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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der Bayerischen 
Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz 
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2020) 

A) Problem 

─ Nach der ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung des § 1 des Gesetzes über den 
Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz – FAG) ge-
hen die Zitate in Art. 1b Satz 1 BayFAG ins Leere.  

─ Das Entflechtungsgesetz tritt am 31. Dezember 2019 außer Kraft. Ab dem Jahr 2020 
werden die bisherigen Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz in die Umsatz-
steuerverteilung nach § 1 FAG integriert. Die Mittel sollen in Bayern weiterhin für 
die Förderung von Maßnahmen im Bereich des kommunalen Straßenbaus und des 
ÖPNV zur Verfügung stehen. 

─ Die im Jahr 2020 vorgesehene Anhebung der Straßenausbaupauschalen nach 
Art. 13h BayFAG soll durch zusätzliche Mittel finanziert werden. 

─ Bis zu 13 Mio. € aus den für die Förderung von Abwasserentsorgungsanlagen vor-
gesehenen Mittel aus dem Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund dürfen nach Art. 13e 
Satz 2 BayFAG für die Förderung von Wasserversorgungsanlagen verwendet wer-
den. In diesem Bereich zeichnet sich ein höherer Mittelbedarf ab. 

─ Die Eingliederungshilfe wurde aus dem SGB XII (Sozialhilfe) herausgelöst und in 
das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) über-
führt.  

─ Im Rahmen des Bürokratieabbaus und der Verwaltungsvereinfachung wurde auch 
das BayFAG auf Vereinfachungsmöglichkeiten und entbehrlich gewordene Normen 
hin überprüft. 

 

B) Lösung 

I. Finanzielle Ausgangslage von Staat und Kommunen 

Der Entwurf des kommunalen Finanzausgleichs 2020 wurde mit den kommunalen 
Spitzenverbänden erörtert (Art. 23 Abs. 1 BayFAG). Grundlagen waren die Finanz-
entwicklung von Staat und Kommunen, die Entwicklung des für freiwillige Aufgaben 
verbleibenden Gesamtbetrags und der Ausblick auf bedarfsprägende Umstände im 
Jahr 2020. Danach ergibt sich für Staat und Kommunen nach wie vor ein positives 
Gesamtbild. Im Vergleich zum Staat ist die Ausgangsposition der Kommunen ins-
besondere aufgrund des stärkeren Anstiegs der Steuereinnahmen und des in den 
letzten zehn Jahren wesentlich höheren Finanzierungsüberschusses günstiger. Die 
gute Finanzausstattung der Kommunen zeigt sich auch an dem hohen Anteil der 
Gesamteinnahmen, der für die Erfüllung freiwilliger Aufgaben eingesetzt werden 
konnte. 2017 sind die für freiwillige Aufgaben eingesetzten Mittel auf 8,2 Mrd. € bzw. 
auf 21,5 % der Gesamteinnahmen gestiegen. Auch der Ausblick auf das Jahr 2020 
ist insgesamt positiv. Zwar ist für Staat und Kommunen mit einem Anstieg der Aus-
gaben zu rechnen. Dem stehen aber nach der Steuerschätzung vom Oktober 2019 
nach wie vor steigende Steuereinnahmen gegenüber. Der Wegfall der erhöhten Ge-
werbesteuerumlage (Ausgaben der bayerischen Gemeinden in 2018: 843 Mio. €) 
verbessert die Finanzlage der Kommunen ganz erheblich, der Staatshaushalt hat 
entsprechend weniger Einnahmen. 
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Es besteht kein Verteilungsdefizit zu Lasten der Kommunen. Daher gibt es keinen 
Anlass für strukturelle finanzielle Verschiebungen zugunsten der Kommunen. 
Gleichwohl sind im kommunalen Finanzausgleich über die Aufwüchse der Steuer-
verbünde hinaus auch für 2020 weitere Verbesserungen zugunsten der Kommunen 
vorgesehen.  

II. Änderungen des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der Bayeri-
schen Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz 

─ In Art. 1b Satz 1 BayFAG wird der Bezug auf Normen des FAG ohne inhaltliche 
Änderung durch die Zweckbestimmung der erhöhten Umsatzsteuerbeträge er-
setzt.  

─ Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 BayFAG hat keine praktische Bedeutung erlangt und 
wird im Rahmen des Bürokratieabbaus aufgehoben.  

─ Die bisherigen Entflechtungsmittel werden in den Kraftfahrzeugsteuerersatzver-
bund integriert. Die Straßenausbaupauschalen werden ebenfalls aus diesem 
bereitgestellt. Der in Art. 13 Abs. 1 BayFAG festgelegte Anteil der Kommunen 
am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund wird entsprechend angehoben.  

─ Art. 13 Abs. 1 Satz 4 und Art. 13b Abs. 1 Satz 2 BayFAG sind entbehrlich ge-
worden und werden im Rahmen des Bürokratieabbaus aufgehoben.  

─ Die nun aus dem Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund bereitgestellten bisherigen 
Entflechtungsmittel stehen weiterhin für Förderungen nach dem Bayerischen 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zur Verfügung. Art. 13g BayFAG wird 
entsprechend angepasst. 

─ Die Obergrenze von 13 Mio. € für die Förderung von Wasserversorgungsanla-
gen in Art. 13e Satz 2 BayFAG wird auf 20 Mio. € angehoben.  

─ Auch nach Überführung der Eingliederungshilfe in das SGB IX bleiben die Be-
zirke für diese Aufgabe zuständig. Da die Eingliederungshilfe nicht mehr Teil 
der Sozialhilfe ist, ist der Wortlaut des Art. 15 BayFAG anzupassen und die Ein-
gliederungshilfe explizit aufzuführen. 

─ In Art. 24 Abs. 1 BayFAG werden Mitwirkungs- und Einvernehmensregelungen 
an aktuelle Anforderungen angepasst oder, soweit entbehrlich, aufgehoben. 

Weitere Änderungen dienen der Vereinfachung und Bereinigung des Gesetzestex-
tes. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

1. Staat und Kommunen 

Die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich steigen im Jahr 2020 ge-
genüber dem Stammhaushalt 2019 um 316,4 Mio. € (3,2 %) auf 10 289,9 Mio. €. 

Nach Abzug der Bundesleistungen nach § 6 Abs. 1 des Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetzes (Art. 125c Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) sowie der von den 
Landkreisen und kreisfreien Städten finanzierten Krankenhausumlage nach 
Art. 10b BayFAG steigen die reinen Landesleistungen 2020 gegenüber dem 
Stammhaushalt 2019 um 553,9 Mio. € (5,9 %) auf 9 934,5 Mio. €. In Höhe von 
196,1 Mio. € ist der Anstieg der Landesleistungen dadurch bedingt, dass die bishe-
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rigen Bundesmittel nach dem bis 31. Dezember 2019 befristeten Entflechtungsge-
setz durch Landesmittel ersetzt werden. Die Länder haben als Ersatz für die Bun-
desmittel nach dem Entflechtungsgesetz zusätzliche Umsatzsteuer-Anteile erhal-
ten. 

2. Bürger und Wirtschaft 

Bürger und Wirtschaft sind durch dieses Gesetz nicht unmittelbar betroffen. Es ent-
stehen für sie keine neuen Be- und Entlastungen. 

Informationspflichten für Unternehmen werden nicht begründet. 

 





Bayerischer Landtag 

18. Wahlperiode Drucksache 18/4985  

 02.12.2019 

 

 

Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der Bayerischen 
Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz  
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2020) 

 

§ 1 
Änderung des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes 

Das Bayerische Finanzausgleichsgesetz (BayFAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. April 2013 (GVBl. S. 210, BayRS 605-1-F), das zuletzt durch § 1 des 
Gesetzes vom 24. Mai 2019 (GVBl. S. 302) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1b Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Die Gemeinden erhalten als Einkommensteuerersatz 26,08 Prozent der auf den 
Ausgleich für  

1. überproportionale Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungs-
ausgleichs und  

2. Belastungen durch Steuerrechtsänderungen im Einkommensteuergesetz  

entfallenden Beträge des Landesanteils an der Umsatzsteuer.“ 

2. In Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 werden die Wörter „einschließlich des Ausgleichs nach 
Art. 16 in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung“ gestrichen. 

3. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungsermächtigung“ gestrichen. 

b) Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt. 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

4. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen und die Angabe „54,5 Pro-
zent“ durch die Angabe „70 Prozent“ ersetzt.  

bb) Die Sätze 2 bis 5 werden aufgehoben. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach den Art. 13a bis 13h verteilt“ durch die 
Wörter „für die in Art. 13a bis 13h genannten Zwecke verwendet“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „145 000 000 €“ durch die Angabe „138 000 000 €“ 
ersetzt. 

5. Art. 13b wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen und nach dem Wort „Kreis-
straßen“ das Wort „jährliche“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) In Abs. 2 wird nach dem Wort „Gemeindestraßen“ das Wort „jährliche“ einge-
fügt. 
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6. Art. 13c wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Diese Masse dient dem Ausgleich besonderer Belastungen und der Minde-
rung von Härten im Zusammenhang mit dem Bau oder Ausbau und der Unter-
haltung von Kreisstraßen und Gemeindestraßen sowie von Ortsdurchfahrten im 
Zuge von Bundesstraßen, Staatsstraßen und Kreisstraßen, soweit die Straßen-
baulast für die Ortsdurchfahrten den Gemeinden obliegt.“ 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Nicht mehr als 60 Prozent der Masse nach Abs. 1 Satz 1 dürfen für 
Maßnahmen, die dem öffentlichen Personennahverkehr dienen und zur Verbes-
serung der Verkehrsverhältnisse einer Gemeinde dringend erforderlich sind, 
verwendet werden. 2Maßnahmen nach Satz 1 sind insbesondere der Bau oder 
Ausbau  

1. der auf besonderen Bahnkörpern geführten Verkehrswege von Eisenbah-
nen, Straßenbahnen, Hochbahnen, Untergrundbahnen und Bahnen beson-
derer Bauart und 

2. von Betriebshöfen, zentralen Werkstätten, zentralen Omnibusbahnhöfen, 
verkehrswichtigen Umsteigeanlagen. 

3Soweit die Voraussetzungen des Satz 1 erfüllt sind, können auch nichtkommu-
nale Träger Zuwendungen zu Maßnahmen nach Satz 2 und zu Kreuzungsmaß-
nahmen nichtbundeseigener Eisenbahnen nach dem Eisenbahnkreuzungsge-
setz erhalten.“ 

7. In Art. 13e Satz 2 wird die Angabe „13 000 000 €“ durch die Angabe „20 000 000 €“ 
ersetzt. 

8. Art. 13g wird wie folgt gefasst: 

„Art. 13g 
Förderungen nach dem  

Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

1Vom Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund können jährlich 
236 135 000 € für Maßnahmen, die nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz gefördert werden, verwendet werden. 2Die Aufteilung der Mittel 
auf Straßenbauvorhaben der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie auf Vor-
haben des öffentlichen Personennahverkehrs richtet sich nach der Veranschlagung 
im Staatshaushalt.“ 

9. Art. 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „als“ die Wörter „Trägern der Einglie-
derungshilfe und als“ eingefügt. 

b) Abs. 2 Nr. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird das Wort „Sozialhilfewahrscheinlichkeit“ durch die Wörter 
„Eingliederungshilfe- oder Sozialhilfewahrscheinlichkeit“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 werden nach den Wörtern „die den Bezirken insgesamt“ die Wörter 
„als Trägern der Eingliederungshilfe und“ eingefügt. 

10. Art. 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integra-
tion durch Rechtsverordnung näher zu regeln,“ 

bb) In Nr. 6 werden die Wörter „sowie die Verteilung der Fördermittel nach dem 
Bayerischen Krankenhausgesetz finanziell abgewickelt werden“ durch das 
Wort „wird“ ersetzt. 



Drucksache 18/4985 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 7 

 

b) In Satz 2 werden die Wörter „ , die Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 6 im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und die 
Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 8 im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium für Familie, Arbeit und Soziales“ gestrichen. 

 

§ 2 
Änderung der 

Bayerischen Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz 

Die Bayerische Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz (FAGDV) vom 
19. Juli 2002 (GVBl. S. 418, BayRS 605-10-F), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 
24. Mai 2019 (GVBl. S. 302) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden die Wörter „einschließlich der in diesem Zeitraum 
zugeflossenen Ausgleichsleistungen nach Art. 16 FAG in der bis 31. Dezem-
ber 2017 geltenden Fassung“ gestrichen. 

2. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „des Art. 13 Abs. 1“ durch die Wörter „der Art. 13a 
bis 13c Abs. 1 und Art. 13f“ ersetzt. 

b) In Satz 2 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Art. 13 bis 13c“ durch die Angabe 
„Art. 13a bis 13c Abs. 1“ ersetzt. 

c) In Satz 3 werden die Wörter „Art. 13 bis 13c und 13f“ durch die Wörter „Art. 13a 
bis 13c Abs. 1 und Art. 13f“ ersetzt. 

3. § 15 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

4. In § 16 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „überörtliche Träger der Sozialhilfe und“ 
durch die Wörter „Träger der Eingliederungshilfe und als überörtliche Träger der 
Sozialhilfe sowie“ ersetzt. 

5. In § 22 Abs. 3 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen. 

 

§ 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.  
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Begründung: 

A. Allgemein 

I. Finanzielle Ausgangslage von Staat und Kommunen  

1. Ist-Entwicklung der Steuereinnahmen   
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 BayFAG, § 19 Abs. 2 Nr. 1 FAGDV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits 2011 hatten der Freistaat und die bayerischen Kommunen den konjunkturbe-
dingten Einbruch der Steuereinnahmen in 2009 überwunden und wieder das Niveau 
der Zeit vor der Wirtschaftskrise erreicht. Seitdem steigen die Steuereinnahmen bei 
Staat und Kommunen weiter kontinuierlich an. Zuletzt, im Jahr 2018, sind die Steuer-
einnahmen des Staates um 8,6 %, die der Kommunen um 7,1 % angestiegen. Im Zehn-
jahresvergleich liegt die Zuwachsrate bei den Kommunen (+67,2 %) aber höher als 
beim Staat (+64,8 % bzw. nach Berücksichtigung des Länderfinanzausgleichs (LFA) 
+62,2 %). 

 

Tabelle 1: Zuwachs der Steuereinnahmen von Staat und Kommunen in Bayern 

 Kommunen Staat 

  vor LFA nach LFA 

Steuereinnahmenzuwachs 
von 2009 bis 2018 

+8.060 Mio. € +20.098 Mio. € +17.065 Mio. € 

prozentualer Zuwachs von 
2009 bis 2018 

+67,2 % +64,8 % +62,2 % 

Quelle: Eigene Berechnung des Staatsministeriums der Finanzen und Heimat (StMFH)  
nach Daten des Statistischen Bundesamts, Fachserie 14, Reihe 2  
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2. Einnahmen- und Ausgabenentwicklung  

2.1 Einnahmen  
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 BayFAG, § 19 Abs. 2 Nr. 2 FAGDV) 

 

 

 

Im Jahr 2018 sind die Einnahmen des Staates mit +6,5 % stärker angestiegen als die 
Einnahmen der Kommunen mit +3,9 %. Auch im Zehnjahreszeitraum von 2009 bis 2018 
erzielte der Staat mit +62,1 % einen deutlich höheren Anstieg als die Kommunen mit 
+50,5 %.  

 

Tabelle 2: Einnahmenzuwachs von Staat und Kommunen in Bayern 

 Kommunen Staat 

Einnahmenzuwachs 
von 2009 bis 2018 

+14.559 Mio. € +24.448 Mio. € 

prozentualer Zuwachs 
von 2009 bis 2018 

+50,5 % +62,1 % 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFH nach Daten des Statistischen Bundesamts,  
Fachserie 14, Reihe 2  
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2.2 Ausgaben   
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 BayFAG, § 19 Abs. 2 Nr. 3 FAGDV)  

 

 

 

Im Jahr 2018 sind die Ausgaben des Staates mit +4,9 % weniger stark angestiegen als 
die der Kommunen mit +6,7 %. Auch im Zehnjahreszeitraum von 2009 bis 2018 fällt der 
Anstieg der Ausgaben beim Staat mit +25,9 % deutlich geringer aus als bei den Kom-
munen mit +44,7 %. Die geringe Zuwachsrate beim Staat hängt allerdings damit zu-
sammen, dass im Ausgangsjahr 2009 7 Mrd. € für den Stabilisierungsfonds Finanz-
markt und BayernLB enthalten sind. Lässt man diesen Sondereffekt im Jahr 2009 un-
berücksichtigt, so sind die übrigen Staatsausgaben von 2009 bis 2018 mit +47,7 % so-
gar stärker angestiegen als die Ausgaben der Kommunen. 

 

Tabelle 3: Ausgabenzuwachs von Staat und Kommunen in Bayern 

 Kommunen Staat 

Ausgabenzuwachs von 
2009 bis 2018 

+12.957 Mio. € +12.275 Mio. € 

prozentualer Zuwachs 
von 2009 bis 2018 

+44,7 % +25,9 % 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFH nach Daten des Statistischen Bundesamts,  
Fachserie 14, Reihe 2  

 

2.3 Vergleich des Einnahmen- und Ausgabenwachstums  

In Euro sind sowohl beim Staat als auch bei den Kommunen im Zehnjahreszeitraum 
von 2009 bis 2018 die Einnahmen stärker angestiegen als die Ausgaben. Auch unter 
Berücksichtigung des Sondereffekts Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 
im Jahr 2009 liegt der Anstieg der Staatseinnahmen deutlich, nämlich 5,2 Mrd. € über 
dem Anstieg der Staatsausgaben. Bei den Kommunen fiel der Unterschied mit 1,6 Mrd. € 
knapper aus als beim Staat. 
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3. Entwicklung der Finanzierungssalden   
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 BayFAG, § 19 Abs. 2 Nr. 4 FAGDV) 

 

Staat und Kommunen konnten 2018 das achte Mal in Folge einen positiven Finanzie-
rungssaldo ausweisen. Allerdings ist der Finanzierungssaldo 2018 gegenüber dem Vor-
jahr bei den Kommunen um 41 % auf 1.442 Mio. € gesunken (Finanzierungssaldo 2017 
bei den Kommunen: 2.445 Mio. €), während der Finanzierungssaldo beim Staat auch 
2018 noch mal um 36 % auf 4.104 Mio. € angestiegen ist (Finanzierungssaldo 2017 
beim Staat: 3.020 Mio. €). 

In der Zehnjahresbetrachtung von 2009 bis 2018 ergibt sich für die Kommunen ein Ge-
samtüberschuss von +11.674 Mio. €. Der Staat erzielte einen positiven Zehnjahres-
saldo von +7.619 Mio. €; davon sind -7.000 Mio. € durch den Stabilisierungsfonds Fi-
nanzmarkt und BayernLB bedingt.  

 

Tabelle 4: Summe der Finanzierungssalden von Staat und Kommunen in Bayern 

 Kommunen Staat 

Finanzierungssalden 
von 2009 bis 2018 

+11.674 Mio. € +7.619 Mio. € 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFH nach Daten des Statistischen Bundesamts,  
Fachserie 14, Reihe 2 
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4. Entwicklung der Verschuldung 

4.1 Entwicklung der Schulden der Kernhaushalte  
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 BayFAG, § 19 Abs. 2 Nr. 5 FAGDV)  

 

 

 

 
1 Bis 2009: Stand der Kreditmarktschulden im weiteren Sinne zum 31.12. in den Kernhaushal-

ten; ab 2010: wegen Umstellung der Statistik Stand der Schulden beim nicht-öffentlichen 
Bereich der Kernhaushalte ohne Kassenkredite zum 31.12. 

2 Die Grafik gibt für die Kommunen die kassenmäßige Verschuldung wieder, da es für die 
Kommunalebene nur diese Zahlen gibt.  

 Maßgeblich für die Beurteilung der Staatsverschuldung ist jedoch die haushaltsmäßige Ver-
schuldung, die im Gegensatz zur kassenmäßigen Verschuldung aufgeschobene Anschluss-
finanzierungen für ausgelaufene Altkredite gemäß Art. 8 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes be-
inhaltet, bestimmte Kreditmarktschulden, die in der geänderten Abgrenzung der Schulden-
statistik ab 2010 dem öffentlichen Bereich zugerechnet werden, ab 2014 nicht belegte Kre-
ditrahmen, die bis dahin in der kassenmäßigen Verschuldung enthalten waren, sowie ab 
2015 die so genannten „Aussetzungsfloater“ (= variable Darlehen, deren Inanspruchnahme 
ausgesetzt werden kann), die bis dahin ebenfalls in der kassenmäßigen Verschuldung ent-
halten waren. 
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Die haushaltsmäßige Verschuldung stellt sich für den Freistaat wie folgt dar  
(Angaben in Mio. €): 

 

Jahr Kassen-
mäßig 

(Fachse-
rie 14, 

Reihe 5) 

nicht be-
legte  

Kreditrah-
men/Aus-
setzungs-

floater 

gem. Art. 8 HG aufge-
schobene 

ab 2010 
dem öf-

fentl. Be-
reich zu-
gerech-

nete Kre-
ditmarkt-
schulden 

Haushalts-
mäßige 

Verschul-
dung 

haushaltsmäßige 
Verschuldung-

quote 

An-
schluss-
finanzie-

rung 

Kredite und 
(ab 2015) 

Anschluss-
finanzierun-
gen für den 

Stabi-
Fonds 

   

2009 27.567 bis 2013 
(Ausset-

zungsfloa-
ter bis 

2014) in 
der kas-

senmäßi-
gen Ver-

schuldung 
enthalten 

3.459 1.539  32.565 68,7 % 

2010 29.146 3.307 0 113 32.565 77,8 % 

2011 28.693 3.489 0 384 32.565 75,9 % 

2012 27.718 3.491 0 357 31.565 72,0 % 

2013 26.139 4.152 0 275 30.565 65,3 % 

2014 24.096 805 4.925 0 200 30.025 59,8 % 

2015 21.234 1.320 5.648 1.248 75 29.525 56,8% 

2016 19.384 1.270 6.419 1.828 75 28.975 52,5% 

2017 16.875 1.420 8.567 1.538 75 28.475 50,1% 

2018 14.582 1.270 10.540 508 75 26.975 45,2% 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Fachserie 14, Reihen 5 und 2 
Quote:  Eigene Berechnungen des StMFH auf Basis dieser Daten 

 

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 ist die kassenmäßige Verschuldung der Kommunen 
gegenüber dem Vorjahr um 3,9 % gesunken, die des Staates um 13,6 %. Während es 
für die Kommunalebene nur die kassenmäßige Verschuldung gibt, ist für eine Beurtei-
lung der Verschuldung des Staates jedoch auf die haushaltsmäßige Verschuldung ab-
zustellen. Diese beinhaltet neben der rein kassenmäßigen Verschuldung unter ande-
rem auch die aufgeschobenen Anschlussfinanzierungen für ausgelaufene Altkredite ge-
mäß Art. 8 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes (im Einzelnen siehe hierzu die Erläuterungen 
in Fußnote 2 zu Grafik 5). Diese haushaltsmäßige Verschuldung des Staates ist zum 
31. Dezember 2018 gegenüber dem Vorjahr um 5,3 % gesunken. Der Schuldenstand 
des Staates zum 31. Dezember 2018 in Höhe von 26.975 Mio. € enthält noch 
7.450 Mio. €, die durch den Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB entstan-
den sind. 

Im Zehnjahreszeitraum von 2009 bis 2018 sind die Schulden bei den Kommunen um 
13,2 % zurückgegangen. Beim Staat ist die kassenmäßige Verschuldung um 47,1 % 
gesunken, wobei 5 Prozentpunkte davon (1.345 Mio. €) auf Statistikänderungen in die-
sem Zeitraum zurückzuführen sind (siehe hierzu ebenfalls die Erläuterungen in Fuß-
note 2 zu Grafik 5); bei haushaltsmäßiger Betrachtung sind die Staatsschulden im 
Zehnjahreszeitraum um 17,2 % gesunken.  
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Tabelle 5: Entwicklung der Schulden von Staat und Kommunen in Bayern 

 Kommunen Staat 

 
 

Kassenmäßige 
Schulden 

Haushaltsmäßige 
Schulden 

Entwicklung der Schulden 
von 2009 bis 2018 

-1.727 Mio. € -12.985 Mio. € -5.590 Mio. € 

Prozentuale Veränderung 
von 2009 bis 2018 

-13,2 % -47,1 % -17,2 % 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFH nach Daten des Statistischen Bundesamts,  
Fachserie 14, Reihe 5 (bis 2009 Tabelle 4.1, ab 2010 Tabelle 5.1) 

 

4.2 Schulden der Kernhaushalte in Relation zu den Gesamtausgaben   
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 BayFAG, § 19 Abs. 2 Nr. 6 FAGDV)  

 

 

1 vgl. Grafik 5, Fußnote 1. 
2 vgl. Grafik 5, Fußnote 2. 

 

Die Verschuldungsquote, also das Verhältnis der Schulden zu den bereinigten Gesamt-
ausgaben, konnte 2018 sowohl bei den Kommunen als auch beim Staat weiter zurück-
geführt werden. Bei den Kommunen sank sie von 30,0 % (2017) auf 27,0 %. Die kas-
senmäßige Verschuldungsquote des Staates sank von 29,7 % (2017) auf 24,4 %, bei 
haushaltsmäßiger Betrachtung von 50,1 % (2017) auf 45,2 %. 

Im Zehnjahresvergleich von 2009 bis 2018 ist die Verschuldensquote bei den Kommu-
nen von 45,0 % auf 27,0 % gesunken. Beim Staat ist die kassenmäßige Verschuldungs-
quote von 58,1 % auf 24,4 % gesunken, die (siehe Nr. 4.1) maßgebliche haushaltsmä-
ßige Verschuldungsquote von 68,7 % auf 45,2 %. 
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Tabelle 6: Verhältnis der Schulden zu den Gesamtausgaben von Staat und Kommu-
nen in Bayern  

 Kommunen Staat 

  
Kassenmäßige 

Schulden 
Haushaltsmäßige 

Schulden 

Quote 2009 45,0 % 58,1 % 68,7 % 

Quote 2018 27,0 % 24,4 % 45,2 % 

Prozentuale Veränderung -40,0 % -58,0 % -34,2 % 

Quelle: Eigene Berechnungen des StMFH nach Daten des Statistischen Bundesamts,  
Fachserie 14, Reihen 5 und 2 

 

5. Entwicklung der Investitionsquoten  
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 BayFAG, § 19 Abs. 2 Nr. 7 FAGDV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Investitionsquoten von Staat und Kommunen sind 2018 gegenüber dem Vorjahr 
weiter angestiegen, beim Staat von 10,3 % auf 11,1 %, bei den Kommunen von 21,3 % 
auf 22,9 %.  

Im Zehnjahresvergleich von 2009 bis 2018 sind die Investitionsquoten von Staat und 
Kommunen allerdings gesunken, bei den Kommunen um 9,5% (2,4 Prozentpunkte), 
beim Staat um 55,4% (13,8 Prozentpunkte). Im Vergleichsjahr 2009 sind beim Staat 
7 Mrd. € an investiven Ausgaben für den Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und  
BayernLB enthalten. Ohne diese Ausgaben beträgt die Investitionsquote im Jahr 2009 
beim Staat 11,9 %, entsprechend beläuft sich die Veränderung der Investitionsquote für 
die anderen Ausgaben des Staates im Zehnjahreszeitraum dann auf minus 6,3 % (mi-
nus 0,8 Prozentpunkte).  
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Tabelle 7: Vergleich der Investitionsquoten von Staat und Kommunen in Bayern 

 Kommunen Staat 

Investitionsquote 2009 25,3 % 24,9 % 

Investitionsquote 2018 22,9 % 11,1 % 

Prozentuale Veränderung  -9,5 % -55,4 % 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFH nach Daten des Statistischen Bundesamtes,  
Fachserie 14, Reihe 2; Verhältnis Investitionsausgaben (Kapitalrechnung ohne Schul-
dentilgung und ohne sonstige Vermögensübertragungen) zu bereinigten Ausgaben. 

 

6. Entwicklung der Ausgaben des Staates und staatliche Leistungen an die 
Kommunen (Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 BayFAG, § 19 Abs. 2 Nr. 8 FAGDV) 

 

 

Ein beachtlicher Teil der Gesamtausgaben des Staates entfällt auf Zuweisungen an 
andere Gebietskörperschaften. Dazu gehören neben den Zahlungen im Länderfinanz-
ausgleich auch die Leistungen des Staates an die Kommunen innerhalb und außerhalb 
des kommunalen Finanzausgleichs. Im Zehnjahresvergleich von 2010 bis 2019 sind die 
Ausgaben für die Gesamtleistungen an die Kommunen mit +72,4 % deutlich stärker 
angestiegen als die Gesamtausgaben des Staates, die sich um +55,3 % erhöht haben. 
Die Landesleistungen im kommunalen Finanzausgleich sind im gleichen Zeitraum um 
+48,8 % gestiegen. 

Tabelle 8: Ausgabenzuwachs des Staates insgesamt im Vergleich zur Entwicklung der 
Gesamtleistungen des Staates an die Kommunen (Haushaltssoll) 

 Staatsausgaben 
Leistungen an 
die Kommunen 

Zuwachs von 2010 bis 2019 +23.115 Mio. € +7.118 Mio. € 

prozentualer Zuwachs 
von 2010 bis 2019 

+55,3 % +72,4 % 

Quelle: Eigene Berechnung des StMFH nach Haushaltsplänen des Freistaates Bayern 
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7. Entwicklung der verfügbaren Mittel der Gemeinden für freiwillige Aufgaben  
(Art. 23 Abs. 2 Nr. 2 BayFAG, § 20 FAGDV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anteil an den Gesamteinnahmen, der den Gemeinden zur Erfüllung freiwilliger Auf-
gaben verbleibt, ist im Jahr 2017 leicht auf 21,5 % gestiegen (Vorjahr 21,3 %).  

 

8. Ausblick (Art. 23 Abs. 2 Nr. 3 BayFAG, § 21 FAGDV)  

8.1 Entwicklung der Steuereinnahmen  

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich 2018 fortgesetzt, aber deutlich ver-
langsamt. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist 2018 gegenüber dem 
Vorjahr um 1,5 % angestiegen (2017 gegenüber 2016 noch 2,5 %). In Bayern ist das 
BIP 2018 um 1,4 % angestiegen (2017 gegenüber 2016 noch 3,2 %). Für 2019 hält die 
Bundesregierung in ihrer am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion an ih-
rer vorherigen Schätzung fest und erwartet bundesweit ein reales Wirtschaftswachstum 
von 0,5 %. Für das Folgejahr hat sie jedoch ihre Prognose vom Frühjahr um einen hal-
ben Prozentpunkt auf 1,0 % nach unten korrigiert. Die an der „Projektgruppe Gemein-
schaftsdiagnose“ beteiligten Forschungsinstitute rechnen laut ihrem Anfang Oktober 
2019 vorgelegten Herbstgutachten im laufenden Jahr ebenfalls mit einem preisberei-
nigten Wirtschaftswachstum von 0,5 % (= minus 0,3 Prozentpunkte gegenüber der 
Prognose im Frühjahrsgutachten) und sind mit ihrer Prognose von 1,1 % (= minus 0,7 
Prozentpunkte) für 2020 nur geringfügig optimistischer als die Bundesregierung.  

Die konjunkturelle Abkühlung in Deutschland ist wesentlich auf den anhaltenden Ab-
schwung im Verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen. Die weltweite Nachfrageschwä-
che nach Investitionsgütern belastet den Welthandel und damit die exportstarke deut-
sche Industrie. Die Binnennachfrage zeigt sich hingegen bislang robust. Die konsum-
nahen Dienstleistungen profitieren von deutlichen Einkommenszuwächsen und fiskali-
schen Impulsen. Auch das Baugewerbe expandiert weiter, gestützt durch günstige Fi-
nanzierungsbedingungen. Allerdings macht sich die Industrieschwäche zunehmend 
auch in anderen Wirtschaftsbereichen bemerkbar und hinterlässt bereits erste Spuren 
am Arbeitsmarkt. Der Beschäftigungsaufbau dürfte sich daher deutlich abschwächen. 
Auch zeichnet sich im kommenden Jahr ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit ab.  
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Größere Unwägbarkeiten für den Wirtschaftsausblick ergeben sich vor allem aus dem 
internationalen Umfeld. So belasten etwa die ungelösten Handelsstreitigkeiten der USA 
mit China und der Europäischen Union weiterhin die Weltwirtschaft. Eine Eskalation der 
Zollstreitigkeiten würde die bereits schwierige Lage der Industrie in Deutschland weiter 
verschärfen. Für Unsicherheit sorgen auch die immer noch unklaren Modalitäten des 
Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Hinzu kommen die 
erheblichen Risiken für die Finanzstabilität und den Zusammenhalt der Währungsunion 
infolge der teils immer noch hohen Schuldenlast einiger Mitgliedstaaten des Euroraums. 

Für das der Steuerschätzung zu Grunde liegende nominale BIP rechnete die Bundes-
regierung in ihrer Herbstprojektion für 2019 mit einem Anstieg von 2,8 %, für 2020 mit 
einem Anstieg in Höhe von 2,9 %. 

Die Steuereinnahmen der Gemeinden steigen nach den Ergebnissen der Steuerschät-
zung vom 28. bis 30. Oktober 2019 im Jahr 2019 bundesweit um +2,2 %, die der Länder 
um +2,8 %. Im Jahr 2020 sollen die Steuereinnahmen der Gemeinden um 3,5 %, die 
der Länder um +2,9 % steigen.  

Ein Grund für den überproportionalen Anstieg der Gemeindesteuern in 2020 ist der 
Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage gemäß § 6 Abs. 3 des Gemeindefinanzre-
formgesetzes, wodurch den Gemeinden mehr von ihren eigenen Gewerbesteuerein-
nahmen verbleibt. Ab 1. Januar 2019 entfielen bereits die Zahlungen der westdeut-
schen Gemeinden an ihr jeweiliges Land zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Ein-
heit“ (§ 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes, Ausgaben der bayerischen Ge-
meinden in 2018 hierfür: 125 Mio. €), ab 2020 entfallen auch die Zahlungen der west-
deutschen Gemeinden an ihr jeweiliges Land zur Mitfinanzierung der Aufnahme der 
ostdeutschen Länder in den Länderfinanzausgleich (§ 6 Abs. 3 des Gemeindefinanzre-
formgesetzes, Ausgaben der bayerischen Gemeinden in 2018 hierfür: 843 Mio. €). 
Diese Beträge sind in der Steuerschätzung berücksichtigt. 

 

Tabelle 9: Ergebnis der Steuerschätzung Oktober 2019  

(Veränderungen in % 

gegenüber dem Vorjahr) 
2019 2020 

Steuern insgesamt 2,6 % 2,5 % 

Bund 1,8 % 0,1 % 

Länder 2,8 % 2,9 % 

Gemeinden 2,2 % 3,5 % 

Quelle: BMF, Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 

 

In den bundesweiten Schätzergebnissen nicht erkennbar sind die Auswirkungen der 
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020, soweit diese zu 
Verschiebungen zwischen den Ländern führen, da in der Steuerschätzung nur die Län-
dergesamtheit dargestellt ist. Für den Haushalt des Freistaates Bayern entfallen durch 
die Neuordnung ab 2020 insbesondere die Ausgaben, die bisher im Rahmen des Län-
derfinanzausgleichs geleistet werden mussten (Haushaltsansatz 2019: 6,9 Mrd. €). Im 
Gegenzug reduzieren sich allerdings auch seine Steuereinnahmen deutlich, weil der 
neue Finanzkraftausgleich künftig über die Umsatzsteuerverteilung unter den Ländern 
abgerechnet wird.  

Die Steuerschätzung berücksichtigt den zum Zeitpunkt der Schätzung aktuellen 
Rechtsstand. Noch unberücksichtigt ist daher beispielsweise der Entwurf eines Geset-
zes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen 
in den Jahren 2020 und 2021 (BR-Drs. 466/19). Nach diesem Gesetzentwurf ist eine 
weitere Erhöhung der Umsatzsteueranteile von Ländern und Kommunen vorgesehen. 
Des Weiteren unberücksichtigt ist – obwohl bereits verabschiedet – das Gesetz zur 
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Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderbetreuung („Gute-Kita-
Gesetz“ vom 19. Dezember 2018, BGBl S. 2696), da Voraussetzung für eine wirksame 
Umsetzung des Gesetzes die Unterzeichnung von Verträgen aller 16 Länder mit dem 
Bund ist. Nach diesem Gesetz sollen die Länder von 2019 bis 2022 bundesweit insge-
samt rd. 5,5 Mrd. € über erhöhte Umsatzsteueranteile erhalten; auf Bayern entfällt hier-
nach ein Betrag von rd. 860 Mio. €.  

8.2 Für die Ausgabenseite wichtige Entwicklungen  

Die Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt verläuft ungeachtet der sich eintrübenden 
Konjunkturaussichten weiterhin sehr positiv. Dies wirkt sich bei Staat und Kommunen 
nicht nur auf der Einnahmeseite günstig aus, sondern auch auf der Ausgabenseite. 
Ausgehend von jahresdurchschnittlich 2,53 Millionen Arbeitslosen im Jahr 2017 ging 
deren Zahl auf nur mehr 2,34 Millionen in 2018 zurück. Für 2019 prognostizieren Bun-
desregierung und Forschungsinstitute einen weiteren Rückgang auf 2,27 bzw. 2,28 Mil-
lionen Arbeitslose im Jahresdurchschnitt. 

In Bayern ist die Arbeitslosenquote nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
im Jahr 2018 auf 2,9 % gesunken, zum Stand Oktober 2019 betrug sie aktuell 2,7 %. 
Bei einem Wert von unter drei Prozent wird nach gängiger Definition von Vollbeschäfti-
gung gesprochen. Dabei weist Bayern nach wie vor die niedrigste Arbeitslosenquote 
aller Länder auf und liegt auch zum Stand Oktober 2019 weit unter dem deutschen 
Durchschnitt von 4,8 %. Die Arbeitskräftenachfrage – gemessen am Bestand offener 
Stellen – befindet sich zudem immer noch auf einem hohen Niveau, hat aber zuletzt 
nachgegeben. Zum Stand Oktober 2019 waren bei der BA 124.202 unbesetzte Arbeits-
stellen gemeldet (davon rd. 97 % sozialversicherungspflichtig). Dies entspricht im Ver-
gleich zum Oktober 2018 einer Abnahme um knapp 9.400 Stellen bzw. 7,0 %. 

Die Jugendarbeitslosigkeit in Bayern ist im Oktober 2019 gegenüber dem Vorjahresmo-
nat um 310 Personen zurückgegangen (-1,6 %) und lag mit einer Quote von 2,3 % nur 
bei gut der Hälfte des gesamtdeutschen Werts (4,2 %). Bei der Arbeitslosigkeit der äl-
teren (über 50 Jahre) und der schwerbehinderten Menschen war im Vergleich zum Vor-
jahr ein moderater Anstieg zu verzeichnen (+3,8 % bzw. +3,0 %), während die Lang-
zeitarbeitslosigkeit merklich zurückgegangen ist (-6,9 %). 

In Deutschland erhielten zum Stand Oktober 2019 63,9 % der Arbeitslosen Leistungen 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II, Grundsicherung für Arbeitsu-
chende). In Bayern fiel der Anteil mit rd. 45 % deutlich geringer aus. Innerhalb der 
Gruppe der SGB-II-Arbeitslosen im Freistaat hatten 14 % einen Fluchthintergrund. Im 
Oktober 2019 waren in Bayern insgesamt knapp 12.700 „Personen im Kontext von 
Fluchtmigration“ bei den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern arbeitslos gemeldet. 

Bei den sonstigen Sozialausgaben ist weiterhin mit einem Anstieg zu rechnen. Die Aus-
gaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) trägt zwar 
vollständig der Bund, bei der Jugendhilfe stehen jedoch Kommunen und Staat, bei der 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen die Kommunen in der Verantwortung. Wie 
sich hierbei das Bundesteilhabegesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) auf 
die Ausgaben der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen auswirken wird, bleibt 
noch abzuwarten, da dieses Gesetz bis zum Jahr 2023 in mehreren Stufen in Kraft tritt.  

Seit 2018 entlastet der Bund die deutschen Kommunen jedes Jahr in Höhe von 
5 Mrd. €. Die Entlastung erfolgt über drei unterschiedliche Transferwege: Für das Jahr 
2020 erhalten die Kommunen 3,465 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatz-
steuer (Anteil bayerische Kommunen: rd. 587 Mio. €). Zugleich wird die erhöhte Bun-
desbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (SGB II) für 2020 auf 2,7 Pro-
zentpunkte festgelegt (Anteil bayerische Kommunen: rd. 30 Mio. €). Der dritte Anteil in 
Höhe von 1 Mrd. € wird über einen erhöhten Umsatzsteueranteil an die Länder ausge-
reicht. Seinen Anteil in Höhe von 155 Mio. € leitet der Freistaat Bayern gemäß Art. 1 
Abs. 2 Satz 1 BayFAG durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen an die Kom-
munen weiter. Die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung werden bis 
einschließlich 2021 voraussichtlich vollständig vom Bund übernommen (Entwurf eines 
Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kom-
munen in den Jahren 2020 und 2021). Auch der Freistaat erhält 2020 voraussichtlich 
Mittel vom Bund für flüchtlingsbezogene Zwecke. Diese halbieren sich jedoch nach ak-
tuellem Stand von bisher 650 Mio. € (2019) auf nunmehr rd. 300 Mio. €. 
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Die Personalausgaben sind mit der größte Ausgabenblock bei Staat und Kommunen. 
Der Tarifvertrag für die Arbeitnehmer der Kommunen aus dem Jahr 2018 läuft noch bis 
Ende August 2020. Danach erhöhen sich die Entgelte zum 1. März 2020 noch einmal 
um 1,06 %. Die Auswirkungen durch den dann neuen Tarifvertrag sind noch nicht ab-
sehbar. Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder vom 2. März 2019 
sieht zum 1. Januar 2020 eine lineare Erhöhung der Entgelte im Gesamtvolumen von 
3,2 % vor; in diesem Volumen sind enthalten die Anhebung der Stufe 1 in den Entgelt-
gruppen 2 bis 15 um 4,3 %, für die übrigen Stufen in allen Entgeltgruppen um 3,12 %, 
mindestens jedoch um 90 Euro. Die Besoldung der staatlichen und kommunalen Be-
amtinnen und Beamten wird ab 1. Januar 2020 um 3,2 % erhöht. Daneben wurden wei-
tere Verbesserungen für die Anwärterinnen und Anwärter durch eine zusätzliche und 
über den Tarifabschluss hinausgehende Erhöhung der Anwärtergrundbeträge und 
durch den Wegfall der jeweiligen Anfangsstufe des Grundgehalts in den Besoldungs-
gruppen der A- und R-Besoldung vorgenommen, was sukzessive ebenfalls zu entspre-
chenden Mehrausgaben bei Staat und Kommunen führt. 

Große Aufgabenschwerpunkte bei Staat und Kommunen sind nach wie vor die Bereiche 
Schule und Kinderbetreuung. Im schulischen Bereich stellen der weitere Ausbau der 
Ganztagesbetreuung, die Digitalisierung und die Wiedereinführung des neunjährigen 
Gymnasiums die künftigen Herausforderungen für Staat und Kommunen dar. Am 
17. Mai 2019 trat die Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ zwi-
schen dem Bund und den Ländern in Kraft. Hiernach erhält Bayern rund 778 Mio. € an 
Bundesmitteln, die zusammen mit den vom Freistaat bereitgestellten 212,5 Mio. € an 
Landesmitteln eine „digitale Bildungsmilliarde“ für die bayerischen Schulen ergeben. 
Für finanzschwache Kommunen konnten Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Schulinf-
rastruktur auch zur Förderung aus den Finanzhilfen des Bundes angemeldet werden 
(Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, KInvFG). Der Bund stellt hierfür bis 
31. Dezember 2022 bundesweit 3,5 Mrd. € bereit, die bayerischen Kommunen erhalten 
hieraus einen Anteil von rd. 293 Mio. €.  

Im Bereich der Kinderbetreuung erfordern der garantierte Betreuungsplatz für Kinder 
bis zum Schuleintritt, die Ausweitung des Beitragszuschusses auf alle drei Kindergar-
tenjahre und das vom Ministerrat am 3. September 2019 beschlossene bayerische 
Krippengeld sowie der nach wie vor ungebrochen hohe Investitionsbedarf hohe finan-
zielle Kraftanstrengungen von Staat und Kommunen. Für die Investitionsförderung stellt 
der Bund mit dem vierten Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-
2020“ (4. SIP) bundesweit 1,126 Mrd. € zur Verfügung. Auf Bayern entfallen davon rd. 
178 Mio. €, die der Freistaat Bayern den bayerischen Kommunen in Ergänzung der För-
derung nach Art. 10 BayFAG in voller Höhe zur Verfügung stellt. Mit Beschluss vom 
3. September 2019 hat der Ministerrat beschlossen, das 4. Sonderinvestitionspro-
gramm für die Schaffung von maximal 50.000 Plätzen aus eigenen Mitteln um ein Jahr 
zu verlängern. Zudem hat der Ministerrat die Schaffung von zusätzlichen 10.000 Hort-
plätzen beschlossen. Zur Verbesserung der Qualität in Kitas stellt der Bund den Län-
dern mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kin-
derbetreuung („Gute-Kita-Gesetz“) bis 2022 bundesweit insgesamt rd. 5,5 Mrd. € zur 
Verfügung. Auf Bayern entfällt hiernach ein Betrag von rd. 860 Mio. €. Voraussetzung 
für die Zahlung ist jedoch, dass alle 16 Länder einen Vertrag mit dem Bund über den 
Einsatz der Bundesmittel zur Qualitätssteigerung in der Kindertagesbetreuung schlie-
ßen.  

Schule und Kinderbetreuung müssen sich zudem weiterhin der Integration von Flücht-
lingskindern und der Inklusion von Kindern mit Behinderungen stellen. Projekte finanz-
schwacher Kommunen zum barrierefreien Ausbau konnten auch zur Förderung aus Fi-
nanzhilfen des Bundes angemeldet werden (Kapitel 1 KInvFG). Die bayerischen Kom-
munen erhalten von den bundesweit breitgestellten 3,5 Mrd. € bis 31. Dezember 2020 
einen Anteil von rd. 289 Mio. €.  

Weitere Schwerpunkte bei Staat und Kommunen sind die Investitionen in eine rasant 
zunehmende Digitalisierung und in die Infrastruktur von Straßen, Schiene und Öffentli-
chem Personennahverkehr. 
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Für den Staat erhöhen sich zudem schon alleine aufgrund gestiegener Steuerverbünde 
und gesetzlicher Vorgaben auch die Leistungen an seine Kommunen (vgl. auch Nr. II). 
Die Ausgaben, die der Freistaat bisher im Rahmen des Länderfinanzausgleichs leisten 
musste, entfallen hingegen ab 2020 (Haushaltsansatz 2019 hierfür 6,9 Mrd. €). Im Ge-
genzug reduzieren sich jedoch seine Steuereinnahmen, weil der neue Finanzkraftaus-
gleich künftig ausschließlich über die Umsatzsteuer der Länder abgerechnet wird (vgl. 
Nr. 8.1).  

 

9. Schlussfolgerung  

Im Zehnjahreszeitraum ergibt die Finanzentwicklung für den Staat und für die Kommu-
nen ein positives Gesamtbild. Beim Staat sind der Einnahmezuwachs von +62,1 % 
(Kommunen: +50,5 %) und die Rückführung der haushaltsmäßigen Verschuldung um 
5,6 Mrd. € bzw. 17,2 % (Kommunen: Rückführung um 13,2 %) bemerkenswert. Im Ver-
gleich zum Staat ist die Ausgangsposition der Kommunen dennoch günstiger. Bei-
spielsweise sind die Steuereinnahmen von 2009 bis 2018 bei den Kommunen 
(+67,2 %) stärker angestiegen als beim Staat (nach LFA +62,2 %). Auch mit ihrem Fi-
nanzierungsüberschuss von rd. 11,7 Mrd. € übertreffen die Kommunen im Zehnjahres-
zeitraum das staatliche Ergebnis von rd. 7,6 Mrd. € deutlich. Zudem konnten die Kom-
munen 2018 bei wiederholt gestiegener Investitionsquote (2018: 22,9 %, Staat: 11,1 %) 
ihre Verschuldung weiter zurückführen (Verschuldungsquote 2018: 27 %, haushaltsmä-
ßige Verschuldung Staat: 45,2 %). Und der Anteil an den Gesamteinnahmen, der den 
Gemeinden zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben verbleibt, ist mit rd. 8,2 Mrd. € bzw. 
21,5 % der Gesamteinnahmen wieder leicht angestiegen, was eine nach wie vor große 
finanzielle Bewegungsfreiheit der bayerischen Kommunen belegt. 

Auch der Ausblick auf das zu planende Jahr 2020 ist insgesamt positiv. Die allgemeine 
wirtschaftliche Entwicklung bietet sowohl Staat als auch Kommunen insbesondere auf-
grund des robusten Arbeitsmarktes eine solide Basis. Eine Verschlechterung der Kom-
munalfinanzen im Verhältnis zum Staatshaushalt ist nicht zu erwarten. Kommunen wie 
Staat haben auch im Jahr 2020 wieder hohe Kosten in den Bereichen Personal und 
Digitalisierung, Schule und Kinderbetreuung zu bewältigen. Der hohen Ausgabenbelas-
tung stehen nach der Steuerschätzung vom Oktober 2019 immer noch steigende Ein-
nahmen gegenüber. Ab 2020 erfahren die Kommunen zudem eine weitere erhebliche 
finanzielle Entlastung durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage (Ausga-
ben der bayerischen Gemeinden in 2018 hierfür: 843 Mio. €). In gleicher Höhe führt dies 
zu Mindereinnahmen für den Staat, die seine rechnerischen Gewinne aus der Neuord-
nung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 (u. a. Wegfall des Länderfinanz-
ausgleichs) zum Großteil wieder aufzehren. Für die Jahre 2020 und 2021 übernimmt 
der Bund voraussichtlich wieder alle flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und 
Heizung. 

Es besteht also kein Verteilungsdefizit zu Lasten der Kommunen. Daher gibt es keinen 
Anlass für strukturelle finanzielle Verschiebungen zugunsten der Kommunen. Gleich-
wohl sind im kommunalen Finanzausgleich über die Aufwüchse der Steuerverbünde 
hinaus auch für 2020 weitere Verbesserungen zugunsten der Kommunen vorgesehen. 

 

II. Finanzielle Ausstattung des kommunalen Finanzausgleichs 2020 

Der Entwurf des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat zum kommunalen 
Finanzausgleich 2020 wurde mit den kommunalen Spitzenverbänden besprochen 
(Art. 23 Abs. 1 BayFAG). Dabei wurden die Belange des Staates und die Forderungen 
der Kommunen eingehend erörtert. Die Ausgangslage für die Kommunen ist nach wie 
vor gut. Und auch der Ausblick auf das Jahr 2020 lässt keine Verschlechterung der 
Kommunalfinanzen im Verhältnis zum Staatshaushalt erwarten. Es besteht kein Vertei-
lungsdefizit zu Lasten der Kommunen. Demgegenüber forderten die kommunalen Spit-
zenverbände unter Hinweis auf die fortgesetzte Dynamik bei den laufenden Ausgaben 
insbesondere im sozialen Bereich sowie die anstehenden Investitionen in den Berei-
chen Kinderbetreuung, Bildung, Infrastruktur, Daseinsvorsorge, Digitalisierung sowie 
Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden weitere finanzielle Verbesserungen im 
kommunalen Finanzausgleich.  
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Im intensiven Austausch der Argumente und unter eingehender Würdigung der Finanz- 
entwicklung von Staat und Kommunen, der Entwicklung des für freiwillige Aufgaben 
verbleibenden Gesamtbetrags und des Ausblicks auf bedarfsprägende Umstände im 
Jahr 2020 wurde ein tragfähiger Kompromiss erzielt, der beiden Seiten gerecht wird. 

Insgesamt wächst der kommunale Finanzausgleich 2020 gegenüber dem Stammhaus-
halt 2019 um 316,4 Mio. € (3,2 %) auf 10.289,9 Mio. €. Nach Abzug der Bundesleistun-
gen nach dem fortgeltenden § 6 Abs. 1 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
(Art. 125c Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz) sowie der von den Landkreisen und kreisfreien 
Städten finanzierten Krankenhausumlage nach Art. 10b BayFAG steigen die reinen 
Landesleistungen 2020 gegenüber dem Stammhaushalt 2019 um 553,9 Mio. € (5,9 %) 
auf 9.934,5 Mio. €. In Höhe von 196,1 Mio. € ist der Anstieg der Landesleistungen 
dadurch bedingt, dass die bisherigen Bundesmittel aus dem bis 31. Dezember 2019 
befristeten Entflechtungsgesetz nun in gleicher Höhe, aber als Landesmittel aus einem 
hierfür erhöhten Umsatzsteuer-Länderanteil finanziert werden. 

Hinsichtlich der Gesamtausstattung des Entwurfs des kommunalen Finanzausgleichs 
2020 und den in dem Entwurf des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2020 enthalte-
nen inhaltlichen Änderungen wurde mit den kommunalen Spitzenverbänden Einverneh-
men erzielt. 

 

B. Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung  

Das Bayerische Finanzausgleichsgesetz regelt die im kommunalen Finanzausgleich 
angesiedelten Finanzbeziehungen zwischen Staat und Kommunen in Bayern sowie im 
Verhältnis der bayerischen Kommunen untereinander. Die Regelungen sind im Rah-
men des Vorbehalts des Gesetzes zur Bestimmung der Höhe der Steuerverbünde er-
forderlich. Außerdem werden sie benötigt, um die Zuweisungen im kommunalen Fi-
nanzausgleich nach einheitlichen Maßstäben und Kriterien auf die einzelnen Kommu-
nen in Bayern aufteilen und auszahlen sowie Umlagen erheben zu können. Die Anhe-
bung des Kommunalanteils am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund zur Integration der 
bisherigen Entflechtungsmittel sowie zur Anhebung der Straßenausbaupauschalen be-
darf einer gesetzlichen Regelung. 

Weitere Änderungen dienen der Vereinfachung und der redaktionellen Verbesserung 
des Gesetzestextes. 

 

C. Einzelbegründung 

 

Zu § 1 Nr. 1 (Art. 1b BayFAG) 

Die bundesstaatlichen Finanzbeziehungen wurden ab dem Jahr 2020 neu geregelt. Der 
vom Bund bisher gewährte Ausgleich für die überproportionalen Belastungen durch die 
Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und das Steuerrechtsänderungsgesetz 
2011, an dem die bayerischen Gemeinden über Art. 1b BayFAG mit 26,08 % beteiligt 
sind, wird fortgeführt.  

Allerdings kann der zugunsten der Länder geleistete Ausgleich über höhere Umsatz-
steueranteile und -beträge nach der ab 1. Januar 2020 geltenden Änderung des Geset-
zes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz – 
FAG) nicht mehr unmittelbar aus § 1 FAG abgeleitet werden. Er ist in der Aufteilung des 
gesamten Umsatzsteueraufkommens nach § 1 FAG enthalten. Der in Art. 1b Satz 1 
Nr. 1 BayFAG bisher enthaltene Bezug geht daher ab 2020 ins Leere. Art. 1b BayFAG 
ist insoweit redaktionell anzupassen. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbun-
den. 

Die entsprechenden Umsatzsteuereinnahmen des Landes werden weiterhin gesondert 
auf Kap. 13 01 Tit. 015 02 verbucht. 
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Zu § 1 Nr. 2 und § 2 Nr. 1  
(Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 BayFAG und § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 FAGDV) 

Bei der Berechnung der Steuerkraftzahlen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatz-
steuer nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 BayFAG wurde auch der Ausgleich nach Art. 16 
FAG in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung berücksichtigt. Dieser Ausgleich 
ist den Gemeinden letztmalig für das Jahr 2017 zugeflossen, so dass die Zurechnung 
letztmalig bei der Steuerkraftberechnung 2019 vorzunehmen war. Damit sind die Zu-
rechnungsvorschriften gegenstandslos geworden und können gestrichen werden.  

 

Zu § 1 Nr. 3  

Zu Buchst. a (Überschrift zu Art. 7 BayFAG) 

Folgeänderung aus der Aufhebung des Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 BayFAG.  

Zu Buchst. b (Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 BayFAG) 

Finanzzuweisungen an Mitgliedsgemeinden in Verwaltungsgemeinschaften werden 
nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 BayFAG an die Verwaltungsgemeinschaften ausgezahlt. 
Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 BayFAG ermächtigt die Staatsministerien der Finanzen und 
für Heimat und des Innern, für Sport und Integration, in Fällen abweichender Aufgaben-
verteilung durch eine Verordnung nach Art. 4 Abs. 1 Satz 3 der Verwaltungsgemein-
schaftsordnung die Auszahlung durch gemeinsame Verordnung abweichend zu regeln. 
Diese Norm hat keine praktische Bedeutung erlangt. Sie wird daher aufgehoben.  

 

Zu § 1 Nr. 4 (Art. 13 BayFAG) 

Die Art. 13 bis 13h BayFAG regeln die Beteiligung der Kommunen an der Ausgleichs-
leistung des Bundes für die Übertragung der Ertragshoheit an der Kraftfahrzeugsteuer 
und die Verwendung des Kommunalanteils am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund. 
Bestimmungen über die Verwendungsmöglichkeiten sind teilweise in Art. 13 Abs. 1 
BayFAG und teilweise in nachfolgenden Normen enthalten. Dadurch sind die Regelun-
gen unübersichtlich. Durch eine neue und klare Struktur werden die Regelungen ver-
ständlicher. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden. 

Zu Buchst. a Doppelbuchst. aa und Buchst. b Doppelbuchst. bb 

Art. 13 Abs. 1 Satz 1 BayFAG, künftig alleiniger Inhalt des Abs. 1, bestimmt die Höhe 
des Kommunalanteils am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund als Prozentsatz. Dieser 
Verbundsatz beträgt derzeit 54,5 %.  

Mit der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 wurden 
die bisherigen Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz für Straßenbau und ÖPNV 
in die Umsatzsteuerverteilung integriert. Die bisherigen Bundesmittel nach dem Ent-
flechtungsgesetz sollen jedoch in Bayern weiterhin für die Förderung von Investitionen 
im Bereich des Straßenbaus und des ÖPNV zur Verfügung stehen. Die bisherigen För-
dermittel werden ab dem Jahr 2020 im Rahmen des Kraftfahrzeugsteuerersatzverbun-
des finanziert. Der Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund (Verbund-
satz) wird entsprechend angehoben. Auch die Straßenausbaupauschalen nach Art. 13h 
BayFAG werden über den Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund finanziert. Aufgrund der 
Erhöhung der Straßenausbaupauschalen um 50 Mio. € ist der Verbundsatz weiter an-
zuheben.  

Per Saldo wird der Verbundsatz um 15,5 %-Punkte auf 70 % angehoben: 

Kraftfahrzeugsteuerersatz  1.548,6 Mio. € 

Davon 54,5 % = Kommunalanteil 2019 844,0 Mio. € 

Zuzüglich  

Entflechtungsmittel für Straßenbau 120,0 Mio. € 

Entflechtungsmittel für ÖPNV  76,1 Mio. € 

Anhebung Straßenausbaupauschalen 50,0 Mio. € 

Summe 1.090,1 Mio. € 

Entspricht einem Verbundsatz 70,391 % 

Neuer Verbundsatz (gerundet) 70 % 

Kommunalanteil 2020 1.084,04 Mio. €. 
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Damit die Abrundung des neuen Verbundsatzes auf 70 % nicht zulasten der Kommu-
nen geht, werden der Verstärkungsbetrag zugunsten der Zuweisungen nach Art. 15 
BayFAG im Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund abgesenkt und gleichzeitig die allgemei-
nen Haushaltsmittel für die Zuweisungen nach Art. 15 BayFAG erhöht. Die Höhe der 
Zuweisungen nach Art. 15 BayFAG bleibt damit unverändert. 

Zu Buchst. a Doppelbuchst. bb und Buchst. b Doppelbuchst. aa 

Art. 13 Abs. 1 BayFAG regelt künftig ausschließlich die Höhe des Kommunalanteils am 
Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund. Die Verwendungszwecke des Kommunalanteils am 
Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund werden dem Grundsatz nach weiterhin in Art. 13 
Abs. 2 BayFAG festgelegt. Die nähere Definition der Verwendungszwecke wird in den 
jeweiligen Einzelvorschriften (Art. 13a bis 13h BayFAG) zusammengefasst. Daher wird 
der Regelungsgehalt des bisherigen Art. 13 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayFAG in Art. 13c 
BayFAG übernommen. Der bisherige Art. 13 Abs. 1 Satz 5 BayFAG geht in Art. 13 
Abs. 2 Satz 1 BayFAG auf. 

Außerdem wird Art. 13 Abs. 1 Satz 4 BayFAG als Folgeänderung aus der Aufhebung 
des Art. 13b Abs. 1 Satz 2 BayFAG aufgehoben (siehe Begründung zu § 1 Nr. 5 
Buchst. a Doppelbuchst. bb). 

 

Zu § 1 Nr. 5 (Art. 13b BayFAG) 

Zu Buchst. a Doppelbuchst. aa 

Folgeänderung aus der Aufhebung des Art. 13b Abs. 1 Satz 2 BayFAG und redaktio-
nelle Änderung zur Angleichung an den Wortlaut in Art. 13a BayFAG. 

Zu Buchst. a Doppelbuchst. bb 

Art. 13b Abs. 1 Satz 2 BayFAG gestattet den Landkreisen, aus den ihnen zustehenden 
Pauschalen nach Art. 13b Abs. 1 Satz 1 BayFAG für den Bau und Unterhalt von Kreis-
straßen Zuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden für Straßenbaumaßnahmen 
und für den Bau von Abwasseranlagen zu gewähren. Die Gewährung von Zuweisungen 
für den Bau von Abwasseranlagen bedarf nach Art. 13 Abs. 1 Satz 4 BayFAG der Zu-
stimmung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat und des Staatsministe-
riums für Umwelt und Verbraucherschutz. 

Diese Verwendungsmöglichkeiten wurden seit langer Zeit nicht mehr in Anspruch ge-
nommen. Art. 13b Abs. 1 Satz 2 BayFAG und in der Folge das Zustimmungserfordernis 
in Art. 13 Abs. 1 Satz 4 BayFAG werden mangels weiterer Relevanz im Rahmen des 
Bürokratieabbaus aufgehoben. 

Zu Buchst. b 

Redaktionelle Änderung zur Angleichung an den Wortlaut in Art. 13a BayFAG. 

 

Zu § 1 Nr. 6 (Art. 13c BayFAG) 

Zu Buchst. a 

In den neu gefassten Art. 13c Abs. 1 Satz 2 BayFAG wird der Regelungsgehalt aus 
dem bisherigen Art. 13 Abs. 1 Satz 2 BayFAG übernommen. Materielle Änderungen 
sind damit nicht verbunden. 

Zu Buchst. b 

In Art. 13c Abs. 2 BayFAG wird der Regelungsgehalt aus dem bisherigen Art. 13 Abs. 1 
Satz 3 BayFAG übernommen. Dabei wird die Vorschrift klarer gegliedert und es werden 
Doppelungen in der beispielhaften Aufzählung der förderfähigen Maßnahmen gestri-
chen. Materielle Änderungen sind damit nicht verbunden.  
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Zu § 1 Nr. 7 (Art. 13e BayFAG)  

Aus dem Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund werden jährlich bis zu 70,25 Mio. € zur För-
derung von Abwasserentsorgungsanlagen bereitgestellt. Aus diesen Mitteln dürfen bis 
zu 13 Mio. € für Zuweisungen zur Förderung von Wasserversorgungsanlagen einge-
setzt werden. Im Bereich der Wasserversorgungsanlagen zeichnet sich ein höherer Mit-
telbedarf ab. Um diesen decken zu können, wird die Obergrenze um 7 Mio. € auf 
20 Mio. € angehoben. Durch die Anhebung der Mittel für kommunale Wasserversor-
gungsanlagen entsteht bei der Förderung von Abwasserentsorgungsanlagen kein Mit-
telengpass. 

 

Zu § 1 Nr. 8 (Art. 13g BayFAG) 

Die Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz werden für Fördermaßnahmen nach 
dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz eingesetzt. Ergänzend sieht 
Art. 13g BayFAG eine Erhöhung der für Straßenbauvorhaben eingesetzten Bundesmit-
tel nach dem Entflechtungsgesetz um 40 Mio. € aus dem Kommunalanteil am Kraftfahr-
zeugsteuerersatzverbund vor. 

Das Entflechtungsgesetz tritt am 31. Dezember 2019 außer Kraft. Ab dem Jahr 2020 
werden die Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz in die Umsatzsteuerverteilung 
nach § 1 FAG integriert. Die bisherigen Mittel in Höhe von 120 Mio. € für die Förderung 
von Straßenbaumaßnahmen und von 76,135 Mio. € für Investitionsförderungen im Be-
reich des ÖPNV sollen auch nach 2019 für die jeweiligen Förderzwecke zur Verfügung 
stehen. Sie werden künftig aus dem Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund bereitgestellt 
(siehe Begründung zu § 1 Nr. 4 Buchst. a Doppelbuchst. aa). Betrag und Verwendung 
für Maßnahmen nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ergibt 
sich nun aus Art. 13g Satz 1 BayFAG. Die Aufteilung der Mittel auf die Förderung von 
Straßenbaumaßnahmen und von ÖPNV-Investitionen wird aus Gründen der Flexibilität 
nach Art. 13g Satz 2 BayFAG im Staatshaushalt festgelegt. 

Die Überschrift wird an die umfassendere Förderbestimmung angepasst. 

 

Zu § 1 Nr. 9 (Art. 15 BayFAG) und § 2 Nr. 4 (§ 16 Abs. 2 FAGDV) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Herauslösung der Ein-
gliederungshilfe aus dem SGB XII (Sozialhilfe) und Überführung als „Besondere Leis-
tungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das 
SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen). Die landes-
rechtliche Umsetzung regeln das Bayerische Teilhabegesetz I und das Bayerische Teil-
habegesetz II. Die Bezirke bleiben weiterhin für diese Aufgabe zuständig. Daher werden 
neben den Belastungen der Bezirke als überörtlichen Trägern der Sozialhilfe die Belas-
tungen und Ausgaben der Bezirke als Träger der Eingliederungshilfe in Art. 15 BayFAG 
und § 16 FAGDV aufgezählt. Materielle Änderungen sind damit nicht verbunden. 

 

Zu § 1 Nr. 10 (Art. 24 Abs. 1 BayFAG) 

Im Rahmen des Abbaus von Bürokratie wurde Art. 24 BayFAG auf Doppelzuständig-
keiten und nicht zwingend notwendige Einvernehmensregelungen überprüft. Im Ergeb-
nis sind zur Verfahrenserleichterung mehrere Vereinfachungen möglich.  

Zu Buchst. a Doppelbuchst. aa 

Die gemeinsame Zuständigkeit für den Verordnungserlass nach Art. 24 Abs. 1 Satz 1 
Satzteil vor Nr. 1 BayFAG kann in eine Einvernehmensregelung zugunsten des Staats-
ministeriums des Innern, für Sport und Integration umgewandelt werden.  

Zu Buchst. a Doppelbuchst. bb 

Die Verordnungsermächtigung zur näheren Regelung der Verteilung der Fördermittel 
nach dem Bayerischen Krankenhausgesetz in Art. 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 BayFAG ist 
entbehrlich, da Art. 23 Abs. 2 BayKrG ebenfalls eine entsprechende Verordnungser-
mächtigung enthält. Die Verordnungsermächtigung in Art. 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 
BayFAG wird daher gestrichen. 
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Zu Buchst. b 

Die Einvernehmensregelungen in Art. 24 Abs. 1 Satz 2 BayFAG zugunsten des Staats-
ministeriums für Gesundheit und Pflege und des Staatsministeriums für Familie, Arbeit 
und Soziales sind nicht mehr zwingend erforderlich und werden zur Verwaltungsverein-
fachung gestrichen. 

 

Zu § 2 Nr. 2 (§ 13 Abs. 1 FAGDV) 

Folgeänderungen aus der Änderung der Art. 13 bis 13c BayFAG. 

 

Zu § 2 Nr. 3 (§ 15 Abs. 4 FAGDV) 

Die Übergangsregelung für die Auszahlung der Straßenausbaupauschalen im Jahr 
2019 hat sich durch Zeitablauf erledigt. Sie kann aufgehoben werden. 

 

Zu § 2 Nr. 5 (§ 22 Abs. 3 FAGDV) 

Redaktionelle Anpassung an Art. 13b Abs. 2 BayFAG.  

 

Zu § 3 (Inkrafttreten) 

§ 3 regelt das Inkrafttreten des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2020. Der kom-
munale Finanzausgleich unterliegt wie der Staatshaushalt dem Prinzip der Jährigkeit. 
Dementsprechend gelten die Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes für das ganze 
Jahr und werden nach § 3 zum 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. 
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Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe die Tagesordnungspunkte 8 a und 8 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der Bayerischen 

Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz 

(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2020) (Drs. 18/4985) 

- Erste Lesung -

und

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020 (Nachtragshaushaltsgesetz 

2019/2020 - NGH 2019/2020) (Drs. 18/4986) 

- Erste Lesung -

Bevor ich dem Staatsminister das Wort erteile, will ich auf Folgendes hinweisen, weil 

es diesbezüglich immer Fragen gibt: Bei der Einbringungsrede sind Zwischenfragen 

und Zwischenbemerkungen nicht zulässig; sie sind erst in der daran anschließenden 

Aussprache zulässig. – Damit erteile ich dem Staatsminister Albert Füracker das Wort.

Staatsminister Albert Füracker (Finanzen und Heimat): Frau Präsidentin, Herr Minis-

terpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren! Ges-

tern haben wir Bayern bei unserem Parlamentarischen Abend im Bayerischen Land-

tag gefeiert. Wir haben allen Grund zu feiern, und wir gehören zu den glücklichen 

Menschen auf diesem Planeten, die solche Feierlichkeiten auch erleben dürfen. Es 

gibt auf dieser wunderbaren Erde schätzungsweise 7,5 Milliarden Menschen, und min-

destens 7 Milliarden Menschen beneiden uns um unser Leben in Bayern. Das bestäti-

gen selbst diejenigen, die kritisieren, was die Bayerische Staatsregierung tut.

Niemand bestreitet, dass wir als Freistaat Bayern das Kraftzentrum in der Mitte Euro-

pas sind, und dass wir die Lokomotive in Deutschland darstellen. Das ist gut, aber das 

ist nicht vom Himmel gefallen, sondern kommt daher, dass wir Bayern ein besonderer 

Menschenschlag sind. Wir haben es zusammen mit allen Menschen, die zu uns ge-
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kommen sind, in den letzten Jahrzehnten geschafft, uns in wirtschaftlicher Hinsicht in 

die führende Position zu bringen. Menschen wollen nach Bayern kommen und bei uns 

bleiben, und wir werden weiter hart arbeiten.

Die Bevölkerung, die Unternehmen, die Bauern und die Verwaltung machen einen 

hervorragenden Job. Wir haben Lehrer, die unseren Kindern Bildung vermitteln. Wir 

haben eine Polizei, die auf uns aufpasst. Wir haben Finanzbeamte, die dafür sorgen, 

dass es Steuergerechtigkeit gibt. Meine Damen und Herren, wir leben in einem wun-

derbaren Land, und dass wir heute überhaupt etwas beschließen können, haben wir 

den Steuerzahlerinnen und den Steuerzahlern zu verdanken. Bei ihnen bedanke ich 

mich an allererster Stelle.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

All das, was die Menschen für dieses Land tun, trifft auf eine hervorragende Politik, die 

dazu führt, dass wir Bayern in wirtschaftlicher Hinsicht als Leuchtturm erleben. Wir alle 

wissen aber auch – und das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis, die wir immer wie-

der verinnerlichen müssen –: Wir können Wohlstand nicht konservieren. Wohlstand ist 

nicht konservierbar, indem man einfach nichts mehr verändert. Das sage ich insbeson-

dere all denen, die jeglichen Infrastrukturprojekten von Haus aus kritisch gegenüber-

stehen und die jeden Tag davon träumen, dass alles gut ist, wenn es nur so bleibt: 

"Am besten wir verändern nichts mehr."

Wir wissen: Wenn alles bleiben soll, wie es ist, dann muss sich viel verändern. Deswe-

gen überlegen wir jeden Tag, was die aktuellen Herausforderungen sind und wo wir 

neben dem, was wir ohnehin sehr erfolgreich tun, Zusätzliches leisten müssen. Dabei 

steht immer der Mensch im Mittelpunkt; auch darauf kommt es an, meine Damen und 

Herren!

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Wir sind wirtschaftlich ein hoch erfolgreiches Land. Wir haben uns optimal entwickelt. 

Der Mensch ist für uns in einem Sozialstaat natürlich aber der Mittelpunkt.

Wir führen diesen Staat gut, und wir müssen dafür sorgen, all das, was wir das Jahr 

über planen, was wir uns überlegen, was wir umsetzen möchten, im Haushalt bestens 

abzubilden. Dieser Nachtragshaushalt 2019/2020 ist eine Art Masterplan für Bayern. 

Dort ist all das geschrieben und abgebildet, was an politischen Initiativen insbesonde-

re für das Jahr 2020 neu vorgesehen ist.

Die Herausforderungen sind an jeder Ecke erkennbar, und die wirtschaftliche Abküh-

lung macht uns natürlich nicht uneingeschränkt Freude. Wir überlegen jeden Tag, wie 

wir reagieren müssen, um mit den Gegebenheiten der wirtschaftlichen Entwicklung – 

nicht alleine in Deutschland oder in Bayern, sondern weltweit – zurechtzukommen. Ein 

technologischer Epochenumbruch lässt uns jeden Tag überlegen, was wir tun können, 

damit wir auch in Zukunft die Produkte haben, die weltweit gefragt sind und die wir er-

zeugen, produzieren können, und somit stark bleiben – und das Ganze in einer intak-

ten Umwelt und Natur. Beim Klimawandel und Artenschutz – Themen, bei denen wir in 

Bayern ohnehin eine Vorbildregion sind, meine sehr geehrten Damen und Herren – 

werden wir noch einmal eine weitere Entwicklung oben aufsetzen.

Es gibt verschiedene ökonomische Denkschulen, aber einig sind sich alle eigentlich 

nur in einem Punkt: Wir müssen investieren. Wer Zukunft gewinnen will, muss inves-

tieren, und zwar richtig investieren, in Innovation investieren. Innovation und Investiti-

on sind die Zauberworte, die sich in unserem Nachtragshaushalt entsprechend abbil-

den.

Wir werden auch heute wieder erleben – das weiß ich, und da bin ich auch nieman-

dem böse –, dass die einen sagen: Für den Bereich habt ihr viel zu viel und für einen 

anderen Bereich viel zu wenig vorgesehen. – Als Finanzminister muss man das wohl 

aushalten. Aber, meine Damen und Herren, bei der gesamten Konstruktion dieses 
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Nachtragshaushaltes bin ich davon überzeugt, dass wir in der momentanen Situation 

das Optimale dessen vorlegen, was notwendig ist.

Dieser Investitions- und Innovationshaushalt ist beispiellos. Es gibt eine Investitions-

quote, wie es sie noch nie gab. 14,6 % ist zwar eine Prozentzahl, aber in absoluten 

Beträgen sind das 8,8 Milliarden Euro für Investitionen. Das ist ein Rekord und spitze!

Der Haushalt selbst wird 2020 aus bekannten Gründen vom Volumen her etwas zu-

rückgehen, weil der Länderfinanzausgleich nicht mehr bezahlt werden muss; das än-

dert sich ab dem Jahr 2020 wesentlich. Deswegen sind wir dann bei 60,3 Milliar-

den Euro. Wir finanzieren selbstverständlich zum fünfzehnten Mal in Reihe ohne neue 

Schulden und werden auch weitere Tilgungen vorsehen.

Wir haben uns bewusst für Innovation und Investition entschieden, und wir machen 

Sonderprogramme, die dazu beitragen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Bayern 

auch in Zukunft auf der Höhe bleibt. Dazu gratuliert uns die Fachwelt; alle Experten, 

die uns sagen: Jawohl, es ist die richtige Entscheidung, für künftige Generationen zu 

investieren und zusätzliche Akzente zu setzen. – Ich danke dem Ministerpräsidenten, 

der hier an dieser Stelle am 10. Oktober umfangreiche Maßnahmen angekündigt hat. 

Die Hightech-Agenda wird mit zwei Milliarden Euro in den nächsten vier Jahren hinter-

legt, und sie beginnt jetzt auch im Nachtragshaushalt. Wir schieben nichts vor uns her, 

und wir warten nicht, sondern wir beschließen und setzen um, und das ist ein Zu-

kunftsprogramm erster Güte für den Freistaat Bayern.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Die Umsetzung ruht auf vier Säulen. Sie beginnt damit, dass wir schon im Nachtrags-

haushalt für 2020 346 Millionen Euro – und über 1 Milliarde für Verpflichtungsermäch-

tigungen – vorsehen. Ganz ehrlich: Wer kann da mithalten?

(Hans Herold (CSU): (Beitrag nicht autorisiert) Niemand!)
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Gibt es außer Bayern irgendwo ein Land, das Vergleichbares machen kann? – Hans 

Herold gibt die Antwort: Niemand! – Das überrascht nicht. Wir in Bayern können es 

nicht nur deshalb, weil wir kluge Politik betrieben haben, sondern auch deshalb, weil 

wir es uns zutrauen; auch darauf kommt es an. Ein politisches Programm zu prokla-

mieren ist das eine. Sich auch die Umsetzung zuzutrauen, das heißt, das Programm 

mit konkreten Maßnahmen und dem notwendigen Geld zu hinterlegen, ist das andere. 

Beides werden wir tun. Wir haben bereits beschlossen – ich habe es erwähnt –, das 

Ganze mit 346 Millionen Euro zu hinterlegen.

In den Bereichen Künstliche Intelligenz und Supertec wollen wir weltweit führend blei-

ben. Ja, wir sind schon an der Spitze. Es ist nicht so, dass wir hier erst beginnen 

müssten; das anzunehmen wäre ein Irrtum. Aber wir können, aufbauend auf der Stär-

ke, die wir haben, noch stärker werden. Wenn man Stärken stärken und ein Kraftzent-

rum bleiben will, braucht es zusätzliches Geld. 42 Millionen Euro sind dafür bereits in 

den Haushalt eingestellt.

Wir engagieren uns in der Luft- und Raumfahrt. Dafür sind wir kritisiert, ja belächelt 

worden: "Die Bayern wollen zum Mond!" Völliger Blödsinn! Das Engagement in die-

sem Bereich führt in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Materialforschung und 

bei Antriebstechnologien, zu viel mehr technologischer Entwicklung als in der Raum-

fahrt selbst. Es geht auch darum, wie die neuen Technologien möglichst effizient ge-

nutzt werden können. Quantentechnologie gibt es nicht nur im Silicon Valley, sondern 

auch in Bayern. Alles ist im Nachtragshaushalt schon mit den entsprechenden Beträ-

gen hinterlegt.

In Bayern sind Spitzentechnologie und Spitzenforschung zu Hause. Geforscht wird an 

CleanTech und neuen Antriebstechnologien, übrigens nicht nur für eine Antriebsart. 

Die erste Säule unseres Zukunftsprogramms ist die Förderung der Innovation.

Auch im Bereich der zweiten Säule haben wir es mit Rekorden zu tun; ich erwähne es 

bewusst. Das Sanierungs- und Beschleunigungsprogramm im Bereich der Hochschu-
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len ermöglicht es uns, schon im Nachtragshaushalt zusätzlich 100 Millionen Euro Bau-

mittel zu vergeben; denn auch diese benötigen wir im Hochschulbereich dringend.

Jetzt bitte festhalten: Im Vergleich zu 2018, also in nur zwei Jahren, haben wir die in 

der Anlage S für den Hochschulbereich ausgewiesenen Mittel um 67 % gesteigert. 

670 Millionen Euro! Ich sage das insbesondere all denjenigen, die glauben, wir täten 

in diesem Bereich nicht genug. Diese Mittel müssen erst einmal umgesetzt, das heißt 

verbaut werden. Es reicht ja nicht aus, das Geben von Geld zu beschließen; es muss 

auch realisiert werden.

Positiv ist auch, dass wir nicht nur an die zentralen, sondern auch an die regionalen 

Standorte der Hochschulen Geld geben. Wir stellen 30 Millionen Euro für Regionaliniti-

ativen der Hochschulen zur Verfügung.

Die Förderung weiterer 500 Mobilfunkmasten – und damit der Infrastruktur – ist Teil 

unserer Hightech-Agenda.

Die Hochschulreform ist die größte der letzten Jahrzehnte. 10 000 neue Studienplätze 

werden geschaffen. Die strukturelle Stärkung der Hochschulen geht weiter voran. Wir 

wollen die besten Köpfe weltweit nach Bayern bringen. All das ist im Haushalt abgebil-

det.

Die vierte Säule umfasst die Mittelstandsoffensive samt Digitalisierungsfonds. Hierfür 

stellen wir 114 Millionen Euro bereit. Damit begleiten wir den durch die Digitalisierung 

ausgelösten technologischen Wandel. Unser Ziel ist es nicht, Geld um des Geldge-

bens willen zur Verfügung zu stellen. Wir wollen uns an die Spitze der technologischen 

Veränderung setzen!

Es ist immer das gleiche Schema: Auf dieser Welt, insbesondere in Deutschland, gibt 

es so viele Menschen, die nur hervorragende Analytiker und Problembeschreiber sind; 

leider gibt es von denen auch ein paar in Bayern. Wir leben ja im Zeitalter der Prob-

lembeschreibung. Wir in Bayern beschreiben Probleme nicht nur; wir lösen sie!
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(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Wir lassen es nicht zu, dass unsere Leitbranchen systematisch schlechtgeredet wer-

den nach dem Motto: "Den Konzernen wollen sie helfen." Die Automobilindustrie in 

Bayern ist viel mehr als Konzerne. Die Automobilindustrie in Bayern ist Zulieferer. In 

jeder zweiten Gemeinde des Freistaates gibt es Unternehmen, die unmittelbar oder 

mittelbar davon abhängig sind, dass die Automobilwirtschaft Erfolg hat.

Wir haben überall im Land Unternehmen, die Baumaßnahmen für die Zulieferer der 

Automobilwirtschaft und für diese selbst durchführen. Dort sind Menschen auch des-

halb tätig, weil Büroinfrastruktur und digitale Instrumentarien gebraucht werden – und, 

und, und. An dieser Industrie hängt unglaublich viel. Wir unterstützen sie bei dem 

Transformationsprozess. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir auch an dieser Stelle dem 

Grundsatz folgen, vorhandene Unternehmen bei der Lösung von Problemen zu unter-

stützen und zugleich Start-ups zu fördern. 10 Millionen Euro stellen wir allein dafür im 

Rahmen unserer Mittelstandsoffensive zur Verfügung. Es geht um Investition und In-

novation.

Wir achten darauf, dass wir nicht bei der Planung stehen bleiben, sondern dass zeit-

nah mit der Realisierung begonnen wird. Wir wollen neue Wertschöpfung erreichen.

Wir achten darauf, dass im Haushaltsvollzug all das, was investiv vorgesehen ist, auch 

umgesetzt wird. Wir haben gemeinsam mit dem Haushaltsausschuss die Novellierung 

der RLBau erreicht. Lieber Josef Zellmeier, dafür danke ich dir und allen, die noch mit-

gewirkt haben. Wir werden bei den Hochbauvorhaben einiges verändern. Auch das 

trägt dazu bei, dass die Umsetzung erfolgen kann.

Eines konnten wir natürlich nicht verhindern: dass die Baukosten in den vergangenen 

Jahren explodiert sind. Diese Entwicklung blieb auch dem Finanzminister nicht verbor-

gen. Wir müssen klug überlegen, wie wir in Zukunft derartige Investitionen gestalten.
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(Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Woran liegt es denn, dass die Baukosten so gestiegen 

sind?)

Bei alledem investieren wir nicht nur in Neues, sondern wir erhalten in allen Bereichen 

auch unsere bestehende Infrastruktur in bestem Zustand. Wir investieren daher auch 

in die analoge Infrastruktur, zum Beispiel in unsere Staatsstraßen, für die wir 350 Mil-

lionen Euro bereitstellen.

Wir fördern die digitale Infrastruktur im Bereich der Bildung. Digitale Schule? – Wir set-

zen sie um!

Mit der Förderung der Lehrerbildung in den Bereichen Grund- und Mittelschule haben 

wir einen weiteren Akzent gesetzt. Das kostet uns im Nachtragshaushalt immerhin 

12 Millionen Euro; das möchte ich nur einmal erwähnen dürfen. Diese Maßnahme ist 

eine große Anerkennung für die Leistungen der Lehrerschaft an Grund- und an Mittel-

schulen. Wir haben uns dafür entschieden, damit auch in diese Richtung ein klares 

Signal gesandt wird.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zur digitalen Infrastruktur in der Fläche lese ich immer wieder in der Zeitung, Bayern 

sei in diesem Bereich hintendran, in irgendeinem Ort Bayerns funktioniere die digitale 

Infrastruktur nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass nach allen objektiven Zahlen, die 

uns zur Verfügung stehen – diese erhebt übrigens nicht das bayerische Finanzministe-

rium, sondern der TÜV Rheinland und andere Gutachter –, die Ausbaudynamik im 

Glasfaserbereich nirgendwo sonst so hoch wie in Bayern ist. Es gibt auch nirgendwo 

sonst so hohe Übertragungsraten wie in Bayern. Insbesondere im ländlichen Raum 

haben wir in den vergangenen fünf Jahren enorm viel erreicht. Lieber Ministerpräsi-

dent, als du im Frühjahr 2014 mit der Initiative begonnen hast, hatten 27 % der Haus-

halte im ländlichen Raum schnelles Internet. Heute haben 86 % der Haushalte im 

ländlichen Raum schnelles Internet!
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Wenn 14 % diesen Zugang noch nicht haben, dann kann ich Ihnen sagen, dass die 

Aufträge bereits vergeben sind, damit auch dort die Anschlüsse hergestellt werden. 

Ich weiß nicht, warum einige diese Entwicklung immer so schlechtreden. Wir können 

alles tun: fördern, Initiativen entwickeln, unterstützen. Nur eines kann ich immer noch 

nicht: selber baggern und Glasfaserkabel verlegen.

(Alexander König (CSU): Schade, Herr Finanzminister! Sie wären bestimmt ein 

sehr guter Baggerfahrer!)

Aber das wird getan. Machen Sie sich keine Sorgen!

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Wir setzen noch eins drauf. Wir hatten bisher ein regulatorisches Hindernis seitens der 

Europäischen Union. Das sage ich jetzt all denen, die es immer bewusst falsch dar-

stellen und der Öffentlichkeit etwas anderes weismachen wollen.

(Zuruf von den GRÜNEN)

– Das ist wichtig. Hören Sie zu! Sonst behaupten Sie möglicherweise wieder das Ge-

genteil.

(Hans Herold (CSU): Das wollen sie nicht hören!)

Sie haben unser Programm immer wieder mit der Behauptung diskreditiert, wir würden 

nur Geschwindigkeiten bis zu 30 Mbit/s fördern.Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben 

die Glasfaser von Anfang an gefördert. Die Europäische Union sagt aber bis zum heu-

tigen Tag, 30 Mbit/s bedeutet schnelles Internet. Wo es schon ein Netz mit 30 Mbit/s 

gibt, darf nicht gefördert werden. In Zukunft darf nun gefördert werden, bisher aller-

dings nur in einem einzigen Land in der Europäischen Union. Ein einziges Land in der 

Europäischen Union hat nun die Notifizierung bekommen, dass auch dort Glasfaser 

ausgebaut werden darf, wo es schon ein Netz mit 30 Mbit/s gibt – ein einziges Land. 
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Sie werden kaum erraten, welches Land das ist. – Der Freistaat Bayern. Wir sind auch 

hier Spitze, meine sehr verehrten Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ich komme zum digitalen Rathaus. Ein Förderprogramm läuft seit dem 1. Oktober. 

Mittlerweile sind 170 Anträge von Kommunen eingegangen. Bei den Kommunen gilt 

auch, was als Gesamtüberschrift über unserem Nachtragshaushalt steht: Innovation 

und Investition. Unsere Kommunen erhalten vom Freistaat Bayern Rekordzuweisun-

gen. Der kommunale Finanzausgleich liegt erstmals über 10 Milliarden Euro. 

10,29 Milliarden Euro sind Rekord. Die Schlüsselzuweisungen betragen über 4 Milliar-

den Euro. – Rekord. Die Mittel nach Artikel 10 FAG zur Unterstützung kommunaler In-

vestitionen belaufen sich auf 600 Millionen Euro. – Rekord. Die Krankenhausförderung 

liegt wie bisher mit 643 Millionen Euro auf Rekordniveau. Die Investitionspauschalen 

an die Kommunen betragen 446 Millionen Euro. Für den kommunalen Straßenbau 

und -unterhalt geben wir im kommunalen Finanzausgleich mehr als 640 Millionen Euro 

aus – eine Zahl, die Sie sich einmal auf der Zunge zergehen lassen sollten.

Wenn ich alle Mittel zusammenrechne, die wir den Kommunen im Bereich Straßenbau 

und -unterhalt zur Verfügung stellen, komme ich auf etwa 700 Millionen Euro. Sie erin-

nern sich an die Zahl, die ich gerade bei den Staatsstraßen nannte. Wir geben 

350 Millionen Euro für unsere Straßen und 700 Millionen Euro für die kommunalen 

Straßen aus, also über 1 Milliarde Euro – zwei Drittel die Kommunen, ein Drittel der 

Freistaat Bayern. Da soll mir noch irgendjemand sagen, wir würden die kommunalen 

Straßenbaumaßnahmen vernachlässigen. Das Gegenteil ist der Fall: Rekorde, wo 

immer man auch hinsieht.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ich weiß, dass sofort der Reflex kommt: Straßen? – Ihr müsst den öffentlichen Perso-

nennahverkehr stärken, statt Straßen zu bauen.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

– Danke. Ich kann Vollzug melden. Mehr als 290 Millionen Euro sind im kommunalen 

Finanzausgleich vorgesehen, zusammen mit Mitteln außerhalb des Finanzausgleichs 

fast 500 Millionen Euro für den ÖPNV – so viel wie niemals zuvor. Die Kommunen be-

kommen dies, obwohl sie die höchsten Steuereinnahmen erzielen, die sie jemals hat-

ten. Die Kommunen haben 900 Millionen Euro mehr an eigenen Steuereinnahmen, 

auch deswegen, weil die erhöhte Gewerbesteuerumlage nicht mehr an den Freistaat 

Bayern gezahlt werden muss. Meine Damen und Herren, dazu kann man zwar sagen, 

dass dies kommunales Geld ist – ich kenne alle diese Argumente –, aber Fakt ist: Von 

2019 auf 2020 stehen den Kommunen allein dadurch über 800 Millionen Euro an zu-

sätzlichen Geldern zur Verfügung. Hinzu kommt die Steigerung aus dem kommunalen 

Finanzausgleich selbst, die 316 Millionen Euro ausmacht. Jeder kann sich gut aus-

rechnen, dass den Kommunen im Jahr 2020 deutlich mehr als 1 Milliarde Euro an zu-

sätzlichem Geld für Maßnahmen vor Ort, für Innovation und für Investition in den Kom-

munen zur Verfügung steht.

Wir halten überall Wort. Wir haben nicht nur den Freistaat Bayern in den letzten Jah-

ren signifikant entschuldet, wir haben auch die Kommunen signifikant entschuldet. Die 

Stabilisierungshilfen beliefen sich auf 150 Millionen Euro. Im nächsten Jahr werden 

140 Millionen Euro zur Verfügung stehen, meine Damen und Herren. Wir haben dazu 

beigetragen, dass Kommunen, die die Entschuldung aus eigener Kraft nicht schaffen, 

wieder einen Haushalt aufstellen können, der in die Zukunft weist – überall in Bayern, 

in allen Regionen, nicht nur in den Metropolen. Wir halten Wort.

Wir halten Wort auch bei den Straßenausbaubeiträgen. Ich sage all denen, die mir 

immer erklären, dass das Geld nicht reichen würde: Nach den uns vorliegenden neu-

esten Zahlen haben die Kommunen in Bayern in den letzten zehn Jahren von ihren 

Bürgerinnen und Bürgern deutlich unter 60 Millionen Euro pro Jahr verlangt. Wir 

geben in Zukunft 150 Millionen Euro im Jahr an die Kommunen. Da will mir noch je-

mand sagen, wir würden dafür zu wenig Geld zur Verfügung stellen? – Für Staatsstra-
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ßen stehen 350 Millionen Euro zur Verfügung, für den Ausbau von Erschließungsstra-

ßen, die ausschließlich in der Zuständigkeit der Kommunen liegen, 150 Millionen 

Euro. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss ganz ehrlich sagen: Wir 

haben mehr getan, als Wort zu halten. Wenn wir nur Wort gehalten hätten, hätten wir 

60 Millionen Euro gegeben. Wir geben 150 Millionen Euro – viel, viel mehr, als Wort 

gehalten.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Der zweite und der dritte Schwerpunkt in unserem Nachtragshaushalt betreffen die 

Bewahrung der Schöpfung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch hier sagen 

wir ein Ja zum Klimaschutz. Diese Koalition nimmt den Klimaschutz ernst, und zwar 

nicht erst seit gestern. Ich will sagen, dass der Eindruck, man hätte jetzt alles neu er-

finden müssen, so ja wohl nicht stimmen kann. Im Bereich des Klimaschutzes haben 

wir im Doppelhaushalt 2019/2020 schon 231 Millionen Euro abgebildet, pro Jahr etwa 

115 Millionen Euro. Jetzt stocken wir mit unserem Klimagesetz noch einmal auf, näm-

lich um 60 Millionen Euro pro Jahr. Somit haben wir jetzt pro Jahr 175 Millionen Euro 

nur an bayerischen Geldern für Klimaschutzmaßnahmen in unserem Haushalt. Ich 

habe zwar keine Abfrage bei allen anderen Bundesländern gemacht, ich rate dies 

aber allen, die glauben, das wäre wenig Geld. 175 Millionen Euro mal vier sind 

700 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren. Meine Damen und Herren, das ist Re-

kord.

Wir nehmen dieses Thema sehr, sehr ernst. Wir haben ein Klimagesetz mit 96 Maß-

nahmen und keinem einzigen Verbot vorgelegt, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU – Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Schuldenabbau!)

Auch das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Klimaschutz gelingt, 

wenn man die Menschen mitnimmt, und er gelingt dann am besten, wenn man die 

Menschen mitnimmt. Klimaschutz kann nicht gegen die Bürger stattfinden und darf in 
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diesem Land nicht als soziale Frage in den Vordergrund gerückt werden, meine 

Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns jetzt im Vermittlungsausschuss klar dazu be-

kennen, dass Klimaschutz auf der einen Seite wichtig ist, aber auf der anderen Seite 

nicht diejenigen darunter leiden dürfen, die zum Beispiel auf den Individualverkehr an-

gewiesen sind oder die im ländlichen Raum wohnen. Wenn ich im ländlichen Raum 

wohne, habe ich, egal, ob ich mit dem Zug oder mit dem Auto zur Arbeit fahre, erheb-

lich mehr Kosten als jemand, der in der Stadt lebt und sich in die U-Bahn setzen kann. 

Deswegen haben wir auf die Pendlerpauschale so gepocht und sie entsprechend an-

gepasst. Es gibt politische Kräfte in diesem Land, die öffentlich behaupten, durch die 

Pendlerpauschale würden die Autofahrer begünstigt und die Bahnfahrer benachteiligt. 

Das spricht nicht unbedingt für die Sachkenntnis dieser politischen Kräfte.

(Zuruf von den GRÜNEN)

Uns geht es aber darum, zwischen Stadt und Land auch beim Klimaschutz einen fai-

ren Ausgleich zu erreichen. Niemand darf dadurch zum Verlierer werden. Darauf 

kommt es an, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Wir machen Klimaschutz auch nicht gegen die Wirtschaft, sondern mit der Wirtschaft.

(Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Und Schuldenabbau?)

Eine Erkenntnis der letzten Jahrzehnte ist doch, dass Klimaschutz, Natur- und Arten-

schutz dann am besten gelingen, wenn die Wirtschaft floriert. Vor unserer Haustür 

haben wir ja ein wunderbares Beispiel. Jahrzehntelang hatte man dort im Rahmen von 

linksideologischen Massenversuchen geglaubt: Wenn man alles gleich macht und 

wenn man Planwirtschaft betreibt, dann wird das Volk am glücklichsten werden. Das 
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Ergebnis vor dreißig Jahren, als die Mauer fiel, war doch, dass wir nicht nur eine 

ganze Menge unglücklicher und eingesperrter Menschen erlebten und sie befreit 

haben, sondern dass wir auch feststellen konnten, nirgendwo – –

(Zuruf von den GRÜNEN: Befreit! – Weitere Zurufe von den GRÜNEN)

– Wir haben mitgeholfen, den Menschen das zu geben, was ihnen jahrzehntelang ver-

wehrt wurde.

(Zuruf der Abgeordneten Katharina Schulze (GRÜNE))

– Die Menschen haben sich das selber erkämpft. Das weiß ich alles.

(Zuruf der Abgeordneten Katharina Schulze (GRÜNE))

Ich war dort öfter. – Jetzt haben Sie etwas gefunden, womit Sie vom Thema ablenken 

können. Mein Gott!

(Beifall bei der CSU)

Die Menschen dort haben sich selbst befreit. Wir haben mitgeholfen und alles dafür 

getan, dass die Menschen das bekommen haben, was ihnen jahrzehntelang verwehrt 

war. – Nun ist dies auch politisch ganz korrekt ausgedrückt. Jetzt können Sie auch 

klatschen.

(Beifall bei der CSU)

Wir haben jedenfalls festgestellt, dass dort, wo die Menschen geknechtet wurden, 

dass dort, wo Planwirtschaft geherrscht hat, auch Natur und Umwelt zerstört waren.

(Zuruf von der CSU: Genau so ist es!)

So war es nämlich: Linksideologie hat Natur zerstört.

(Zurufe von den GRÜNEN: Oh!)
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Dort, wo nicht Wirtschaft florierte, hat der Naturschutz stagniert.

(Beifall bei der CSU)

Wir leisten uns Natur- und Klimaschutz ganz bewusst. Wir können das, weil wir eine 

Wirtschaft haben, die die notwendigen Erträge dafür erbringt. Deswegen machen wir 

keine Politik wie im Ostblock, die die Wirtschaft zerstörte und infolgedessen auch noch 

Umwelt und Klima, sondern wir betreiben Klimaschutz zusammen mit der Wirtschaft 

und zusammen mit den Bauern.

Klimaschutz, meine Damen und Herren, ist nicht nur eine Frage des Wollens, sondern 

auch der notwendigen Umsetzungsmaßnahmen.

Unsere Bauern haben in den Bereichen Klimaschutz und Artenschutz zurzeit einen 

schweren Stand in der Öffentlichkeit – nicht deswegen, weil die Bauern schlechte Ar-

beit machen würden, sondern es geht sozusagen um das schlechte Gewissen der ge-

samten Gesellschaft. Die Gesellschaft merkt, dass wir einiges verändern müssen. Die 

Veränderungsbereitschaft ist nicht überall besonders groß. Nun gibt es im Land einige, 

die glauben, das schlechte Gewissen, das sie selbst haben, diese gesellschaftliche 

Sinnkrise, die wir verspüren, könne man jetzt schnell einmal zur Sinnkrise der Bauern 

machen:

(Zuruf von der CSU: Genau so ist es!)

Sollen sich doch die Bauern darum kümmern, dass Umwelt, Arten und Klima ge-

schützt werden.

Nein, meine Damen und Herren, bei uns in Bayern kümmern sich alle darum. Wir 

haben einen Runden Tisch, an dem alle maßgeblichen Kräfte zusammensitzen und 

miteinander beraten. Bei uns werden die Bauern nicht alleingelassen, ganz im Gegen-

teil.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)
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Wir haben massiv aufgestockt, nicht nur im Bereich Klimaschutz, sondern infolge des 

Runden Tisches auch im Bereich Artenschutz. Es waren immer zwischen 50 und 

75 Millionen Euro zugesagt. Wir haben das jetzt mit 72 Millionen Euro inklusive 

100 Stellen für Umwelt-, Naturschutz und Landwirtschaft gut abgebildet. Dadurch kön-

nen wir den Waldumbau stärker fördern. Kulturlandschaftsprogramm, VNP, Land-

schaftspflegeprogramm, Gewässerrandstreifen, Förderprogramm Junglandwirte, 

Schulprojekte zur Förderung der Alltagskompetenz – all das wird in unserem Haushalt 

abgebildet.

Auch da müssen wir doch einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir schon spitze waren, 

bevor wir all diese Maßnahmen starteten. Liebe Michaela, zum Beispiel wird in keinem 

Bundesland der ökologische Landbau so gut unterstützt wie in Bayern, und zwar seit 

Jahren.

(Zuruf von den GRÜNEN)

Das ist keine neue Notwendigkeit geworden, sondern es wird nur fortgesetzt, was 

ohnehin schon getan wird, und das in hervorragender Weise.

Den Bauern müssen wir auch sagen: Strukturwandel fand in den letzten Jahrzehnten 

nicht nur wegen der Gesellschaft oder infolge falscher politischer Entscheidungen 

statt. Ich kenne mich in der Branche ein bisschen aus. Was in den letzten Jahrzehnten 

in allen Branchen technisch möglich gemacht wurde, ist natürlich auch in der Landwirt-

schaft umgesetzt worden. Wenn Sie vor 35 Jahren erzählt hätten, dass es in 35 Jah-

ren in Bayern Melkroboter geben werde, dann wären Sie nicht nur belächelt worden, 

meine Damen und Herren, sondern Sie wären als ziemlich visionär verschrien worden. 

Heute, so stellen wir fest, gibt es das.

Wir haben technische Möglichkeiten, die auch die Landwirtschaft nutzt. Die Landwirt-

schaft ist eine der technisch modernsten, digitalisiertesten Branchen geworden. Das 

ist auch gut so. Ich möchte keine Gesetze machen, mit denen wir den Bauern vor-
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schreiben, dass sie moderne Technik nicht mehr einsetzen dürfen, sondern Landwirt-

schaft betreiben sollen wie vor hundert Jahren. Das will ich nicht.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Deswegen bin ich sehr froh, dass die Staatsregierung mit einem stets offenen Ohr für 

die Bauern diesen gesellschaftlichen Konsens sucht und dass die Landwirte in dieser 

Gesellschaft ihren Platz haben – nicht nur haben wollen, sondern haben müssen. Dar-

über brauchen wir, glaube ich, keine langen Vorträge. Bei aller Wichtigkeit vieler Bran-

chen – ob Auto, Technik, Chemie, Hochschule usw. – ist und bleibt die allerwichtigste 

Branche die Landwirtschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn wir nichts 

zum Essen haben, dann können Sie den Rest vergessen.

Deswegen sage ich hier demonstrativ: Danke an alle Bauern, die uns durch harte Ar-

beit täglich mit den besten Lebensmitteln versorgen, die es in Bayern gibt, und die 

unser Land auch noch schön gestalten. Danke dafür!

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Bei all dem, kann ich Ihnen zum Schluss sagen, steht der Mensch im Mittelpunkt. In-

novation und Investition sind kein Selbstzweck, sondern dienen dem Menschen, der 

darauf angewiesen ist, dass er in der Konkurrenz zur gesamten restlichen Welt an der 

Spitze bleiben kann. Es ist nicht so, dass in anderen Teilen der Welt darüber nachge-

dacht würde, wie ermöglicht werden kann, dass es den Deutschen besonders gut 

geht. Wir werden uns schon selbst darum kümmern müssen, dass wir im weltweiten 

Wettbewerb, der etwas komplizierter geworden ist, an der Spitze bleiben können.

Aber wir dürfen niemals vergessen, dass wir als Menschen eben nicht immer auf der 

Sonnenseite des Lebens stehen. Es gibt Situationen im menschlichen Leben, die 

schwieriger sind. Deswegen müssen wir für alle Lebensbereiche Unterstützungen vor-

halten. Auch das ist in unserem Haushalt abgebildet.

Protokollauszug
36. Plenum, 11.12.2019 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 17



Unsere Familienleistungen sind so hoch wie nie, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Kindern. Wir müssen uns 

auch mehr und mehr die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ange-

sichts pflegebedürftiger Eltern stellen.

Überall haben wir Antworten: Antworten für die Betreuungsunterstützung von Kindern 

sowohl in der Kita als auch in der Familie, Betreuungsunterstützung für pflegebedürfti-

ge Menschen mit 1.000 Euro Pflegegeld.

(Dr. Wolfgang Heubisch (FDP): Na super!)

Da gibt es dann Leute, die das diskreditieren, weil es angeblich so wenig sei. Ich kann 

Ihnen nur sagen: Wenn Sie heute eine Rente von 1.000 Euro im Monat haben und 

dann noch einmal 1.000 Euro im Jahr hinzubekommen, können Sie ausrechnen, dass 

es sich dabei um eine Rentensteigerung zwischen 7 und 8 % handelt. Eine solche 

Rentensteigerung für Menschen, die pflegebedürftig sind, hat es vorher nicht gegeben 

und wird es so schnell auch nicht mehr geben. Alle, die das kritisieren und die äußern, 

wir dürften das nicht tun, sollen dann eben sagen, wir müssten den Pflegebedürftigen 

diese Unterstützung wegnehmen. Sagen Sie es doch, wenn Ihnen das nicht passt. – 

Wir tun das gerne. Im Mittelpunkt steht der Mensch, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ich habe einmal alle Kinderbetreuungsleistungen addiert. Neben den 772 Millionen 

Euro Familiengeld im Stammhaushalt 2020 geben wir noch rund 2,6 Milliarden Euro 

Jahr im Rahmen des BayKiBiG aus, für Kindergärtenbeitragszuschüsse, Krippengeld 

und alles, was damit zu tun hat. Ich glaube, auch hier sagen zu können: Das ist Re-

kord.

Neben all dem unterstützen wir die Kommunen noch beim Ausbau ihrer Kitas, indem 

wir als Freistaat Bayern in das sogenannte 4. SIP mittlerweile ein Vielfaches von dem, 

was wir vom Bund bekommen haben, an bayerischen Geldern selbst investieren. Es 
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ist nämlich so, dass hier wieder einmal ein Bundesprogramm angekündigt war, das bei 

uns für 30.000 Plätze gereicht hätte. Wir schaffen jetzt aber 63.500 Plätze, meine sehr 

geehrten Damen und Herren.

Jetzt sage ich denen, die meinen, das alles sei noch zu wenig, eines: Lassen Sie uns 

doch erst einmal die Plätze bauen. All das ist notwendig, und wenn gebaut wurde, 

brauchen wir noch Menschen, die bereit sind, die Kinder zu betreuen. Das ist in einem 

Gesamtkonzept zu sehen.

(Zuruf von der SPD: Wo ist das?)

Auch hier gilt: Niemals wurde für Kinder, für Familien so viel getan wie im Moment in 

Bayern.

(Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Hört, hört!)

Wenn wir noch nicht am Ende sind, dann ist das nicht kritikwürdig, sondern zeigt, dass 

die Masse der Maßnahmen und der Investitionen eben auch eine Herausforderung ist 

und gewisse Zeit braucht. Wir unterstützen die Kommunen, die im Übrigen zuständig 

für das Ganze sind – nicht der Staat. Wir unterstützen die Kommunen mit Rekordzu-

schüssen in allen Bereichen. Deswegen bin ich sehr stolz auf diesen Haushalt.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Meine Damen und Herren, das alles ist kein Zufall, sondern Strategie. Bayern erleben, 

heißt von Anfang an: Kinder, Familie, Schule, der beste Arbeitsmarkt, die Hochschu-

len, Forschung, die Infrastruktur im ländlichen Raum, die Kommunen, unterstützt wie 

nie – alles in diesem Nachtragshaushalt für 2019 und 2020.Wir stemmen die Heraus-

forderungen der Zukunft, ohne dass wir irgendetwas vernachlässigen. Auf diese Dis-

kussion bin ich stolz. Ich darf einen Nachtragshaushalt vorstellen, der es fast verdient 

hätte, ein Doppelhaushalt zu sein. Nachtragshaushalte sind eigentlich dafür da, nach-

zujustieren, nachzusteuern und noch einmal zu überlegen. Wir legen hier schon den 

nächsten großen Schritt für Bayerns Zukunft vor.
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Diesen nächsten Schritt für Bayerns Zukunft werden wir in den nächsten Wochen und 

Monaten im Haushaltsausschuss beraten können. Ich freue mich auf die Beratungen. 

Bei allem, was hier vorliegt, habe ich nur positive Ergebnisse zu vermelden. Deswe-

gen sind Beratungen über die Möglichkeiten, die wir hier in Bayern haben, geradezu 

ein Jungbrunnen. Eine wunderbare Diskussion steht uns in der Weise bevor: Innovati-

on und Investition, das Traumpaar der Zukunft, abgebildet im Nachtragshaushalt 

2019/2020 des Freistaats Bayern. – Ich freue mich auf die gemeinsamen Beratungen.

(Lang anhaltender Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Ilse Aigner: Vielen Dank, Herr Staatsminister. – Die gemeinsame Bera-

tung beginnen wir jetzt mit der Aussprache zu den beiden Gesetzentwürfen. Dabei be-

trägt die Gesamtredezeit der Fraktionen 119 Minuten. Auf die CSU entfallen 35 Minu-

ten, auf BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 21 Minuten, auf die FREIEN WÄHLER 

18 Minuten, auf AfD und SPD jeweils 16 Minuten und auf die FDP 13 Minuten sowie 

auf die beiden fraktionslosen Abgeordneten jeweils 4 Minuten.

Als erster Rednerin erteile ich Frau Kollegin Claudia Köhler von BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN das Wort.

Claudia Köhler (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen, sehr geehrte Gäste! Ganz schön schnell, Herr Minister, uns noch im 

alten Jahr den Nachtragshaushalt zu präsentieren! Erinnern Sie sich alle noch? Ich 

war ganz neu als Abgeordnete, da forderte Herr Ministerpräsident Söder einen neuen 

Stil im Umgang unter Demokraten. Einen guten Stil, habe ich angenommen. Aber der 

neue Stil bedeutet wohl, dass erst die Presse und dann der Landtag über den Nach-

tragshaushalt informiert wird.

Wenn man genauer hinschaut, versteht man, warum es so pressiert. Sie setzen die 

Tilgung des fast abgelaufenen Jahres 2019 herunter, Mitte Dezember, die Tilgung, die 

schon laut Plan nur 250 statt 500 Millionen Euro betragen hat. Für das Jahr 2020 re-

duzieren Sie die Schuldentilgung von 750 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro. Ihr 
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Wahlversprechen von 2013, die Schulden bis zum Jahr 2030 aus dem Haushalt tilgen 

zu wollen, kassieren Sie jetzt selbst ein.

(Beifall bei den GRÜNEN sowie des Abgeordneten Matthias Fischbach (FDP))

Diese Mini-Tilgung von 50 statt 750 Millionen Euro ist nur noch reines Alibi. Da hätten 

Sie auch einen symbolischen Euro hineinschreiben können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dabei haben Sie den Abbau von Schulden immer als Ausrede verwendet, um den 

Pensionsfonds für unsere Beamtinnen und Beamten nicht im erforderlichen Maß zu 

bedienen. Jetzt zahlen die nachfolgenden Generationen doppelt, alte Schulden und 

Pensionen. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr die Kritik des ORH, um uns zu 

wundern, dass durch den Verzicht auf die Tilgung 700 Millionen Euro frei werden und 

Sie trotzdem nur 248 Millionen Euro für Investitionen verwenden.

Ihr neuer Stil heißt auch, dass wir in gemeinsamen Ausschüssen beschließen, dass es 

mit mehr Geld für die Sanierung des Deutschen Museums erst weitergeht, wenn im 

Herbst 2020 ein detaillierter Plan vorliegt. Ich möchte Sie nur erinnern: Bis jetzt hat die 

Sanierung 445 Millionen Euro gekostet. Zum neuen Stil, Herr Minister Sibler, gehört 

aber wohl auch, dass Sie an die Presse gehen und ohne Planung und Abstimmung 

weitere 150 Millionen Euro aus Bayern ankündigen.

Natürlich sind wir für die Sanierung des Deutschen Museums. Das ist ein Juwel in 

Deutschland. Aber gerade deshalb muss man nicht neues Geld lockermachen, bevor 

geklärt ist, warum die bisherige Förderung nicht gereicht hat. Weiterzuarbeiten ohne 

Konzept, fördert die Inneffizienz und die Salamitaktik.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das aber nur am Rande. – Wie schaut er denn aus, der Nachtragshaushalt? Wofür 

wollen Sie denn das viele Geld ausgeben? – Mit dem vorliegenden Entwurf und sei-
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nen Verpflichtungsermächtigungen binden Sie für die neuen Haushaltsjahre bereits 

Geld in Höhe von 2,74 Milliarden Euro. Zu den 2,74 Milliarden Euro – der Herr Minister 

hat es gesagt – kommen noch die laufenden Ausgaben für die Wahlversprechen 

hinzu: das Landespflegegeld, das uns keinen einzigen Pflegeplatz und keine einzige 

Pflegekraft mehr bringt, das Familiengeld, das uns keine Erzieherinnen bringt, eine 

Beitragsfreiheit, die die Qualität in der Kita nicht steigert, und eine Eigenheimzulage 

sowie ein Baukindergeld, die der Wohnungsnot definitiv nicht abhelfen. Das wird uns 

bis zum Jahr 2023 noch einmal 5,3 Milliarden Euro kosten, und das alles sind Zu-

schüsse, keine Investitionen. Somit sind 8 Milliarden Euro, ungefähr so viel wie unsere 

Rücklage, einfach weg.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Und das nach Jahren höchster Steuereinnahmen in Bayern. Respekt! Das schafft 

auch nicht jeder. Das ist die Quittung dafür, dass jahrzehntelang nur auf Sicht gefah-

ren wurde. Es ist eine Kunst, in steuerstarken Jahren nicht in den ÖPNV zu investie-

ren, nicht in unsere Schulen, in unsere Universitäten, in die Kinderbetreuung, in die 

Pflege zu investieren. Das alles kommt jetzt auf einen Schlag. Es ist klar: Das ist su-

perteuer.

Wenn Sie kein Problem damit haben, das Wahlversprechen zur Schuldentilgung zu 

kassieren – unsere Idee war es ohnehin nicht; wir haben seit vielen Jahren zukunfts-

gerichtete Investitionen vorgeschlagen –, dann kassieren Sie aber bitte gleich auch 

die teure Wahlwerbung von 2018.

Apropos Wahlwerbung: Haben Sie es schon gehört? Alle, die jetzt 18 werden, bekom-

men von unserem Ministerpräsidenten ein persönliches Glückwunschschreiben. Ers-

tens hätte es mich sehr gefreut, wenn die Sechzehnjährigen angeschrieben worden 

wären und wenn ihnen dazu gratuliert worden wäre, dass das Wahlalter endlich ge-

senkt wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Zweitens gibt der Herr Ministerpräsident – er ist jetzt leider nicht mehr da – dafür in der 

Pressemeldung Sachkosten in Höhe von 100.000 Euro an. Können Sie mir erklären, 

warum im Nachtragshaushalt aber knapp 5 Millionen Euro stehen, noch ohne Perso-

nalkosten? – Sie argumentieren mit Demokratieerziehung und verlagern die Adress-

datenverarbeitung zu sich ins Ressort. Ja, Herr Ministerpräsident, stärken Sie tatsäch-

lich die politische Bildung! Stärken Sie die Landeszentrale für politische 

Bildungsarbeit! Erhalten Sie unsere Gedenkstätten!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir lesen: Errichtung einer Stiftung zum Jugendaustausch, 5 Millionen Euro und dann 

noch einmal 32 Millionen Euro bis zum Jahr 2025. Bei genauerem Hinschauen sind 

aber nur 1,9 Millionen Euro davon für die Austauschprogramme selbst. Dann geben 

Sie doch bitte das Geld lieber gleich dem Bayerischen Jugendring; denn er führt 

schon längst Austauschprogramme durch, und den Jugendverbänden fehlen heuer 

900.000 Euro für die Basis- und Strukturförderung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Und dann Ihre sogenannte Hightech-Agenda. Das klingt gut, bleibt aber zum Beispiel 

bei der wichtigen Forschung für Energie äußerst schwammig. Alle Schlagwörter im 

Nachtragshaushalt lesen sich gut: Leuchtturmprojekt, Forschungsinitiative, KI-Kompe-

tenzen, Gesundheitsforschung, Lernlabor. Forschung ist schön und gut, aber ganz 

ehrlich: Wir haben in Bayern nicht so viel Erkenntnisdefizit wie Handlungsdefizit.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wenn Forschung bei uns dann so ausschaut wie am Institut der LMU in Oberschleiß-

heim, wo die Schweindl so gehalten werden, dass man sich schämen muss, frage ich 

Sie: Haben Sie da nicht noch ein bisschen Geld für einen Stall, in dem sich die Tiere 

umdrehen können, und ein bisschen Geld für ein bisschen Stroh?
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(Beifall bei den GRÜNEN – Hans Herold (CSU): Sie müssen mal zu den Bauern 

hingehen und sich das anschauen! Das ist ja unglaublich!)

Offensichtlich muss der aktuelle Haushalt auch noch Maßnahmen aus der Hightech-

Offensive von Herrn Stoiber übernehmen, da deren Mittel ausgelaufen sind. Zwanzig 

Jahre nach der Offensive kommt jetzt die Agenda. Was waren eigentlich die Effekte 

dieser Offensive, nach denen auch der ORH schon einmal gefragt hat? Welche Kriteri-

en setzen Sie diesmal an, um anschließend einen Erfolg messen zu können? – Nur zu 

messen, wie hoch die Ausgaben waren, ist noch kein Kriterium für Erfolg.

Zugunsten einiger Projektfinanzierungen lassen Sie die Grundfinanzierung etablierter 

Forschungseinrichtungen hinten runterfallen, zum Beispiel für das Zentrum für Telema-

tik in Würzburg. Und haben Sie die Pflegestudiengänge vergessen?

Für Berufsbildungsinvestitionen gibt es 10 Millionen Euro, die unter dem Titel "Schu-

lungsstätten des Handwerks" veranschlagt werden. Schaut man auch hier genauer 

hin, stellt man fest, es ist ein Projekt der Kfz-Innungen, das erst 2023 starten soll. 

Damit werden doch nicht die betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen der Auto-

mobilzulieferer und deren Beschäftigte erreicht. Die Beschäftigten bekommen nur Zu-

schüsse in Höhe von 3 Millionen Euro. Dafür kürzen Sie bei der Weiterbildung der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter schlechthin, der beruflichen Bildung, wieder eine knappe 

Million Euro. Die Weiterbildung dient dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

eben nicht arbeitslos werden, sondern nahtlos Anschluss finden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Und überhaupt und immer wieder, wenn‘s nicht aufgeht: globale Minderausgabe. Das 

ist sogar in der Hightech-Agenda so. Zitat aus dem Nachtragshaushalt: Einsparungen 

sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nach-

zuweisen. – Das ist doch lächerlich. Sie geben den Ressorts mehr Mittel und fordern 

dann zur Unterbesetzung auf. Wie soll denn da etwas Vernünftiges herauskommen?

Protokollauszug
36. Plenum, 11.12.2019 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 24



(Beifall bei den GRÜNEN)

Weitere interessante Posten in Ihrem Nachtragshaushalt: Unter "Verstärkung von In-

vestitionsmaßnahmen" stehen 40 Millionen Euro für die persönlichen Anliegen der Mit-

glieder der Regierungsfraktionen. Wie haben Sie das gemeint? Als Spielgeld in jedem 

Stimmkreis vor der Kommunalwahl?

Der für unsere Lebensgrundlagen wichtigste Posten ist der Klimaschutz. Sie haben 

uns allen Anfang des Jahres eine Liste geschickt, was Sie beim Klimaschutz schon 

alles machen. Damals sind Sie auf 2,066 Milliarden Euro gekommen. Jetzt gelten 

60 Millionen Euro im Nachtragshaushalt als angeblich fünfzig Prozent mehr – 50 % 

wären aber 1 Milliarde Euro. Schön wär‘s! Sie rechnen sich die Klimaschutzmaßnah-

men einfach so hin, wie Sie es brauchen.

Nehmen wir Ihre Liste vom Jahresanfang als Grundlage, stehen im Nachtragshaushalt 

gerade einmal drei Prozent mehr für Klimaschutz. Wen wollen Sie beeindrucken? Das 

Klima?

(Heiterkeit bei den GRÜNEN)

60 Millionen für die Klimaoffensive – diese Summe geht aber zu einem Großteil dafür 

drauf, die Schäden der Erdüberhitzung durch Waldumbau und Wiederaufforstung zu 

begrenzen. Das sind Maßnahmen zur Klimaanpassung, aber nicht für den Klima-

schutz. Für Moore gibt es zum Beispiel nur 200.000 Euro. Es wäre gesamtwirtschaft-

lich sinnvoller gewesen, hätten Sie schon lange in echten Klimaschutz investiert.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dann müssten wir nicht alle den Klimaschäden hinterherarbeiten. Sie sprechen immer 

so gerne davon, Klimaschutz von der Konjunkturentwicklung zu entkoppeln. Das 

schaffen Sie mit Sicherheit nicht allein mit Ihren Miniförderprogrammen. Investieren 

Sie in die energetische Sanierung unserer Häuser! Bringen Sie ein Tempolimit auf den 
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Weg! Weisen Sie Windkraftgebiete aus! Kümmern Sie sich um die Solarpflicht bei 

Neubauten!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Gleichzeitig konterkarieren Sie den Klimaschutz und setzen 40 Millionen für den Neu-

bau von Staatsstraßen obendrauf. Sie sind ja schon beim Erhalt der Straßen völlig ins 

Hintertreffen geraten. Lesen Sie den ORH-Bericht! Sanieren Sie doch erst mal die vor-

handenen Straßen, bevor Sie mit neuen Straßen neuen Verkehr erzeugen!

(Beifall bei den GRÜNEN – Widerspruch bei der CSU)

Sie reden vom Klimaschutz und erhöhen die Fördermittel für Seilbahnen in Skigebie-

ten um 10,3 Millionen Euro.

(Zuruf von der AfD: Bravo! Richtig!)

Bei den staatlichen Gebäuden sollen die Ausgaben für Sanierung um 7,5 Millionen 

Euro steigen. Wie viele Gebäude wollen Sie eigentlich damit sanieren? Ein halbes?

(Heiterkeit bei den GRÜNEN)

Die CSU hat den Bauunterhalt vernachlässigt und muss jetzt 100 Millionen Euro in die 

Sanierung und den Bau von Hochschulgebäuden stecken. Es ist dreist, dass Sie sich 

für diese unterlassenen Investitionen auch noch loben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Noch ein Wort zu den Einnahmen: Die Einnahmen aus Gemeinschaftssteuern müssen 

2020 trotz 190 Millionen Euro Umsatzsteuerausgleich für Asylkosten, die vom Bund 

kommen, um 545 Millionen Euro nach unten korrigiert werden. Was die Steuereinnah-

men letztlich rettet, sind 478 Millionen Euro Mehreinnahmen durch die Erbschaftsteu-

er. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, gut für Bayern, dass sich die CSU mit der Ab-

schaffung der Erbschaftsteuer nicht durchsetzen konnte.
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(Beifall bei den GRÜNEN – Tanja Schorer-Dremel (CSU): Ob das draußen auch 

so gesehen wird?)

Wir haben natürlich auch die Zulage im öffentlichen Dienst gesehen, die endlich steigt. 

Wir sehen auch die neunzig Richterstellen und die Stellenhebung an den Grund- und 

Mittelschulen, die eigentlich nur ein Trostpflaster dafür ist, dass es doch kein A13 gibt. 

Wir haben auch gesehen, dass endlich die Mittel für den Digitalbonus Plus erhöht wur-

den. Bis jetzt war es ein Trauerspiel, wenn Unternehmer vor dem PC saßen und um 

die Wette versuchten, den komplizierten Antrag auszufüllen, bevor die Frist schon wie-

der abgelaufen war.

Auch nach diesem Nachtragshaushalt bleiben unsere dringendsten Hausaufgaben: 

der Klimaschutz, die Sicherung der Standortfaktoren für unsere Unternehmen und der 

soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. In diesem Sinne werden wir bei den 

Beratungen im neuen Jahr fundierte Anträge einbringen. Vielleicht überlegen Sie es 

sich diesmal und diskutieren mit uns ernsthaft auch über alle Anträge der Oppositions-

fraktionen. Vielleicht sparen Sie sich die Energie für Ausreden, warum diese Anträge 

abzulehnen sind. Das erwarten sowohl die Menschen als auch die bayerische Wirt-

schaft von uns. Vielleicht bringen wir dann alle miteinander sinnvolle Ergänzungen für 

eine wirklich nachhaltige und vorausschauende Politik auf den Weg.

(Anhaltender Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Ilse Aigner: Als Nächstem erteile ich dem Kollegen Josef Zellmeier von 

der CSU-Fraktion das Wort.

Josef Zellmeier (CSU): Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem 

Nachtragshaushalt für die Jahre 2019 und 2020 bleibt die Regierungskoalition auf Zu-

kunftskurs. Wir setzen natürlich auch neue Schwerpunkte.

Lieber Finanzminister, der Nachtragshaushalt stellt eine gelungene Aufgabe und eine 

hervorragende Arbeit dar. Ich kann nur Dank dafür sagen, dass die Schwerpunkte, die 
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der CSU-Fraktion wichtig sind, wiederum gesetzt worden sind. Frau Kollegin Köhler, 

wir wirtschaften solide, investieren natürlich in die Zukunft und machen nicht die Feh-

ler, die in rot-grün-regierten Ländern immer wieder und regelmäßig gemacht werden. 

Der Freistaat Bayern ist für solide Staatsfinanzen und für Generationengerechtigkeit 

bekannt. Das ist uns besonders wichtig. Entscheidend ist nicht das Wahlalter, ent-

scheidend ist, ob wir generationengerecht miteinander umgehen. Da geht es um Öko-

logie, Ökonomie, aber auch sehr stark um Finanzen. In diesem Sinne haben Rot und 

Grün dort, wo sie regieren, gar nichts zu bieten.

Ein ausgeglichener Haushalt ist die Erfindung der CSU im Bayerischen Landtag. Wir 

waren die Vorreiter. Als ich 2003 in den Bayerischen Landtag gewählt wurde, haben 

wir unter großen Schmerzen den Haushalt saniert. Das war nicht einfach. Wer hat uns 

angegriffen? Wer hat sich in nächtelangen Sitzungen dagegen ausgesprochen? – Das 

waren die Fraktionen von SPD und der GRÜNEN. Und heute wollen Sie uns über 

einen ausgeglichenen Haushalt und Nachhaltigkeit bei den Finanzen belehren!

Natürlich wollen wir auch weiterhin die Schulden tilgen. Darum haben wir auch den 

eher symbolischen Betrag von 50 Millionen Euro belassen. Aber wir wollen zur richti-

gen Zeit Schulden tilgen, nämlich dann, wenn es sinnvoll ist. Heute haben wir großen 

Investitionsbedarf und sehr niedrige Zinsen, sodass wir nicht in dem Maße von einer 

Schuldentilgung profitieren, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die CSU-Fraktion steht zusammen mit den FREIEN 

WÄHLERN für Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Besonnenheit in der Finanzpolitik. Wir 

wollen sparsam wirtschaften – ein Fremdwort für andere Parteien. Liebe Frau Kollegin 

Köhler, Ihnen sei gesagt: Welches Bundesland hat es geschafft, unter rot-grüner Re-

gierung dreimal hintereinander einen verfassungswidrigen Haushalt vorzulegen? – 

Das war NRW.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Lieber Herr Kollege Güller, dass Ihre Partei den damals verantwortlichen Finanzminis-

ter Walter-Borjans jetzt zum Parteivorsitzenden gewählt hat, setzt dem Ganzen die 

Krone auf.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Der bayerische Haushalt ist ein Rekordhaushalt. Durch den Nachtrag wird er noch ver-

stärkt. Zu den 124,7 Milliarden Euro, die wir im Mai beschlossen haben, kommt noch 

fast eine Dreiviertelmilliarde Euro hinzu. Der Haushalt ist zukunftsfähig, innovativ, wis-

senschaftsorientiert, aber auch Ökologie und Klimaschutz kommen nicht zu kurz. Das 

gilt auch für das Soziale. Frau Kollegin Köhler, Sie haben unsere Wertschätzung für 

die ältere Generation, das Pflegegeld, die Glückwunschschreiben kritisiert. Liebe Kol-

leginnen und Kollegen, ist uns die ältere Generation keine Gratulation wert? – Ich 

finde es super, dass sich unser Ministerpräsident Markus Söder auch der älteren Ge-

neration zuwendet. Das hat sie verdient. Das sind die Menschen, die unser Land auf-

gebaut haben.

(Beifall bei der CSU)

Wir haben inzwischen den 15. Haushalt ohne neue Schulden. Welches Bundesland 

kann das vorweisen? Wohlgemerkt, den 15. und nicht den 5. Haushalt! – Das wird von 

allen führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Organisationen bestätigt. 

Standard & Poor‘s hat uns für 2019 ein Spitzenrating gegeben, Moody’s und Scope-

Ratings ebenfalls. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das waren durchgehend Bestno-

ten für Bayern, und das schon seit 1998. Wo in der Welt gibt es ein Land, das für 

seine Finanzpolitik auch international gelobt wird? – Dies ist auch der Grund dafür, 

dass viele Unternehmen nach Bayern kommen. Sie wissen: Hier wird nachhaltig gear-

beitet, hier wird Zukunft geschaffen, und hier wird nicht kurzfristig gedacht, so wie das 

bei anderen politischen Kräften leider Gottes der Fall ist.

Natürlich kennen wir die Steuerschätzungen. Aus dem sprunghaften Anstieg ist nun 

eine Seitwärtsbewegung geworden. Wir haben noch ein solides Niveau erreicht. 
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Deutschlandweit haben wir bereits Rückgänge, und darauf müssen wir natürlich Rück-

sicht nehmen. Das heißt, wir müssen vorsichtig planen, wir brauchen Ausgabendiszip-

lin, und wir müssen die Schwerpunkte richtig setzen. Die Hightech-Agenda, die Arten-

vielfalt, der Klimaschutz – das alles setzen wir in den Nachträgen für 2019/2020 

verantwortungsvoll um.

Die Schuldentilgung reduzieren wir bewusst, nicht weil wir nachlässig geworden 

wären, sondern weil wir einen hohen Investitionsbedarf sehen. Wir wissen, wenn wir 

spitze bleiben wollen, wenn wir weiterhin hohe Einnahmen haben wollen, dürfen wir 

nicht nur reagieren, sondern müssen auch agieren. Wir müssen in der Wissenschaft 

und der Wirtschaft vorangehen. Deshalb stellen wir das Ziel der Schuldentilgung kurz-

fristig, aber nicht langfristig zurück. Natürlich wollen wir weiterhin Schulden tilgen, und 

wir sind so ehrlich, zu sagen: Momentan ist das in der alten Größenordnung nicht an-

gezeigt. Aber wir werden mit der neuen Schwerpunktsetzung auch künftig hohe Steu-

ereinnahmen erzielen und damit in der Zukunft Schulden tilgen können.

Jetzt sprechen wir über die jüngere Generation: Dieses Versprechen der CSU, nach-

haltig zu wirtschaften, richtig zu investieren und keine Schuldenberge zu hinterlassen, 

gilt weiterhin. Deshalb wollen wir keinen Innovations- oder Zukunftsfonds, eine Bil-

dungsmilliarde oder Ähnliches. Das wäre eine versteckte Verschuldung, der wir nicht 

nähertreten wollen. Sie heißt nur anders. Das wollen wir unseren Kindern und Enkeln 

nicht antun.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich ein paar Punkte aus dem Nachtrags-

haushalt herausgreifen, die aus unserer Sicht besonders wichtig sind. Wir alle haben 

festgestellt, dass die Kurzarbeit mittlerweile leicht ansteigt. Einzelne Unternehmen 

haben Schwierigkeiten. Auf bestimmten Feldern läuft der Export nicht mehr so, wie er 

sollte. Trotzdem ist der Arbeitsmarkt in Bayern außergewöhnlich gut und stabil. Wir 

haben immer noch Vollbeschäftigung. Deshalb wollen wir jetzt antizyklisch handeln. 

Wir investieren jetzt, um dafür zu sorgen, dass der Arbeitsmarkt auch in Zukunft stabil 

bleibt. Wir investieren in unsere Kinder, in die Schule, in die Hochschule, in die berufli-
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che Bildung, in Straßen, Schienen, den öffentlichen Nahverkehr und in die Digitalisie-

rung.

Die Investitionsquote ist im Vergleich zu den westdeutschen Flächenstaaten, mit 

denen wir uns vergleichen, mit 14,6 % sensationell hoch und steigt weiter an. Die 

Technologieoffensive, die unser Ministerpräsident Markus Söder verkündet hat, ist he-

rausragend. Ein solches Programm gab es bundesweit in den letzten zehn Jahren 

nicht mehr. Als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort sind wir zukunftsfähig. Dafür 

tun wir alles. Wir schließen an Strauß und Stoiber an, die die Modernisierung Bayerns 

immer konsequent vorangetrieben haben. Das wollen wir auch in Zukunft so beibehal-

ten; denn wir wollen an der Spitze des Fortschritts stehen. Das ist echte konservative 

Politik.

Wir tun dies bei der Forschung und bei der Industrie. Wir setzen dabei nicht einseitig 

auf bestimmte Technologien. Wir wollen in der Forschung offen sein. Die Elektromobi-

lität ist sicherlich wichtig und hat auf bestimmten Feldern Zukunft. Sie ist aber nicht die 

Lösung der Mobilitätsproblematik. Wir wollen nicht einseitig auf die Elektromobilität 

setzen. Wir wollen mit Offenheit für andere Technologien und alternative Kraftstoffe 

auch dem Verbrennungsmotor eine Zukunft geben. Bayern hat vom Verbrennungsmo-

tor immer gut gelebt. Wir wollen uns nicht mit einer einseitigen Ausrichtung falsch po-

sitionieren und damit eine falsche Richtung einschlagen. Elektromobilität ja, aber auch 

weiterhin Verbrennungsmotor mit neuen Kraftstoffen. Bayern setzt hier einen ent-

scheidenden Schwerpunkt. Das gilt auch für die Künstliche Intelligenz und die Robotik.

(Beifall bei der CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden in dieser Legislaturperiode 2 Milliar-

den Euro in Wissenschaft und Wirtschaft investieren. Außerdem werden 10.000 neue 

Studienplätze entstehen und 1.000 neue Professuren geschaffen. Dies geschieht be-

reits im Nachtragshaushalt. Ich danke unserem Finanzminister, dass er diese Ziele im 

Nachtragshaushalt so stark verankert hat. Wir haben 345 Millionen Euro, 689 neue 
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Stellen und über 1 Milliarde Euro Verpflichtungsermächtigungen. Das ist ein starkes 

Zeichen. Wir warten nicht, sondern wir handeln jetzt.

Wir haben in Bayern Gott sei Dank mehrere Spitzenuniversitäten. Wir brauchen aber 

auch akademische Bildung in der Fläche. Wir brauchen die HAWs. Wir brauchen 

außerdem eine Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Was in der Wis-

senschaft erfunden wird, muss zur praktischen Anwendung gelangen. Außerdem wol-

len wir den Mittelstand und die berufliche Bildung mitnehmen. Beides ist für uns ganz 

entscheidend.

(Harald Güller (SPD): Ihr habt dafür bloß keine Haushaltsansätze geschaffen!)

– Lieber Herr Kollege Güller, diese Punkte sind in Bayern bestens abgebildet. Wir 

steuern mit dem Nachtragshaushalt nach. Wir wollen jetzt nicht die Welt auf den Kopf 

stellen. Der Haushalt ist hervorragend. Wir steuern nur dort nach, wo sich im letzten 

Jahr Veränderungen ergeben haben. Dazu gehört, dass wir unserer Automobilindus-

trie helfen. BMW und Audi sind die Platzhirsche, die Leitunternehmen. Wir wollen aber 

auch die Zulieferer, die auf dem Land verbreitet sind, stützen, indem wir in die For-

schung investieren. In der Bevölkerung wird oft behauptet: Für BMW und Audi habt ihr 

Geld. Nein, hier geht es um die Forschung und die Weiterentwicklung. Hier geht es 

nicht darum, eine Wirtschaftsförderung zu betreiben, indem Unternehmen gestützt 

werden. Wir ebnen den Unternehmen einen Weg in die Zukunft und setzen auf das, 

was Bayern immer ausgezeichnet hat, nämlich modernste Technologie, auch in der 

Automobilindustrie.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der Vergangenheit die Entstehung vieler 

Technologietransferzentren angestoßen. Wir wenden auch viel Geld für Baumaßnah-

men auf. Albert Füracker hat es ausgeführt: Die Investitionen im Hochbau steigen wie 

noch nie. Zwei Drittel innerhalb weniger Jahre sind eine herausragende Leistung. Die-

sen Umfang kann auch die Bauverwaltung umsetzen. Hier schreiten wir kraftvoll vo-

ran.Insbesondere im Bereich des Wissenschaftsministeriums, lieber Kollege Robert 
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Brannekämper, ist es mir ein ganz besonderes Anliegen mit vorn dabei zu sein und 

Herrn Minister Sibler zu unterstützen.

Auch die Mittelstandsoffensive mit 114 Millionen Euro ist entscheidend wichtig. Ich 

denke da an den Digitalbonus. Vor Kurzem war ich mit dem Kollegen Kirchner vom 

Wirtschaftsausschuss bei einem Unternehmen in meinem Stimmkreis zu Besuch, das 

den Digitalbonus genutzt hat. Es ist ein kleines Unternehmen, ein Mittelständler, und 

man sieht an diesem Beispiel, wie wichtig es ist, gerade den Mittelstand zu unterstüt-

zen. Wir tun es auch gern und mit Überzeugung.

Auch die Artenvielfalt und den Klimaschutz haben wir im Auge. Hier gibt es deutlich 

mehr Mittel, als wir anfangs ohnehin schon bereitgestellt hatten. Wir hatten bereits im 

Doppelhaushalt eine Viertelmilliarde Euro verankert und geben jetzt noch einen or-

dentlichen Zuschlag von 50 %. Damit stellen wir hier jährlich eine gewaltige Summe 

bereit.

(Beifall bei der CSU)

Auch im Klimaschutz ist Bayern führend. Auch wenn Sie das, liebe Kolleginnen und 

Kollegen auf der linken Seite des Hohen Hauses, nicht glauben wollen: Wir sind hier 

führend.

(Zuruf von den GRÜNEN)

Wir forsten auf; 30 Millionen junge Bäume werden zusätzlich gepflanzt, und darüber 

hinaus fördern wir den Waldumbau auch im privaten Bereich. Außerdem helfen wir 

mit, den Schädlingsbefall in diesem Bereich zu bekämpfen.

(Anhaltende Zurufe von den GRÜNEN)

Als Nächstes nenne ich – da komme ich nun fast zum Schluss – unsere Investition in 

die Staatsstraßen. Die Staatsstraßen sind die Lebensadern des ländlichen Raumes. 

Wir haben hierfür 40 Millionen Euro zusätzlich im Nachtragshaushalt vorgesehen. Die-
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sen Stand hatten wir noch nie. Mit ihm können wir das große, weitverzweigte Netz mo-

dern halten. Dies ist für die Entwicklung des ländlichen Raumes von ganz entscheid-

ender Bedeutung, und damit ist es der CSU auch ein besonders wichtiges Anliegen.

Wir schaffen 400 Stellen für die Grundsteuer. Das bayerische Einfachmodell ist ein Er-

folgsmodell, das inzwischen in ganz Deutschland kopiert wird. Wir haben Anfragen 

aus ganz Deutschland, wie wir das machen. Wir brauchen dafür deutlich weniger Stel-

len, als es das Scholz-Modell erfordert hätte. Die geschaffenen Stellen brauchen wir 

aber, und wir werden diese Menschen ausbilden, damit wir die Reform zeitgerecht um-

setzen können. Es ist ja auch ein Merkmal Bayerns, die Dinge, die wir angestoßen 

haben, konsequent zu Ende zu führen.

Ich darf deshalb allen Danke sagen, die daran mitwirken, allen hier im Hohen Hause, 

insbesondere den Fraktionen, die kooperationsbereit sind. Wir haben in den letzten 

Beratungen auch Anträge der Opposition aufgenommen. Es ist nicht so, liebe Kollegin 

Köhler, wie Sie das behaupten.

(Harald Güller (SPD): Einen einzigen SPD-Antrag habt ihr aufgenommen!)

– Immerhin!

(Heiterkeit bei der CSU)

Es könnte auch ein Aspekt des Minderheitenschutzes gewesen sein, lieber Kollege 

Güller, aber wie auch immer: Wir haben es auf jeden Fall auch deshalb gemacht, um 

zu zeigen, dass wir nicht generell abgeneigt sind. Wir haben allerdings unsere 

Schwerpunkte. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Vielzahl der Anträge, die 

Sie immer ohne Gegenfinanzierungsvorschläge stellen, müssten wir bei deren Annah-

me unser Programm streichen.

(Harald Güller (SPD): Wäre auch nicht schlecht!)
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Die Wählerinnen und Wähler in Bayern haben sich für diese Regierungskoalition ent-

schieden. Deswegen machen wir die Politik, die der Wähler will. Ich glaube, so ist es 

richtig, und ich hoffe, dass wir in dieser Haltung auch in Zukunft wieder bestätigt wer-

den.

Ich danke dem Herrn Finanzminister und seinem Haus und auch dem Ausschussbüro 

sowie allen, die hier im Hohen Hause guten Willens sind. Wir wollen gemeinsam zügig 

ab dem 12. Februar im Ausschuss beraten. Ich glaube, wir werden zu guten Ergebnis-

sen kommen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Ilse Aigner: Als nächster Redner spricht für die Fraktion der FREI-

EN WÄHLER der Kollege Bernhard Pohl.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Frau Präsidentin, Herr Finanzminister, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Am Anfang jeder Haushaltsrede muss zunächst der Dank ste-

hen, der Dank an die Menschen in Bayern, an die Steuerzahler, an die Unternehmer, 

die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, die uns in die Lage versetzen, dass wir diese 

über 60 Milliarden Euro auch in diesem Jahr wieder zielgerichtet und vernünftig aus-

geben können.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Gestatten Sie mir zunächst eine direkte Ansprache an den Herrn Finanzminister, mei-

nen Dank für den hochprofessionellen Entwurf, der die richtigen Schwerpunkte setzt. 

Das ist genau das, was diese Koalition auszeichnet.

Jetzt schauen wir kurz einmal nach Berlin. Dort gibt es einen Finanzminister und Vize-

kanzler, dem sogar die eigene Partei bescheinigt, dass er die falschen Schwerpunkte 

setzt. Das heißt, dass die schwarze Null, also die solide Finanzpolitik, eigentlich nicht 

das ist, was seine Partei wünscht. Ich glaube, lieber Albert Füracker, in unserer Koali-
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tion bist du besser aufgehoben als dein Kollege in Berlin. Hier in Bayern kannst du 

vernünftig und gut arbeiten. Vielen Dank dafür!

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Ich komme zu meinem ersten Punkt, zur richtigen Schwerpunktsetzung. Sie zeichnet 

diese Koalition aus. Natürlich kann man auch andere Schwerpunkte setzen. Aber das 

hätte dann der Wähler draußen zu bewerten.

(Harald Güller (SPD): Muss man!)

– Ja, lieber Kollege Güller, wie setzen andere ihre Schwerpunkte? – Die SPD disku-

tiert gerade intern, was sie eigentlich will, eine schwarze Null, eine rote Null, oder die 

völlige Missachtung jeglicher Haushaltsdisziplin: Geld ausgeben, koste es, was es 

wolle. Gut, das kann man so machen.

(Zuruf des Abgeordneten Harald Güller (SPD))

Ich sage ganz offen, lieber Kollege Güller, ich denke da gern an die Siebzigerjahre zu-

rück, an die Zeit, als die SPD ein Jahrzehnt lang in der Regierungsverantwortung 

stand. Da gab es regelmäßig ebenfalls Nachtragshaushalte, und zwar unterjährig, weil 

es im Bund keine Doppelhaushalte gab. Es gab unterjährige Nachtragshaushalte, 

aber da ging es nicht darum, dass man zusätzlich Geld verteilt hätte. Sondern man hat 

einen Nachtragshaushalt aufgestellt, weil das Geld nicht gereicht hat. Da musste man 

Kredite aufnehmen und sich diese vom Deutschen Bundestag absegnen lassen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Kollege Gehring sagt völlig zu Recht, die rote Null habe damals eine andere Bedeu-

tung gehabt, und wenn die SPD wieder in die Regierungsverantwortung käme, was 

nicht absehbar ist, würde das sicherlich auch wieder so kommen.

Und was ist nun mit den GRÜNEN? – Die GRÜNEN haben im Bund und auch heute 

wieder gesagt, wohin sie wollen. Die GRÜNEN wollen umerziehen. Sie wollen keine 
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Tiere, sie wollen keinen Flächenverbrauch und keinen Verbrennungsmotor. Die GRÜ-

NEN sagen, unter dem Vorwand des Klimaschutzes machen wir Verbotspolitik, denn 

wir wollen die Menschen so erziehen, wie wir sie gerne hätten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Das kann man so machen, aber Gott sei Dank entscheiden die Menschen noch dar-

über, ob sie das auch wirklich wollen.

Sie haben ihr Klientel. Es gibt Menschen, die das gerne hätten, aber die Mehrheit 

sieht das Gott sei Dank anders. Wir werden dazu beitragen, dass diese Mehrheit derer 

stärker wird, die selber bestimmen und ihr Schicksal selbst in die eigene Hand neh-

men will. Deswegen ist dieser Haushalt ein Haushalt, der die richtigen Schwerpunkte 

setzt, ein Haushalt der Wertschätzung für die Menschen, die hier in Bayern Leistung 

erbringen und die in Bayern diese Gesellschaft am Laufen halten und für den Wohl-

stand sorgen, damit wir für alle etwas tun können.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Deswegen bringen wir diesen Menschen Wertschätzung entgegen, müssen das aller-

dings auch noch in reale Politik umsetzen.

Zum Stichwort Wertschätzung: Ich sagte: keine Tiere! Wir bringen der Landwirtschaft 

Wertschätzung entgegen. Die Landwirtschaft hat bluten müssen; sie hatte wirklich 

harte Einschnitte zu verkraften.

(Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Immer noch!)

Es waren allerdings Dinge dabei, die ich durchaus kritisch sehe. Es gibt aber nun ein-

mal gewisse Voraussetzungen; es gibt gewisse Dinge, die umzusetzen sind. Wir for-

dern der Landwirtschaft etwas ab, müssen allerdings auch etwas zurückgeben. Ich 

nenne nur die Stichworte Schwerpunktsetzung und Wertschätzung.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)
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Liebe Kollegen von der SPD, ich habe vor fünf Jahren gesagt, dass bezahlbares Woh-

nen die soziale Herausforderung der Gegenwart ist. Inzwischen sagt ihr das auch. 

Wenn das so ist, dann darf man keine verpflichtende Obergrenze für den Flächenver-

brauch festsetzen,

(Unruhe bei den GRÜNEN und der SPD)

dann muss man den Herausforderungen der Gegenwart mit Investitionen ins Bauen 

begegnen. Da kann man keine sozialistische Mietpreisbindung machen.

(Unruhe bei den GRÜNEN und der SPD)

Da kann man dann auch nicht sagen: Es darf keine Fläche mehr verbraucht werden.

(Harald Güller (SPD): Da muss ich schon mal fragen, was dazu im Haushalt 

steht! – Unruhe bei den GRÜNEN und der SPD)

Es sei denn, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, Sie wollen Wohnsied-

lungen wie aus den 1980er-Jahren haben, wie sie in Erfurt in der Rigaer Straße ste-

hen. Wollen Sie diese schönen, wunderbaren Plattenbauten wie in Suhl?

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Wenn Sie das für Bayern wollen, dann sage ich: Natur- und Umweltschutz hat auch 

etwas mit Baukultur zu tun.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Jetzt komme ich zum Verbrennungsmotor. Ich bin sehr froh, dass wir einen Wirt-

schaftsminister haben, der weiß, wo die Industriestandorte und die industriellen 

Schwerpunkte sind. Hubert Aiwanger hat gesagt: Wir wollen nicht dort landen, wo 

Nordrhein-Westfalen jetzt ist. – Genau das ist der Punkt. Wir haben deutschlandweit 

die am besten funktionierende Wirtschaft, die am besten funktionierende Industrie. 

Warum? – Weil Bayern seit Jahrzehnten die richtige Wirtschaftspolitik macht. Natürlich 
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hätte man in Bayern den Versuchungen erliegen können wie andere Bundesländer 

auch. Nein, Bayern hat in den Jahrzehnten nach dem Krieg bis heute die richtige Wirt-

schaftspolitik gemacht, die diese Koalition jetzt fortführt.

(Ludwig Hartmann (GRÜNE): Ganz ohne FREIE WÄHLER!)

– Ja, damit habe ich überhaupt kein Problem. Es gab auch vor den FREIEN WÄH-

LERN Politiker, die vorausschauend gearbeitet haben. Jetzt haben wir aber einen 

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger,

(Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Wo ist er?)

der gegen den Trend sagt: Die Elektromobilität ist nicht das Alleinstellungsmerkmal 

Deutschlands und der Weisheit letzter Schluss. Wir müssen auch auf den Verbren-

nungsmotor setzen. – Selbstverständlich müssen wir schauen, dass wir klimaneutrale 

Antriebe hinbekommen, aber wer sagt denn, dass das mit dem Verbrennungsmotor 

nicht zu machen ist?

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU – Dr. Fabian Mehring (FREIE 

WÄHLER): Richtig!)

Wir setzen richtige Schwerpunkte. Deswegen investieren wir in Forschung, Entwick-

lung und Bildung. Hier sitzt unser Kultusminister Prof. Dr. Piazolo.

(Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Das ist der Einzige, der da ist!)

Er weiß genau, dass die Rendite der nächsten Jahrzehnte jetzt in den Schulen ausge-

bildet wird. Wie in jeder Fußballmannschaft brauche ich nicht nur gute Spieler, son-

dern auch einen guten Trainer. Deswegen kämpft er ganz energisch dafür, dass die 

Lehrerinnen und Lehrer nicht nur wertgeschätzt werden, sondern dass ihre Zahl auf-

gestockt wird. Das haben wir im Doppelhaushalt abgebildet. Außerdem werden sie fi-

nanziell bessergestellt und dafür entlohnt und belohnt, was sie tagtäglich für die Zu-

kunft unseres Landes leisten.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Diese Bayern-Koalition investiert in die Zukunft, in Forschung, Entwicklung, Bildung, 

aber – und das ist den FREIEN WÄHLERN in besonderem Maße wichtig – auch in die 

Regionen und in die Mitte der Gesellschaft. Ich beginne mit der Mitte der Gesellschaft. 

Ja, ich weiß, es ist Rot-Grün ein Dorn im Auge, dass wir nicht nur in gewisse angeb-

lich oder tatsächlich benachteiligte Gruppen investieren. Nein, wir geben Geld in die 

Mitte der Gesellschaft, und deswegen gibt es einen kostenfreien Kindergartenplatz, 

deswegen ist, dank der FREIEN WÄHLER, auch das Studium kostenlos. Wir haben 

keine Studiengebühren mehr. Warum? – Wir wollen die Mitte der Gesellschaft stärken, 

nicht nur diejenigen, die sagen: Ich bin besonders bedürftig. – Natürlich müssen wir 

uns auch um diese Menschen sorgen. Wir müssen aber auch der Mitte der Gesell-

schaft, den Menschen dort, dem Normalverdiener, aber auch dem Besserverdiener 

etwas zurückgeben; denn wir sind für alle Menschen in Bayern da und nicht nur der 

Anwalt einer kleinen Gruppe.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU – Harald Güller (SPD): Und wo 

steht das im Haushalt?)

– Wo das im Haushalt steht, Herr Kollege Güller? – Bitte lesen Sie nach: kostenfreie 

Kindertagesstätten.

(Harald Güller (SPD): Das ist ein Bundesprogramm! Bundesgeld! – Volkmar Halb-

leib (SPD): Durchlaufende Kosten!)

Das ist einer der Punkte, die wir in den Haushalt eingebracht haben.

(Harald Güller (SPD): Bundesgeld! – Weitere Zurufe von der SPD)

Wir haben die Straßenausbaubeiträge abgeschafft und entlasten dadurch die Hausei-

gentümer. Das ist natürlich etwas, was eurem neuen Superstar Kevin Kühnert völlig 

entgegenläuft; denn der will die Hauseigentümer enteignen.
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(Lachen bei der SPD – Horst Arnold (SPD): Sie haben keine Ahnung!)

Wir stärken die Mitte der Gesellschaft.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Wir investieren in die Zukunft. Der Standort Bayern – Wohnen, Arbeiten, Unternehmen 

–, das ist die Zukunft. Immer mehr Menschen kommen nach Bayern. Ich sage: Es ist 

gut, dass mehr Menschen nach Bayern kommen; das ist auch eine Auszeichnung für 

den Freistaat Bayern. Zwischenzeitlich sind in Bayern über 13 Millionen Menschen. 

Die Menschen kommen gerne nach Bayern, weil sie in Bayern etwas anfangen kön-

nen, weil sie in Bayern gute Lebensverhältnisse haben, weil die Rahmenbedingungen 

in Bayern stimmen. Die Rahmenbedingungen stimmen von der Verwaltung bis hin zur 

inneren Sicherheit. Wir sorgen dafür, dass diese Rahmenbedingungen für die Men-

schen so positiv bleiben.

Was heißt das? Was heißt das für die Unternehmen? – Wir investieren dank des Wirt-

schaftsministers und dank des Wissenschaftsministers in die Zukunft, in Forschung 

und Entwicklung. Wir sagen nicht: Nein, du darfst nicht. – Wir sagen: Wir nehmen die 

Herausforderungen des Klimaschutzes an und sehen zu, dass wir unter Aufrechterhal-

tung, vielleicht sogar unter Steigerung unseres jetzigen Wohlstandsniveaus die Wirt-

schaft, die Unternehmen, den Verkehr und das Wohnen klimaneutral gestalten. Das ist 

doch unsere Chance, das ist doch die Chance, die Deutschland hat!

Sie sagen: Wir Deutschen wollen klimaneutral sein. – Das ist den Afrikanern, den In-

dern und den Chinesen völlig egal; denn die sagen: Wir werden klimaneutral, wenn es 

uns so gut geht, wie es euch in Deutschland geht. – Dann haben wir nichts gewonnen. 

Diese Vorbildfunktion funktioniert doch nicht. Nein, wir müssen das einsetzen, was wir 

haben, und das sind unsere Technologie, unser Fortschritt, unsere wirtschaftliche 

Stärke. Genau da können wir Maßstäbe setzen, die dann auch tatsächlich weltweit 

umgesetzt werden können. Wenn wir Dinge entwickeln, wenn wir in der Forschung, 

gerade bei der Klimaneutralität neue Maßstäbe setzen, dann werden das andere Län-
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der, andere Kontinente umsetzen. Dann haben wir wirklich etwas für den Klimaschutz 

erreicht. So geht Politik, aber nicht mit Verboten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Ich komme zu den Investitionen in die Regionen.

(Horst Arnold (SPD): Das ist substanzlos!)

– Herr Kollege Arnold, es kann schon sein, dass Sie das substanzlos finden. Ich finde 

es substanzlos, wenn man über eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro 

schwadroniert

(Unruhe bei der SPD)

und völlig aus dem Blick verliert, dass 12 Euro in München verdammt wenig sind, in 

verschiedenen Regionen von Mecklenburg-Vorpommern hingegen verdammt viel. 

Kümmern Sie sich doch einmal um gleichwertige Lebensverhältnisse – das ist der 

Punkt –, um bezahlbare Mieten in den Metropolen, aber ohne Enteignungspolitik, wie 

das Kühnert fordert.

(Zuruf des Abgeordneten Volkmar Halbleib (SPD))

Dieser Ansatz wäre sicherlich auch für die Sozialdemokratie zukunftsweisend. Aber 

das müssen Sie mit sich ausmachen.

(Zuruf von der SPD: Alter Schwede!)

Wir machen vernünftige Regionalpolitik. Für uns ist Bayern auch in den Regionen 

stark und nicht nur in den Metropolen. Genau treiben die FREIEN WÄHLER seit elf 

Jahren, seitdem wir im Landtag sind, massiv voran.

(Florian von Brunn (SPD): Das ist eine sehr überschaubare Leistung!)
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Wir haben es aus der Opposition geschafft, dass die gleichwertigen Lebensverhältnis-

se als Grundsatz in die Verfassung aufgenommen werden. Wir kämpfen gemeinsam 

mit unserem Koalitionspartner für den Ausbau von Straße und Schiene.

(Volkmar Halbleib (SPD): Schauen Sie noch einmal nach! Die Enquete-Kommis-

sion "Gleichwertige Lebensverhältnisse" haben wir durchgesetzt. Sie sind igno-

rant gegenüber diesen Fakten!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Halbleib, der einseitige Fokus auf die Schie-

ne zeugt von einer typischen Metropolpolitik. Wenn Sie in vier Stunden von Berlin 

nach München oder von München nach Berlin fahren, dann ist das schnell. Fahren Sie 

– ich habe dies schon das letzte Mal gesagt, Sie kommen aus dem Landkreis Würz-

burg – von Kürnach nach Waldkirchen im Bayerischen Wald. Dafür brauchen Sie defi-

nitiv wesentlich länger als von München nach Berlin, wenn Sie mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln fahren.

(Harald Güller (SPD): Jetzt kommen Sie mal zum Nachtragshaushalt! Sie haben 

noch 40 Sekunden! – Volkmar Halbleib (SPD): Wir brauchen keine Belehrungen!)

Deswegen ist für den ländlichen Raum auch der Ausbau der Straße notwendig. Daran 

werden wir festhalten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen vor interessanten Haushaltsberatungen. 

Ich freue mich schon darauf, mit Ihnen die Anträge der Opposition zu diskutieren.

(Volkmar Halbleib (SPD): Wir freuen uns auf Inhalte!)

Wir sind handlungsfähig. Wir haben einen Haushalt, der in die Zukunft weist. Wir in-

vestieren in die Zukunft, damit Bayern auch zukünftig stark bleibt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)
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Präsidentin Ilse Aigner: Für die AfD-Fraktion erteile ich dem Abgeordneten Ferdi-

nand Mang das Wort.

(Beifall bei der AfD)

Ferdinand Mang (AfD): (Beitrag nicht autorisiert) Sehr verehrte Präsidentin, sehr ver-

ehrte Damen und Herren Kollegen! Gegenstand dieser Debatte ist der Nachtrags-

haushalt für die Jahre 2019 und 2020. Nachtragshaushalt bedeutet, dass zusätzliche 

Steuereinnahmen nachträglich verteilt werden. Für 2019 sind das 200 Millionen Euro 

und für 2020 540 Millionen Euro. Auch wenn es die Vorredner bereits erwähnt haben, 

möchte ich darauf eingehen: Wie sehr hat die Staatsregierung noch beteuert, die 

Schulden bis 2030 zu tilgen. Nun wurde die Schuldentilgung von einer Milliarde Euro 

auf 100 Millionen Euro abgesenkt – und das bei Rekordsteuereinnahmen.

Wie soll es denn weitergehen, wenn jetzt mit der voll einsetzenden Rezession die 

Steuern nicht mehr so fröhlich sprudeln und der Bürger nicht mehr weiter ausgepresst 

werden kann, aber dafür Altersarmut erwarten darf? – Vor der Beantwortung dieser 

Fragen verschließt die Regierung die Augen. Das klagen wir an.

(Beifall bei der AfD)

Wofür möchte die Staatsregierung die zusätzlichen Steuergelder ausgeben, die von 

Kurzarbeit betroffene und von Arbeitslosigkeit bedrohte Bürger bezahlt haben? –

 Neben dem angekündigten KI-Programm möchte die Staatsregierung weitere 60 Mil-

lionen Euro, also insgesamt 290 Millionen Euro, in den sogenannten Klimaschutz in-

vestieren. Es ist zu befürchten, dass die Regierung damit den weiteren Ausbau von 

Wind- und Solaranlagen forcieren wird, anstatt mit ungefährlicher, moderner und deut-

scher Reaktortechnologie den vorhandenen hochgiftigen Atommüll kostengünstig in 

Energie zu verwandeln. Nein, Laptop und Lederhose gehören mit der Regierung 

Söder leider der Vergangenheit an. Weder Innovation noch Erhalt unserer Lebenskul-

tur spielen in diesem Nachtragshaushalt eine wesentliche Rolle.
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Auch für den Erhalt unserer Infrastruktur soll das Geld nicht ausgegeben werden. Für 

unsere Straßen und Brücken besteht ein Sanierungsstau von sage und schreibe 

2,3 Milliarden Euro. Der Klimaschutz soll es sein, für den die Steuermillionen ausgege-

ben werden sollen. Dabei möchte die Regierung das Klima durch eine Verringerung 

des CO2-Ausstoßes schützen. Das Thema ist nicht neu. Unser Fraktionsvorsitzender 

Prof. Dr. Hahn, der auch in Klimatologie doziert hat, hat Ihnen schon viele Aspekte 

dargelegt, weshalb dieser von der Regierung forcierte Klimaschutz extrem umwelt-

schädlich ist. Ich werde dieser Debatte nun einen juristischen Aspekt hinzufügen. Sie 

berufen sich auf die Wissenschaft, aber haben bisher kein einziges Gutachten oder 

einen anderen wissenschaftlichen Nachweis darüber vorgelegt. Die Regierungskoali-

tion wollte den Klimaschutz in der Verfassung verankern, ohne einen wissenschaftli-

chen Nachweis vorzulegen, inwieweit der Mensch das Klima beeinflusst.

Liebe Kollegen, es ist Fakt, dass Sie ohne Nachweis von Fakten handeln. Versuchen 

Sie doch einmal Beweise vorzulegen. Bei diesem Stichwort verdient ein Prozess eines 

peruanischen Bauern gegen RWE besondere Aufmerksamkeit.

(Volkmar Halbleib (SPD): Sie sagen auch 1 + 1 = 3! Das ist das gleiche Thema!)

RWE ist ein Energieriese, der Strom aus Kohleverbrennung erzeugt. Das Haus des 

Bauern wurde in den Anden durch die Gletscherschmelze bedroht. Er musste in 

Schutzmaßnahmen investieren und forderte deshalb Schadenersatz. Der Bauer er-

reichte einen Teilerfolg vor dem Oberlandesgericht Hamm. Das Gericht sah die Klage 

als schlüssig an und gab dem Kläger lediglich auf, den Beweis für den durch den CO2-

Ausstoß des Menschen gemachten Klimawandels zu führen.

In den linksgrün verorteten Medien wurde der Fall öffentlichkeitswirksam verbreitet 

und zu Spenden aufgerufen. Das war im Jahr 2017. Seitdem hört man nichts mehr. 

Weshalb? – Der Schluss liegt nahe: Bis heute gibt es keinen gerichtsfesten Beweis, 

dass der Klimawandel durch einen vom Menschen verursachten CO2-Ausstoß verur-

sacht oder – zumindest gerichtlich relevant – mitverursacht wird.
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(Beifall bei der AfD)

Gäbe es diesen nämlich, dann wäre RWE von einer Klagewelle überrollt worden. Das 

ist aber bis heute nicht geschehen.

Ich fasse zusammen: All diese angeblichen Studien, Rechenmodelle und sonstigen 

Forschungsergebnisse reichen nicht für ein gerichtsfestes Gutachten aus, und das 

sagt doch eigentlich schon alles. Ohne gerichtsfeste Beweise sehen wir keinen Grund 

zur Verringerung des CO2-Ausstoßes oder zur Investition von Geldern in den umwelt-

schädlichen Klimaschutz. Wir lehnen daher die Ausgaben für den Klimaschutz ab.

(Beifall bei der AfD)

Die 60 Millionen Euro wären zur Linderung der Wohnungsnot sinnvoller angelegt. So 

entfallen in Zukunft Zuschüsse des Bundes für die Wohnraumförderung in Höhe von 

77 Millionen Euro. Die Euro- und Migrationspolitik hat sich nicht geändert. Dank offe-

ner Grenzen müssen Jahr für Jahr weiterhin hunderttausende neuer Wohnungen ge-

baut werden. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass wir die Migrationspolitik kriti-

sieren und nicht die Menschen, die aufgrund dieser Politik hierher gelockt wurden. 

Diesen machen wir das Versagen Ihrer Politik nicht zum Vorwurf.

(Beifall bei der AfD)

Daneben steigen die Baupreise inflationär an. Mittlerweile liegen die jährlichen Preis-

steigerungen bei 4,8 %, während das Lohnniveau der Arbeitnehmer stagniert. Mit die-

sen Geldern könnten Wohnbaugenossenschaften gefördert werden. Wohnbaugenos-

senschaften sind keine profitorientierten Unternehmen und haben schon vielen sozial 

schwachen Menschen eine bezahlbare, lebenswerte Wohnung ermöglicht.

Nein, nichts davon. Die Regierungskoalition verpulvert die Steuergelder in nicht grund-

lastfähigen, umweltschädlichen Zitterstrom und marschiert mit fliegenden Fahnen in 

den Blackout.
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(Beifall bei der AfD)

Herr Kollege Pohl, Herr Kollege Zellmeier, Sie haben dargestellt, dass Sie den Ver-

brennungsmotor in Bayern erhalten wollen. Ihr CSU-Kollege Herr Ulrich Lange, Ihr 

Fachpolitiker für Verkehr in Berlin, hat ausgesagt, dass er den Wechsel vom Auto-

schrauber zum Mobilitätsdienstleister vorantreiben wolle. – Wie sind diese Aussagen 

miteinander in Einklang zu bringen?

(Zuruf von der CSU: Das ist doch nicht falsch!)

Wenden wir uns der Zukunft zu. Die Staatsregierung möchte im Rahmen der angekün-

digten Hightech Agenda insgesamt zwei Milliarden Euro investieren.Für den Ausbau 

der digitalen Infrastruktur ist das für unseren Wirtschaftsstandort sinnvoll. Doch sieht 

der Nachtragshaushalt als Leuchtturmprojekt die Errichtung von 100 neuen Lehrstüh-

len und 10.000 neuen Studienplätzen zur Erforschung und Entwicklung der KI mit 

Ausgaben in Höhe von insgesamt 230 Milliarden Euro vor. Mit welchem Ziel? Dient 

das unserer Volkswirtschaft? – Es ist doch so, dass jeder gut ausgebildete Informati-

ker ins bestbezahlende Ausland abwandert. Wir werden kein zweites Silicon Valley 

neu erfinden. Meine Damen und Herren Kollegen, dieser Transrapid ist schon lange 

abgefahren.

(Beifall bei der AfD)

Worin wird die digitale Revolution münden? – Am Ende der Entwicklung stehen Algo-

rithmen, die so ausgefeilt sind, dass diese selbst Programme entwickeln können und 

am Ende Programmierer samt Professoren überflüssig machen. Diese Entwicklung ist 

absehbar. Bereits heute gibt es Algorithmen, die ohne menschliches Zutun eigene Ma-

schinensprachen entwickeln und sogar Kreativität erreichen. Zuhörer können Musik-

stücke, die von Programmen komponiert wurden, nicht von Stücken der Originalkünst-

ler unterscheiden.
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(Dr. Fabian Mehring (FREIE WÄHLER): Wie wäre es, wenn die Reden schreiben 

könnten?)

Die Zukunft gehört nicht dem Dienst am Rechner. Dieses Kalkül wird nicht aufgehen. 

Meiner Meinung nach gehört die Zukunft dem Dienst am Menschen.

Damit kommen wir zu einer neuen Forderung von uns in der kommenden Haushalts-

debatte. Worin wird der Dienst am Menschen bestehen? – Unsere Gesellschaft ver-

greist. Wir sollten uns weiß Gott nicht darauf verlassen, dass wir die Alterung der Ge-

sellschaft durch Migration lösen können. Vielleicht bietet die Altersforschung neue 

Alternativen. Die Altersforschung hat in den letzten Jahren fast unbemerkt von der Öf-

fentlichkeit bahnbrechende Erfolge erzielt. Die Forscher haben auf vielen Gebieten der 

Zell- und Molekularforschung die Ursachen von Alterskrankheiten und des Alterns an 

sich erforscht. So konnten für das Altern der Zellen verschiedene Ursachen festgestellt 

werden: Sinistre Zellen oder verkürzte Telomere, um Beispiele zu nennen. Man hat 

auch sogenannte Zelluhren entdeckt, die das Alter eines Menschen exakt wiederge-

ben.

Aus diesen und vielen weiteren Forschungsergebnissen haben Forscher den Schluss 

gezogen, dass Alterskrankheiten heilbar sind und das Altern selbst gestoppt werden 

kann. Aber das war nicht alles. Die Forscher der unterschiedlichen Disziplinen gehen 

davon aus, dass sogar das Altern an sich rückgängig gemacht werden könnte. Das 

war zuletzt in der "SPIEGEL"-Ausgabe Nr. 48 vom 23. November 2019 zu lesen. Das 

bedeutet in letzter Konsequenz, dass die Forschung sich nun anschickt, den Jung-

brunnen in unseren Zellen zu entschlüsseln. Laut dem erwähnten "SPIEGEL"-Artikel 

gehen Wissenschaftler ernsthaft davon aus, dass die Menschen bis zum Ende dieses 

Jahrhunderts unsterblich sein könnten. Denken Sie an die Chancen, aber auch an die 

neuen Herausforderungen, wenn es der Forschung tatsächlich gelingt, Alterskrankhei-

ten zu heilen oder gar den Alterungsprozess umzukehren.
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(Dr. Fabian Mehring (FREIE WÄHLER): Ewiges Leben statt Haushalt – das ist 

mal ein innovativer Ansatz! – Unruhe)

Die Forschung in diesem Bereich wird eine neue gesellschaftliche Revolution auslö-

sen, welche die industrielle und digitale Revolution wohl in den Schatten stellen wird. 

Auf diesem Gebiet haben wir noch die Chance, in die wichtige Grundlagenforschung 

einzusteigen und uns dort an die Spitze der Wissenschaft zu stellen, um Alterskrank-

heiten zu heilen und zu lindern. Das wäre ein Leuchtturmprojekt.

(Unruhe)

Verschlafen wir auch diese Entwicklung, rutschen wir als Wissenschafts- und in der 

Folge als Wirtschaftsstandort weiter nach hinten ab.

Mit diesem Appell komme ich auch zum Ende. Die Zukunft gehört nicht dem Dienst 

am Rechner, sondern dem Dienst am Menschen. Verehrte Damen und Herren Kolle-

gen, nutzen wir die kommenden Chancen zum Wohle unseres Freistaats und zum 

Wohle unserer Nation! – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Anhaltender Beifall bei der AfD)

Präsidentin Ilse Aigner: Für die SPD-Fraktion spricht nun Herr Kollege Harald Güller.

Harald Güller (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Warum stehen wir 

eigentlich heute hier und diskutieren so kurz vor der Weihnachtspause über diesen 

Nachtragshaushalt? Haben wir wichtige Entscheidungen zu treffen? Sind Investitionen 

anzustoßen, wie es Herr Füracker heute Morgen gesagt hat? Muss sich ganz schnell 

so viel verändern, um den Wohlstand zu erhalten? – Nein, wir stehen ganz profan hier, 

weil heuer noch die Schuldentilgung um 200 Millionen Euro zurückgefahren werden 

muss. Statt 250 Millionen Euro sollen lediglich 50 Millionen Euro getilgt werden. Sie 

müssen 200 Millionen Euro in den nächsten Haushalt übertragen. Bei dieser Gelegen-

heit nehmen Sie auch noch im nächsten Jahr 700 Millionen Euro an Tilgung zurück. 

Die Haushaltssicherungs- und Bürgschaftssicherungsrücklage soll von 10 Milliarden 
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Euro Ende des Jahres 2018 auf 9 Milliarden Euro Ende des Jahres 2019 und auf 

7 Milliarden Euro Ende des nächsten Jahres abgesenkt werden. Das Ganze geht ein-

her mit einer gleichzeitigen Verarbeitung des neuen Länderfinanzausgleichs, bei dem 

das Land um 1,3 Milliarden Euro entlastet wird.

Herr Ministerpräsident, der Sie gerade nicht anwesend sind, und Herr Finanzminister, 

ich kritisiere das alles nicht. Ich stelle nur fest, dass dies ein massiver Bruch mit der 

Haushaltspolitik von Herrn Söder und Herrn Seehofer ist. Die Monstranz der Schul-

dentilgung bis 2030 schmeißen Sie mit diesem Haushalt mit voller Wucht in den Gra-

ben.

(Beifall bei der SPD)

Wir kritisieren aber, wie Sie mit diesen 900 Millionen Euro umgehen. Wir hinterfragen, 

ob Sie damit neue Investitionen anstoßen oder das Geld ideenlos, uninspiriert, mutlos 

und ohne schöpferische Kraft im Landeshaushalt versickern lassen. Leider ist Letzte-

res der Fall. Der Oberste Rechnungshof hat es Ihnen bereits in seiner Presseerklä-

rung vom November ins Stammbuch geschrieben. Der Rechnungshof ist enttäuscht, 

dass von 900 Millionen Euro, die nicht mehr der Schuldentilgung dienen, gerade ein-

mal 248 Millionen Euro in neue Investitionen gesteckt werden. Wo ist der notwendige 

Aufbruch, von dem der Finanzminister berechtigterweise heute Morgen um neun Uhr 

gesprochen hat?

(Beifall bei der SPD)

Ich nehme einen Teil ausdrücklich aus, nämlich das Thema Hightech-Agenda Bayern. 

Wir können ein bisschen über die PR-Aktion reden: KI-District Bayern, Gründung KI 

Mission Institute, bayerische KI-Fabrik, CleanTec, Knoten Data Science, Hyperloop-

Team, Life-Science-Campus, SuperTech und Smart Bavaria Konzept. Das klingt alles 

schön und nett. Sie stellen dafür nächstes Jahr jedoch weniger investive, sondern 

meist konsumtive Mittel in Höhe von 346 Millionen Euro in den Haushalt ein. Das ist 

richtig. Wo bleibt aber die Initiative der Staatsregierung sowie der CSU und der FREI-
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EN WÄHLER, für alle Studierenden in Bayern etwas zu tun? Wo bleibt die Initiative für 

unsere Universitäten im Allgemeinen?

(Beifall bei der SPD)

Wo bleibt der Einsatz für den so dringend notwendigen Aufwuchs im wissenschaftli-

chen Mittelbau der Universitäten und Hochschulen? Wo bleiben die Investitionen in 

den Ausbau von Studienplätzen – nicht erst in einigen Jahren, sondern bereits im Jahr 

2020? – An dieser Stelle haben Sie es offenbar nicht so richtig eilig, sonst würden wir 

für die Haushaltsberatungen bis zur Zweiten und Dritten Lesung nicht bis zum 1. April 

nächsten Jahres brauchen. Das bedeutet: Der Haushalt kann erst Mitte des Jahres 

2020 vollzogen werden. Wie verträgt sich das mit Ihrer Aussage, dass es so dringend 

notwendig sei, Investitionen anzustreben und neues Geld zu verarbeiten? – Das wird 

das Geheimnis der CSU und der FREIEN WÄHLER bleiben.

(Beifall bei der SPD)

Ich komme jetzt zu den Inhalten des Haushaltes. Wo bleibt in diesem Nachtragshaus-

halt der kräftige Aufschlag im Umwelt- und Klimaschutz? – Für den Umweltschutz wer-

den 70 Millionen Euro und für den Klimaschutz 60 Millionen Euro bereitgestellt. Das 

sind die direkten Folgen des Volksbegehrens. Sie sind gezwungen worden, dies zu 

machen. Wo sind darüber hinausgehende Initiativen? Wo sind Ihre Ideen?

Zum Beispiel Photovoltaik: 3.000 Dächer gibt es auf den Gebäuden des Freistaats. 

Ganze 340, gerade mal 10 %, haben eine Photovoltaikanlage, obwohl über ein Drittel, 

so die Schätzung, dafür in Frage käme. Wo ist ein Programm dazu? Wo ist ein Pro-

gramm zur Exploration der Geothermie? Wo ist ein echter Aufschlag eines Ihrer 

96 Punkte, die Sie so wunderbar aufgeschrieben haben? – Die, die das Programm 

durchgelesen haben, haben festgestellt: Manche Punkte sind bis zu vier Mal gleichzei-

tig genannt. Dann schrumpft das Progrämmchen schon mal zusammen. Aber wo ist 

da ein tatsächlicher Aufschlag beim Thema "CO2-Speicherung in den Mooren"? Wo 
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sind Sonderprogramme? Wo verarbeiten Sie die 900 Millionen Euro wirklich für die Zu-

kunftsfähigkeit Bayerns? – Ich sage Ihnen: nirgends.

(Beifall bei der SPD)

Wo ist der echte Aufschlag für eine radikale Verkehrswende, Aus- und Umbau der Ver-

kehrsinfrastruktur und deren Erhalt?

(Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD))

Wo ist die Investition in den Schienenpersonennahverkehr und in den öffentlichen Per-

sonennahverkehr? Sie greifen genau einen Punkt auf: Das 365-Euro-Ticket für junge 

Menschen. Da gehen die Stadt München und die Region München voran. Sie schät-

zen die Kosten allein für diese Region auf über 30 Millionen Euro. Und was schreiben 

Sie in den Haushalt? – Nächstes Jahr null Euro, aber eine Verpflichtungsermächtigung 

für das Jahr 2021 und folgende mit sagenhaften 31 Millionen Euro für ganz Bayern, 

wenn allein die Kosten im Großraum München bei 30 Millionen Euro liegen. Einen 

kraftvollen Aufschlag stellen ich und meine Partei uns anders vor.

(Beifall bei der SPD – Zuruf des Abgeordneten Volkmar Halbleib (SPD))

Wir wollen ein 365-Euro-Ticket als Einstieg in einen kostenlosen ÖPNV für alle. Wir 

wollen eine Förderung für Verkehrsverbünde, sodass es in ganz Bayern eine Decke 

von Verkehrsverbünden gibt anstatt weißer Flecken, in denen Verkehrsverbünde nicht 

existieren. Dazu müssen Gelder eingestellt werden.

(Beifall bei der SPD)

Wir wollen ein echtes Investitionsprogramm für die Kommunen. Sie machen gerade 

einmal das Kleckerles-Programm für die Schwimmbäder auf kommunaler Seite. Inves-

titionsstau, Sanierungsstau, Klaus Adelt fordert 1 Milliarde Euro. Das sind 1.000 Millio-

nen Euro. Und was ist im Haushalt? – 5 mal 20 Millionen Euro in fünf Jahren. Was 

stellen Sie zusätzlich in diesen Haushalt ein? – Null Euro an dieser Stelle. Das ist 
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kläglich, das ist mutlos und das wird der Zukunftsfähigkeit Bayerns nicht gerecht, Kol-

leginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Wo ist das Geld für Seehofers "Bayern barrierefrei 2023"? Wo ist das Geld für den Ge-

sundheitsbereich? Wo ist das Geld für die Wohnungsbauförderung? Wo ist eine Inves-

tition für Kinder neben dem Investitionsprogramm für die Kitas? Wo ist die Investition 

in die Ausbildung und die Gewinnung des Personals, das so dringend notwendig ist? 

Wo ist die Investition in die Zukunftsfähigkeit Bayerns, Kolleginnen und Kollegen? – 

Sie greifen in die Rücklage, Sie tilgen weniger Schulden; aber Sie legen keine sinnvol-

len Investitionsprogramme für die Zukunftsfähigkeit Bayerns auf.

(Beifall bei der SPD)

Noch schlechter würde es aussehen – auch das gehört zur Wahrheit in einem solchen 

Haushalt –, wenn es nicht den Bund gäbe. Gute-KiTa-Gesetz: 861 Millionen Euro bis 

2022. Starke-Familien-Gesetz: Kinderzuschlag, Schulstarterpaket, Baukindergeld, mo-

derne Schulen, Digitalpakt: Allein 778 Millionen Euro des Bundes sind in unserem 

Haushalt verarbeitet, den Sie, Herr Finanzminister, jetzt so loben. Sagen Sie einmal 

den Berliner Kolleginnen und Kollegen Dankeschön! Ohne dieses Geld wäre nämlich 

überhaupt kein Aufbruch in diesem Bereich erkennbar.

(Beifall bei der SPD)

Investitionsfonds "Digitale Infrastruktur" und "Städtebauförderung" mit 126 Millionen 

Euro und 125 Millionen Euro; Wohnungsbau mit 198 Millionen Euro und 120 Millionen 

Euro; Entlastung der Städte und Gemeinden beim Thema "Grundsicherung im Alter" 

mit 820 Millionen Euro und 910 Millionen Euro:

(Zuruf des Abgeordneten Albert Füracker (CSU))
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All diese Punkte im Haushalt des Freistaats Bayern kommen aus Berlin. Ohne den 

Bund würde dieser Haushalt richtig übel aussehen, Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD – Volkmar Halbleib (SPD): Dankeschön sagen, Herr Finanz-

minister!)

Zusammengefasst: Dieser Haushalt ist ein Blendwerk. Er ist ein Blenderhaushalt ers-

ter Rangordnung. Sie tun vieles und behaupten, dass Sie investieren. Wenn man 

nachschaut, stellt man fest, dass in der Realität wenig drin steht. Darum verwundert es 

mich auch nicht, Kollege Pohl, dass Ihre Rede so am Thema vorbeigegangen ist: In 

diesem Haushalt gibt es nämlich nichts Inhaltliches zu vermelden.

(Beifall bei der SPD – Lachen bei den FREIEN WÄHLERN)

Kolleginnen und Kollegen, das geht besser! Das haben die Menschen in Bayern nicht 

verdient. Wir können aus der starken Position des Freistaats Bayern mehr für unsere 

Zukunftsfähigkeit machen. Wir können ein zukunftsfähiges Bayern, ein soziales Bay-

ern, ein Bayern des Umwelt- und Klimaschutzes, ein Bayern, das die notwendigen Zu-

kunftsinvestitionen schultert und jetzt angeht, schaffen. Dazu wird die SPD-Fraktion 

die entsprechenden Anträge vorlegen. Wir bitten Sie, in der Ersten Lesung nicht nur 

Schaufensterreden zu halten, sondern wirklich in die Zukunftsfähigkeit Bayerns zu in-

vestieren. Wir können es uns nicht leisten, ein weiteres Jahr zu verlieren, Kolleginnen 

und Kollegen.

(Anhaltender Beifall bei der SPD – Volkmar Halbleib (SPD): Bravo! Gute Rede!)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich darf als nächsten Redner Dr. Helmut Kalten-

hauser von der FDP aufrufen. Bitte schön.

Dr. Helmut Kaltenhauser (FDP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

bin jetzt ein Jahr im Landtag und erlebe schon meine zweite Haushaltsdiskussion. Das 

finde ich ganz erstaunlich. Ich habe mal gelernt, Haushalt hat etwas mit Planung zu 

tun. Wir haben den letzten Haushalt – glaube ich – im Mai verabschiedet, und ich 
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habe eigentlich erwartet, das würde für die zwei Jahre reichen. Manchmal muss man 

nachkorrigieren, ja, wenn sich die Einnahmensituation stark verändert oder wenn völ-

lig neue Herausforderungen kommen. Beides sehe ich im Moment eigentlich nicht. Wir 

machen als Einziges Nachsteuerung von Dingen, wo offenbar das Geld nicht reicht.

(Thomas Kreuzer (CSU): Er hat überhaupt nicht begriffen, was ein Doppelhaus-

halt ist! Wir haben einen Doppelhaushalt! Wissen Sie das, Herr Kollege?)

Ein Doppelhaushalt heißt: für zwei Jahre. Das heißt, ich denke für zwei Jahre voraus 

und habe schon nach einem halben Jahr dringendem Korrekturbedarf.

(Beifall bei der FDP)

Sicherlich, wir haben die Hightech-Agenda. Das war ein guter Aufschlag, der sehr viel 

erwarten hat lassen. Ich habe interessiert gelesen, was sich da alles im Nachtrags-

haushalt findet und war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Entsprechen-

den Investitionen werden wir uns natürlich nicht in den Weg stellen. Aber wenn man 

genau schaut, findet man davon relativ wenig.

Den Investitionsstau hatten wir schon im Doppelhaushalt. Ich denke nur an die Unis. 

Da haben wir mal ein Antragspaket vorgelegt bekommen. Das war interessant. Da 

standen 6 Milliarden Euro. Da ist viel über die Anträge diskutiert worden, aber die Zahl 

ist nicht ein einziges Mal infrage gestellt worden. Thema Infrastruktur: Da haben wir 

auch einen Investitionsstau. Der ist weder im Doppelhaushalt noch hier angesprochen 

worden.

Unabhängig davon erschließt sich mir nicht so ganz, warum wir eigentlich einen Nach-

tragshaushalt brauchen. Aber gehen wir das mal im Einzelnen durch: In dem einleiten-

den Kapitel heißt es:

Der Fokus [ des Haushalts ] soll deshalb stärker auf Investition und Innovation als 

auf Schuldentilgung gelegt werden.
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Ich finde interessant, dass man einen Gegensatz zwischen der Investition und der 

Schuldentilgung bildet. Ich glaube, das Problem haben wir nur deshalb, weil wir im 

Doppelhaushalt die ganzen Wahlgeschenke finanzieren mussten. Sonst hätten wir das 

Problem gar nicht.

(Beifall bei der FDP)

Dann heißt es so schön:

Die Finanzierung der Zukunftsthemen "Hightech Agenda Bayern", Maßnahmen-

paket Artenschutz und Bayerische Klimaschutzoffensive erfolgt durch freiwerden-

de Mittel aus der Anpassung der Schuldentilgung 2020.

"Anpassung" – sorry, mit bayerischem Abiturbildungsniveau nenne ich das, was da 

steht, Euphemismus.

(Beifall bei der FDP)

Sie senken die Nettoschuldentilgung für 2019 und 2020 – es ist heute schon mehrfach 

gesagt worden – um insgesamt 900 Millionen Euro. "Anpassung"! Bayern baut somit 

in den nächsten beiden Jahren jeweils nur lächerliche 50 Millionen Euro ab, und dies 

soll laut Finanzplan bis 2023 so weitergehen, wobei man sagen muss: Es ist eine fort-

laufende Tilgung. Damit sind Sie aus dem Schneider, denn Sie ändern gleichzeitig die 

Vorgabe, dass bis 2030 getilgt werden soll, einfach in das Wort "fortlaufend". Damit 

kann Ihnen keiner mehr an den Karren fahren. 50 Millionen Euro sind eine fortlaufen-

de Tilgung. Ich bin bei der Frau Köhler: Ich habe genau das auch aufgeschrieben. 

Gehen wir doch gleich auf 1 Euro – das wäre die saubere und ehrliche Methode, wenn 

wir das machen würden. Dann hätten wir immer noch eine fortlaufende Tilgung, und 

alles wäre okay.

(Michael Hofmann (CSU): (Beitrag nicht autorisiert) Bei den GRÜNEN hat es 

mich schon gewundert, bei Ihnen besonders jetzt!)
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Also, es ist ziemlich eindeutig: Das ist eine Politik auf Kosten der nachfolgenden Ge-

nerationen.

Sie haben übrigens noch eines erreicht: Der ORH kann nicht mehr quengeln und, wie 

auch wir das immer wieder getan haben, einen Tilgungsplan fordern. Es gibt nämlich 

kein festes Datum mehr, bis wann wir zurückzahlen müssen.

Lieber Kollege Josef Zellmeier, ich würde ja gerne glauben, dass man sich weiterhin 

an die Schuldentilgung hält und sie wieder aufnimmt; aber angesichts dessen, was ich 

schon erlebt habe, will ich nicht so richtig daran glauben, tut mir leid.

Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Schuldentilgung wird massiv zurückgefahren. 

Sie erinnern sich noch: Wir haben einen bayerischen Pensionsfonds, und vor Jahren 

hatten wir mal die Zuführung zum bayerischen Pensionsfonds zugunsten der Schul-

dentilgung zurückgestellt bzw. verringert. Wenn die Schuldentilgung nicht mehr funk-

tioniert, dann müssten wir eigentlich die Zuführungen in den Pensionsfonds wieder er-

höhen. Davon ist aber überhaupt keine Rede. Sorry, das ist Volksverdummung.

(Markus Blume (CSU): Sollen wir Negativzinsen zahlen?)

Wir haben damals eine Vereinbarung getroffen. Damals war auch meine Partei noch 

mit dabei. "Pacta sunt servanda", wurde von Ihrem obersten Chef immer zitiert.

(Markus Blume (CSU): Abenteuerlich!)

Aber kommen wir zu den nächsten Punkten: Viele Ankündigungen sind im Nachtrags-

haushalt eigentlich noch nicht veranschlagt. Ich habe in den Doppelhaushaltsberatun-

gen viele Versprechen gehört, wie auch jetzt, wobei ich manchmal den Eindruck habe, 

dass es keine Versprechen, sondern eher Versprecher sind, weil ich Sie im Haushalt 

kaum wiederfinde. Es ist klar, dass nicht alle Ankündigungen im Rahmen der High-

tech-Agenda sofort auftauchen. Wenn man 1.000 Professorenstellen ausschreibt, 

kann man die nicht auf Anhieb besetzen; dass die dann nicht im nächsten Jahr im 
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Haushalt stehen, ist okay. Aber ich war schon sehr enttäuscht darüber, dass es doch 

sehr, sehr wenig war. Ich nenne einfach ein paar Beispiele:

Die Kollegen haben teilweise schon vorgerechnet, wie wenig aus der Hightech-Agen-

da, von den zwei Milliarden, die da ausgegeben werden sollen, im Nachtragshaushalt 

steht. Das ist schon erstaunlich. Für das Wissenschaftsministerium gibt es im Rahmen 

der Hightech-Agenda jede Menge Ankündigungen. Wenn man aber genau hinschaut, 

stellt man fest: Vieles davon gab es schon vorher; das wird nur als Neues verkauft. 

Das ist Etikettenschwindel, nichts anderes.

(Beifall bei der FDP)

Da gibt es ein bayerisches Spitzenwissenschaftlerprogramm. Das ist offenbar Lang-

samkeit pur. Wir haben den Brexit vor der Tür. Man könnte meinen, dass wir die Chan-

ce nutzen sollten, möglichst viele Forscher von dort abzuwerben. Aber wann startet 

das Programm? – Im Jahr 2021. Das ist natürlich sehr geschickt im Hinblick auf den 

Brexit.

Eines meiner Lieblingsbeispiele steht im Einzelplan des Wirtschaftsministeriums. Darin 

findet sich ein Beschleunigungsprogramm Mobilfunk mit 50 Millionen Euro. Jeder 

weiß, dass der Mobilfunkausbau in Bayern dringend eine Beschleunigung benötigt. 

Das ist also eine gute Idee. Interessant ist, für wann die Gelder vorgesehen sind. – 

Für 2021. Das ist kein Beschleunigungsprogramm, das ist ein Entschleunigungspro-

gramm.

(Beifall bei der FDP)

Im Energiebereich sind 5 Millionen Euro für 2020 eingestellt, um Wasserstoff-Tankstel-

len zu bauen. Wenn man sich mal ein bisschen schlau macht, stellt man fest: Das 

reicht für genau fünf Wasserstoff-Tankstellen. Das ist eine Energiewende! Von wegen 

energieoffene Diskussion! – Ich will es mit diesen Punkten bewenden lassen.
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Ich denke, es ist erstaunlich, was wir an Ankündigungen haben, was später aber tat-

sächlich umgesetzt werden soll. Wenn wir schon einen Nachtragshaushalt machen, 

muss die Politik dafür eintreten, dass wir das möglichst schnell machen, weil wir jetzt 

agieren müssen. Wenn man sich anschaut, wann die Maßnahmen tatsächlich kom-

men, stellt man fest: Das kommt alles sehr spät.

Einen Punkt möchte ich auch noch ansprechen – ich glaube, jemand hat es vorher 

hier schon erwähnt –: Wir müssen auch mal schauen, wie die Gelder verteilt sind, ins-

besondere im Entwicklungsbereich. In der "Main-Post" aus Würzburg war heute ein 

schöner Artikel, von mir ein bisschen angestoßen mit einer Anfrage. Diese Konzentra-

tion der Mittel auf München ist schon sehr auffällig. Wir sollten wirklich genau darauf 

achten, wie die Gelder verteilt sind.

Ein Punkt noch, eine alte Forderung des Obersten Rechnungshofs: Dieser fordert 

immer wieder eine wirkungsorientierte Haushaltspolitik. Sie planen viele Ausgaben. 

Die meisten will ich gar nicht in Frage stellen, insbesondere nicht jene, die mit der 

Hightech-Agenda im weitesten Sinne zu tun haben. Manche verstehe ich aber heute 

noch nicht. Ich habe nachgefragt, was Künstliche Intelligenz ist. Ich dachte, ich wüsste 

ein bisschen was davon. Aber jeder rechnet sich inzwischen dazu. Der eine rechnet 

statistische Verfahren dazu, ein anderer neuronale Netze. Wie auch immer, aber im 

engeren Sinne ist das alles keine KI. Die Nachfrage hat damals auch ergeben, dass 

ich keine Antwort bekomme. – Kollege Kreuzer, Sie wissen das.

Der Oberste Rechnungshof fordert also immer wieder eine wirkungsorientierte Haus-

haltspolitik. Das heißt, man müsste den Haushalt einmal durchgehen und prüfen, ob 

mit den ausgegebenen Mitteln tatsächlich das erreicht wird, was man damit erreichen 

will. Wenn die Ziele nicht erreicht werden, kann man auch anfangen zu sparen. Da 

gäbe es eine ganze Menge Möglichkeiten. Wir haben das schon einmal bei mir in der 

Kommune in einem kleineren Haushalt probiert. Da hat man schon eine Chance. Klar 

macht das Arbeit, aber wenn man Gelder ausgeben will, um ein bestimmtes Ziel zu 

erreichen, dann muss man auch die Zielerreichung prüfen und gegebenenfalls Konse-
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quenzen ziehen, nämlich die Gelder nicht auszugeben, wenn das verfolgte Ziel damit 

nicht erreicht wird. Aber stattdessen werden immer weiter Geschenke verteilt. Selbst 

die Beschenkten sagen: Das ist ja ganz nett, aber das wäre nicht unbedingt nötig ge-

wesen.

(Zuruf des Abgeordneten Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER))

Wir Freien Demokraten werden jedenfalls nächstes Jahr einen Antrag einbringen und 

versuchen herauszufinden, was damit gemeint ist. Aber, wie gesagt: Der Oberste 

Rechnungshof hat das auch schon mehrfach angesprochen.

(Beifall bei der FDP)

Noch ein Thema: kommunaler Finanzausgleich. Man feiert sich hier dafür, dass er 

erstmals über zehn Milliarden Euro angestiegen ist und die Kommunen wieder mehr 

Geld bekommen. Wenn ich mit den Kommunen rede, mit Landräten, Bürgermeistern 

oder, noch besser, Kämmerern, stelle ich fest, dass die Ausgaben sehr viel stärker an-

steigen als die Zuschüsse aus dem kommunalen Finanzausgleich. Dafür gibt es ver-

schiedene Gründe: Einerseits haben wir Strukturänderungen, und schon die Pflicht-

aufgaben werden teurer; andererseits geben Land und Bund auch neue Aufgaben an 

die Kommunen. Wenn man das über mehrere Jahre betrachtet, stellt man fest, dass 

die Schere zwischen dem, was die Kommunen vom Land bekommen, und dem, was 

sie an zusätzlichen Aufgaben bekommen, immer weiter auseinander geht. Sich hier 

dafür zu feiern, dass man wieder ein paar Millionen Euro mehr gibt – ich sage das 

ganz bewusst despektierlich –, ist wirklich nicht sauber.

Noch eine Anmerkung: Ich hätte beim kommunalen Finanzausgleich erwartet, dass 

sich insbesondere die FREIEN WÄHLER stärker einsetzen.

(Tobias Reiß (CSU): (Beitrag nicht autorisiert) Noch stärker?)
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Im Vergleich zu den Vorjahren hätte ich eine viel stärkere Steigerung erwartet. Tat-

sächlich bewegt sie sich im Rahmen der letzten Jahre. Sie ist ein besserer Inflations-

ausgleich.

(Zuruf des Abgeordneten Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER))

Es ist enttäuschend. Ich hatte erst gestern ein Gespräch mit einem Bürgermeister der 

FREIEN WÄHLER, der war genauso enttäuscht. Aber sei’s drum!

Fazit: Ein paar richtige Schwerpunkte sind gesetzt worden, die vor allem aus der High-

tech-Agenda kommen. Negativ ist der Rückgang der Schuldentilgung. Die Ausgaben 

für die Wahlgeschenke tun uns weh. Die Schuldentilgung wird jetzt absolut zurückge-

stellt oder völlig aufgegeben. Es ist unheimlich viel angekündigt, wird aber nicht umge-

setzt. Vielleicht sehen wir es noch, vielleicht in den Haushaltsberatungen.

Die Forderung von Frau Köhler möchte ich unterstreichen: Vielleicht sollten Sie sich 

den einen oder anderen Antrag von der Opposition doch mal genauer anschauen und 

nicht nur ablehnen, weil er von der Opposition kommt. Das ist kein Wirken für die Zu-

kunft.

(Beifall bei der FDP sowie der Abgeordneten Claudia Köhler (GRÜNE))

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich bedanke mich, Herr Abgeordneter Dr. Kalten-

hauser. – Ich rufe Herrn Abgeordneten Hans Herold von der CSU-Fraktion auf. Bitte 

schön, Herr Abgeordneter Herold.

Hans Herold (CSU): (Beitrag nicht autorisiert) Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kol-

leginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Finanzminister 

Füracker hat eingangs gesagt, wir können alle stolz auf unseren Haushalt sein, weil er 

fast ausschließlich positive Ergebnisse darstellt, unter anderem natürlich den kommu-

nalen Finanzausgleich.
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Auch ich möchte ein paar Worte dazu sagen. Am Beginn meiner kurzen Ausführungen 

sage ich unserem Finanzminister Albert Füracker ein herzliches Dankeschön für diese 

wirklich großartige Arbeit. Herzlichen Dank dafür!

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ein Wort an den Kollegen Güller: Lie-

ber Harald, du hast vorhin erwähnt, dass sehr viel Geld aus Berlin kommt. Allein der 

Freistaat Bayern hat im Jahr 2019 circa 6 Milliarden Euro in den Länderfinanzaus-

gleich nach Berlin überwiesen. Wir geben deutlich mehr Geld nach Berlin, als wir von 

dort bekommen. Das möchte ich deutlich sagen.

Auch ein Wort an Herrn Dr. Kaltenhauser: Wir haben einen Doppelhaushalt für zwei 

Jahre. Es ist logisch, dass nachgesteuert werden muss. Ein Hinweis in Bezug auf den 

kommunalen Finanzausgleich: Er war noch nie so hoch wie im Jahr 2020.Man muss 

auch sehen, dass die Gemeinden weiterhin davon profitieren, weil sie noch einmal 

800 Millionen Euro beim Wegfall dieser Gewerbesteuerumlage bekommen. Das ist 

ebenfalls ein entscheidender Punkt.

Ein Hinweis an Frau Kollegin Köhler von den GRÜNEN: Liebe Frau Köhler, hören Sie 

endlich auf, unsere tüchtigen Bäuerinnen und Bauern ständig zu diskreditieren und 

auch – das muss ich ehrlich sagen – zu diskriminieren.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Wir haben gestern sehr ausführlich über die Lebenskompetenz unserer Schülerinnen 

und Schüler diskutiert. Ich kann nur empfehlen, dass nicht nur unsere Schülerinnen 

und Schüler, sondern auch Sie, liebe Frau Köhler, und Ihre gesamte Fraktion eine In-

fowoche "Lebenskompetenz" auf dem Bauernhof verbringen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN – Heiterkeit bei Abgeordneten 

der CSU – Zuruf von den GRÜNEN)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, unsere Städte, Märkte und Gemeinden 

konnten ihre Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 7,1 % auf immerhin 

20,01 Milliarden Euro steigern. Damit ist die Finanzlage der Kommunen bei uns deut-

lich besser – ich betone das ausdrücklich – als in den meisten anderen Bundeslän-

dern.

Lieber Kollege Harald Güller, ich möchte noch einmal deutlich hervorheben: Kein Bun-

desland in Deutschland tut so viel für die Kommunen wie der Freistaat Bayern. Das 

sieht man, glaube ich, insbesondere am kommunalen Finanzausgleich mit 10,29 Milli-

arden Euro deutlich. Konkret heißt das, der kommunale Finanzausgleich hat einen 

neuen Rekordwert erreicht und übersteigt erstmals die Grenze von 10 Milliarden Euro.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, dass wir eine gute Ausgangs- 

und Finanzlage der Kommunen haben; das sage ich auch als Kommunalpolitiker, als 

stellvertretender Landrat in meinem Stimm- und in meinem Landkreis. Die bayerischen 

Kommunen stehen seit vielen Jahren im bundesweiten Vergleich vorne, und sie haben 

in den Jahren 2017 und 2018 mit 1.444 Euro pro Einwohner am meisten investiert. 

Insgesamt verzeichnen Bayerns Kommunen bei den eigenen Steuereinnahmen einen 

Rekordwert – das muss man, glaube ich, einmal deutlich hervorheben –; sie konnten 

sie nämlich um 7,1 % auf mehr als auf 20 Milliarden Euro steigern.

Ein Punkt ist auch die Verschuldung. Die Verschuldung ist mit 992 Euro pro Einwohner 

nur etwa halb so hoch wie die der niedersächsischen, der nordrhein-westfälischen und 

der rheinland-pfälzischen Kommunen. Lieber Kollege Güller, ein Wort an dich persön-

lich: Euer neuer Parteivorsitzender hat die ärmsten Kommunen in Deutschland hinter-

lassen, und er hat dreimal einen Haushalt vorgelegt, der verfassungswidrig war. Das 

sollte man einmal deutlich hervorheben, meine sehr verehrten Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU – Prof. Dr. Winfried Bausback (CSU): Hört, hört! – Zuruf von 

der SPD)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, die hervorragende Finanzsituation der bayerischen 

Kommunen zeigt sich seit vielen Jahren in hohen Finanzierungsüberschüssen. Bei 

Ausgaben von insgesamt 41,9 Milliarden Euro konnten die bayerischen Kommunen 

einen Finanzierungsüberschuss von 1,4 Milliarden Euro erzielen. In den letzten Jahren 

summierten sich die Überschüsse auf immerhin 8,9 Milliarden Euro.

Gerade der Blick in andere Bundesländer beweist, dass unsere bayerischen Kommu-

nen sehr stark sind. Die Bertelsmann Stiftung hat dies im Jahr 2019 – also ganz aktu-

ell – objektiv und ausführlich in ihrem Finanzreport bestätigt.

Es gibt in Bayern nahezu keine Kommunen mit Kassenkrediten – auch das ist ein sehr 

wichtiger Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen –, die seit vielen Jahren der wichtigste 

Indikator für kommunale Finanzprobleme sind; denn eigentlich dienen sie, wie Sie alle 

wissen, der kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsproblemen. In vielen anderen 

Ländern sind sie für Kommunen jedoch zum dauerhaften und auch zunehmenden Fi-

nanzierungsinstrument geworden.

Ein Wort zu den Schlüsselzuweisungen 2020: Die größte Einzelleistung sind die 

Schlüsselzuweisungen, die, wie schon erwähnt, um 150 Millionen Euro auf 4,05 Milli-

arden Euro steigen. Das entspricht einer Steigerung von immerhin 3,9 %. Diese Mittel 

ergänzen die eigenen Steuereinnahmen der Kommunen. Sie können gewissermaßen 

in freier Verantwortung verwendet werden und stärken somit die kommunale Selbst-

verwaltung.

Ein Wort zu den Investitionen: Der kommunale Finanzausgleich setzt ein starkes Sig-

nal bei den kommunalen Investitionen. Die Mittel zur Förderung des kommunalen 

Hochbaus werden um 50 Millionen Euro erhöht. Davon profitiert vor allem der Bau von 

Schulen und Kindertageseinrichtungen; für diese gesellschaftlich wichtigen Bereiche 

ist der Mittelbedarf logischerweise stark gestiegen, das wissen wir alle.
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Die Investitionspauschalen für freie Investitionen der Kommunen sowie die Kranken-

hausfinanzierungen werden fortgeführt. Das ist ein entscheidender Punkt gerade auch 

für die Kommunen, die Krankenhäuser haben.

Für den kommunalen Straßenbau und den diesbezüglichen Unterhalt stehen im 

Jahr 2020 innerhalb und außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs über 700 Mil-

lionen Euro zur Verfügung. Da darf man bei Straßeneröffnungen, wenn das schöne 

Band durchgeschnitten wird, auch einmal darauf hinweisen, dass meistens über 50 % 

der Mittel letztendlich vom Freistaat Bayern kommen und nicht alles nur von den Kom-

munen.

(Klaus Adelt (SPD): Vom Steuerzahler!)

Für den öffentlichen Personennahverkehr stehen für die Kommunen 500 Millionen Eu-

ro zur Verfügung.

Die Mittel für den kommunalen Hochbau in Höhe von 600 Millionen Euro fließen unab-

hängig vom Sonderinvestitionsprogramm zur Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sichert natürlich auch unseren Kommunen, die 

noch keinen Förderantrag im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms gestellt 

haben, eine starke staatliche Unterstützung. Das heißt meistens gerade auch für uns 

im ländlichen Raum 50 % plus x.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, der Topf zur Durchführung von 

Artikel 15 FAG ist für unsere Bezirke nach wie vor gut ausgestattet, und zwar mit im-

merhin 691,5 Millionen Euro für die Bezirke.

Ich möchte noch ein Wort zum Thema Stabilisierungshilfen sagen. Es ist sehr erfreu-

lich – da sind wir wieder bei dieser Situation, dass es unseren Kommunen nicht 

schlecht geht –, dass wir einen starken Rückgang bei den Stabilisierungshilfen ver-

zeichnen, die oft nicht mehr notwendig sind. Diese haben sich, wie ich meine, als ein 

wirksames Instrument für besonders finanzschwache und konsolidierungswillige Ge-
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meinden bewährt. Glücklicherweise ist nur noch ein geringer Bedarf festzustellen, so-

dass der Ansatz im Jahr 2020 auf 120 Millionen Euro gesenkt werden kann. Eine er-

freuliche Entwicklung ist das vor allem auch vor dem Hintergrund, weil diese 

eingesparten 30 Millionen Euro – das wissen Sie, zumindest die Haushälter – den 

Schlüsselweisungen und damit gerade den etwas "ärmeren" Kommunen zugutekom-

men.

Die Stellen wurden bereits angesprochen. Wie in 2019 bereits begonnen, erhalten 

auch 2020 die Landratsämter 70 neue Stellen. Diese helfen, wie ich meine, bei der Er-

füllung staatlicher Aufgaben und leisten einen Beitrag zu einer bürgerfreundlichen Ver-

waltung. Ich bin immer etwas kritisch, wenn immer wieder mehr Stellen geschaffen 

werden, aber ich hoffe, dass mit diesen Stellen letztendlich keine weiteren Kontrollen 

vorgegeben sind, sondern sie im Bereich der Dienstleistung eingesetzt werden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, abschlie-

ßend als Fazit: Ich denke, der kommunale Finanzausgleich 2020 beweist die faire 

Partnerschaft zwischen dem Freistaat und den Kommunen, und er beweist, dass wir 

als CSU-Fraktion die Kommunalpartei sind. Ich sage auch sehr deutlich, dass die 

Bayerische Staatsregierung unsere Kommunen immer wieder sehr stark unterstützt. In 

diesem Sinne bin ich davon überzeugt, dass wir einen sehr, sehr guten Nachtrags-

haushalt vorgelegt haben. – Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und 

wünsche uns noch eine gute Beratung.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich bedanke mich beim Abgeordneten Hans He-

rold von der CSU-Fraktion und darf als nächsten Redner Herrn Tim Pargent von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aufrufen. Bitte schön, Herr Pargent.

Tim Pargent (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

haben heute bereits über viele große Themen beraten. Manche waren zu erwarten, 
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wie die Hightech-Agenda oder das Wirtschaftswachstum. Andere waren nicht ganz so 

zu erwarten, wie die Mietpreisbremse oder gar die Unsterblichkeit.

Lassen Sie uns aber einmal einen Blick auf die Schwächeren in unserer Gesellschaft 

werfen. Was bedeutet der Nachtragshaushalt für Menschen, die nicht vom Jobwunder 

profitiert haben oder die vielleicht von Wohnungslosigkeit betroffen sind, oder für Men-

schen, die aufgrund eines Handicaps auf die Hilfe unserer Gesellschaft angewiesen 

sind? – Wenn wir in den Nachtragshaushalt hineinsehen, zeigt sich im Sozialbereich: 

außer Spesen nichts gewesen. Sie halten am Prinzip "Schrotflinte" fest. Das meiste 

Geld geht für das Familiengeld, für das Pflegegeld und für Kita-Subventionen weg, 

und am Ende dürfen das viel zu oft die Kommunen oder die Bezirke ausbaden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wenn Ihnen sonst nichts mehr einfällt, dann kommen Sie gern mit dem Hinweis auf 

andere Länder und darauf, wie super hier in Bayern alles sei. Früher haben Sie Kriti-

kern immer NRW vorgehalten. Heute regiert dort auch die Union. Deshalb kommen 

Sie lieber mit rot-grün-regierten Ländern.

(Zuruf des Abgeordneten Michael Hofmann (CSU))

Ich würde vorschlagen, wir messen Sie an dem, was Sie den Menschen in diesem 

Land versprochen haben, und vergleichen das mit dem, was in Bayern tatsächlich 

passiert, und mit dem, was im Nachtragshaushalt steht. Einige Beispiele:

Erst verschärfen Sie mit den Beitragssubventionen den Engpass bei den Kitaplätzen. 

Dann fällt Ihnen auf: Ups, wir müssen die Zahl der Plätze noch einmal aufstocken! – 

Okay. Aber spätestens beim Personal lassen Sie die Kommunen im Regen stehen. 

Als wäre das nicht genug, zählen Sie, Herr Finanzminister, heute bei den Leistungen 

für Betreuungsplätze tatsächlich das Familiengeld mit auf. Was hat das Familiengeld 

mit den Betreuungsplätzen zu tun?
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Wir brauchen endlich gezielte Investitionen in eine qualitativ und quantitativ hochwerti-

ge Betreuungsinfrastruktur, damit auch Eltern am beruflichen Leben teilhaben können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweites Beispiel: Das Teilhabegesetz ist an sich ein richtiges Gesetz. Wenn es aber 

um das Zahlen geht, üben Sie sich in Zurückhaltung. Während andere Länder, zum 

Beispiel Baden-Württemberg, das Konnexitätsprinzip anerkennen und die Kosten 

übernehmen, winden Sie sich heraus und lassen die Bezirke, die dritte kommunale 

Ebene und Träger der Eingliederungshilfe, mit den Kosten allein. Was ist die Konse-

quenz? – Die Bezirke holen sich die Kosten logischerweise über die Umlage von den 

Kommunen zurück. Ich finde, das kann nicht sein. Lassen Sie uns auch die Kosten für 

das Teilhabegesetz übernehmen!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Drittes Beispiel: Konversion von Komplexeinrichtungen. Im Wahlkampf gab es dazu 

noch große Versprechungen; 20 Millionen Euro pro Jahr für die nächsten 20 Jahre 

sollten es sein. Dann kam der Doppelhaushalt. Demnach sind es 2019 und 2020 je-

weils nur 5 Millionen Euro. Diese Mittel sind bereits für vier Konversionsprojekte aus-

geschöpft. Selbst dies war nur möglich, indem Sie sich noch 2,2 Millionen Euro aus 

dem Haushalt für Wohnen, Bau und Verkehr geholt haben. Im Nachtragshaushalt 

wurde ein Scheibchen draufgelegt, plus 15 Millionen Euro, aber verteilt auf die Jahre 

2021, 2022 und 2023. Ganz ehrlich: Von dem Wahlkampfversprechen ist nicht viel 

übrig geblieben. Inklusives, gemeindeintegriertes Wohnen wird damit in Bayern nicht 

erreicht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Viertes Beispiel: Bayerischer Jugendring. Erst gab es eine Nullrunde im Doppelhaus-

halt. Das bedeutet bei tariflichen Personalkostensteigerungen de facto eine Kürzung. 

Im Nachtragshaushalt wurde zumindest beim Stammpersonal nachgeschärft. Aber bei 
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den weiteren Zuschüssen an die Bezirksjugendringe, bei der Förderung der Fachkräf-

te in den Jugendbildungsstätten und bei Fördermitteln für die nachgelagerten Vereine 

und Verbände heißt es: Fehlanzeige! Kein Nachsteuern! Deshalb weist der Bayerische 

Jugendring zu Recht darauf hin, dass noch ein Fehlbetrag von über 900.000 Euro zu 

Buche schlägt. Das bekommen die Vereine und Verbände an der Basis zu spüren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie feiern sich gern für einen hohen Sozialetat. Was aber wirklich in den Strukturen 

ankommt, ist dünn. Dass Sie das Geld mit der Gießkanne verteilen, hat sich mit dem 

Nachtragshaushalt nicht geändert. Am Ende dürfen es die Kommunen und die Bezirke 

ausbaden.

Wir brauchen endlich gezielte und nachhaltige Investitionen in die Strukturen, damit 

sozial benachteiligte Menschen am gesellschaftlichen Leben besser als bisher teilha-

ben können. Bei den Förderprogrammen müssen wir endlich für Planungssicherheit 

für die Kommunen und die Träger sorgen. Für beides sind Nachtragshaushalt und Fi-

nanzausgleichsgesetz leider eine vertane Chance.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich bedanke mich bei dem Redner, Herrn Pargent, 

für seine Ausführungen. – Ich darf als nächsten Redner Herrn Abgeordneten Franz 

Bergmüller von der Fraktion der AfD aufrufen. Bitte schön, Herr Kollege.

(Beifall bei der AfD)

Franz Bergmüller (AfD): (Beitrag nicht autorisiert) Sehr geehrter Herr Vizepräsident, 

sehr geehrte Damen und Herren des Hohen Hauses! Wie ist die Lage? Diese gilt es 

zu analysieren, wenn man den Nachtragshaushalt beurteilen will. Die Lage ist, dass 

die Konjunktur schwächelt, die Automobilindustrie kriselt, die Energiepreise hoch sind. 

Die Tatsache, dass Wacker Chemie in der Anhörung zu den Gaskraftwerken vom 
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Staat einen Garantiepreis von 4 Cent pro Kilowattstunde fordert, spricht Bände und 

zeigt, wie stark die Industrie hier unter Druck geraten ist.

Sie sehen im Nachtragshaushalt die Förderung zahlreicher Bereiche vor. Beispiele 

sind die erhöhte Förderung der Kindertagesbetreuung, die Entlastung der Kommunen 

von Integrationskosten, die Entlastung der Unternehmen von Kosten für Bürokratie, 

die Förderung der Elektromobilität, des Klimaschutzes und der Artenvielfalt. Dies alles 

ist berücksichtigt. Das gelingt Ihnen auf Kosten einer Verringerung des Schuldenab-

baus, das heißt der Tilgung. Auch die hohen Steuereinnahmen und Umschichtungen 

tragen noch zur Stabilität der Lage bei.

Dagegen ist der Ausbau der Infrastruktur, speziell der Straßenbau, seit Jahren chro-

nisch unterfinanziert. Sehr geehrter Herr Finanzminister, "Investition und Innovation" 

haben Sie als Ihr Credo angeführt. Nur 350 Millionen Euro sind für den Straßenbau 

vorgesehen. Wir fordern wesentlich mehr. Die Bahnstrecken sind marode. Der ÖPNV 

ist massiv auszubauen. Der ländliche Raum müsste angeschlossen werden.

Sie sprachen von einer Mittelstandsoffensive, für die 114 Millionen Euro vorgesehen 

sind, und einer Digitalisierungsoffensive. Entscheidend für den Mittelstand ist die Ent-

lastung von Bürokratie. Wir fordern die Freistellung für Unternehmen mit bis zu 20 Mit-

arbeitern.

Noch eine Anmerkung zur Digitalisierung und zur Notwendigkeit des Mobilfunkaus-

baus: Die Übertragungskapazitäten reichen mitnichten aus. Diese Einschätzung be-

stätigt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.

Hinsichtlich der Möglichkeit, Bauanträge bei Kommunen und Landratsämtern digital 

einzureichen, hinkt Bayern weit hinter dem Standard in anderen Ländern hinterher.

Sie geben 175 Millionen Euro für Klimaschutz aus, um grüne Wähler in Städten zu-

rückzugewinnen. Bei der Kommunalwahl in München 2020 werden Sie dennoch Ihr 

Waterloo erleben; denn die Menschen wählen lieber das Original.
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Gleichzeitig lassen Sie die Bauern im Regen stehen. Am Runden Tisch sitzen Funktio-

näre, an der Basis brodelt es. Bauern sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und 

verdienen es, anders gewürdigt und auch finanziell unterstützt zu werden.

(Beifall bei der AfD)

Herr Finanzminister, Sie sagten, dass Sie die Haushaltsberatungen offen führen woll-

ten; "gemeinsame Beratungen" waren Ihr Wort. Dabei wird sowieso fast jeder Vor-

schlag der Opposition abgelehnt.

Ein Wort zur Haushaltssprecherin der GRÜNEN, Frau Köhler: Die GRÜNEN kritisieren 

den Tilgungsabbau in Bayern. Im Bund würden Sie genau entgegengesetzt handeln. 

Der Klimaschutz ist für die GRÜNEN eine Monstranz, die sie vor sich hertragen. Sie 

wollen hier, wie Sie selbst gesagt haben, mit Verboten die Solarpflicht einführen. Bei 

Ihnen gilt: Klimaschutz vor Infrastrukturausbau. Vor allem der Straßenausbau ist Ihnen 

nach Ihren Worten eh verhasst.

Die Sicherung von Standortbedingungen für die Unternehmen haben Sie als einen 

von drei Punkten angeführt. Ich frage mich schon, was Sie damit meinen. Sie sind 

nämlich für die Automobilindustrie eigentlich der Totengräber.

(Unruhe bei den GRÜNEN)

Bisher sind Sie auch nicht als mittelstandsfreundlich aufgefallen.

Herr Zellmeier, ich höre, dass Sie an Strauß und Stoiber anknüpfen wollen. Die Auto-

mobilindustrie ist von Strauß als Schlüsselindustrie gefördert worden. Für die heutige 

Krise tragen auch Sie eine Mitverantwortung.

(Beifall bei der AfD)

Wir dagegen plädieren für Investitionen in alle Facetten der Infrastruktur und der For-

schung. – Herzlichen Dank.
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(Beifall bei der AfD)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Bergmüller, für 

Ihren Beitrag. – Als Nächsten darf ich Herrn Kollegen Florian Ritter von der SPD-Frak-

tion aufrufen. Herr Abgeordneter Ritter, Sie haben das Wort.

Florian Ritter (SPD): (Beitrag nicht autorisiert) Sehr geehrter Herr Präsident, Kollegin-

nen und Kollegen! Haushaltsdebatten sind zwangsläufig kleinteilig, das heißt, sie be-

leuchten auch die kleinsten Punkte. Das ist notwendig, weil wir mit dem Geld verant-

wortlich umgehen müssen. Manchmal führt das aber dazu, dass in der Debatte das 

große Ganze, das Ziel, das hinter einem Nachtragshaushalt steht, aus den Augen ver-

loren wird.Ziel ist es, auf die Probleme der Zeit einzugehen und Bayern so weit fit zu 

machen, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bestehen können.

Was sind denn eigentlich die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben? – 

Zum einen zieht sich der beschleunigte Klimawandel durch alle Bereiche, und zum an-

deren betrifft die Digitalisierung der Wirtschaft auch viele Bereiche. Wir brauchen – 

und dies spiegelt sich in diesem Nachtragshaushalt genauso wenig wider wie in dem 

Ursprungshaushalt, den wir Anfang des Jahres beschlossen haben –, aber einen 

Umbau und die Ertüchtigung der Infrastruktur und der Wirtschaft in Bayern unter den 

Gesichtspunkten der Digitalisierung und des beschleunigten Klimawandels.

Der unter Stoiber entstandene Investitionsstau ist nach wie vor nicht aufgearbeitet. Die 

fehlenden Investitionen sind nicht nachgeholt. Jetzt versucht man, dies stückchenwei-

se zu machen. Wir sprechen dabei noch nicht einmal über die Zukunftsinvestitionen, 

sondern nur über Investitionen zum Erhalt der bestehenden Infrastruktur. Wir müssen 

den Industriestandort Bayern mit klimaneutraler Energie versorgen. Wir müssen vor 

dem Hintergrund dieser Herausforderungen Arbeitsplätze sichern und neue, qualifi-

zierte Arbeitsplätze schaffen.

(Beifall bei der SPD)
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Diesbezüglich sind wir in unserem Land mittlerweile deutlich ins Hintertreffen geraten. 

Dies hat einiges mit der Art und Weise zu tun, wie die CSU und die FREIEN WÄHLER 

Haushaltspolitik betreiben, nämlich mit dem Salzstreuer über alles darüberzugehen, 

statt Schwerpunkte zu setzen.

(Beifall bei der SPD – Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Aber bei uns ist immer 

noch Salz drin!)

Wir müssen flächendeckend klimaneutrale Mobilität sicherstellen und dürfen uns nicht 

nur in Leuchtturmprojekten ergehen. Selbstverständlich ist ein bayerisches Weltraum-

programm faszinierend, auch wenn es kein Ziel des Programms ist, einen Bayern oder 

eine Bayerin auf den Mond zu bringen. Ein Bayer oder eine Bayerin auf dem Mond 

wäre auch faszinierend. Viel faszinierender wäre aber, Kolleginnen und Kollegen, 

wenn sich fast drei Millionen Menschen im Großraum München auf die S-Bahn verlas-

sen könnten, wenn sich die Menschen im Großraum Nürnberg auf die S-Bahn oder 

die Menschen im ländlichen Raum auf den Regionalverkehr verlassen könnten, wenn 

dort also tatsächlich eine flächendeckende Mobilität sichergestellt werden würde.

(Beifall bei der SPD)

Das Ziel, das die Staatsregierung mit diesem Haushalt verfolgt, ist über beide Fraktio-

nen hinweg offensichtlich dasselbe. Die CSU verfolgt mit dem Nachtragshaushalt vor 

allem das Ziel, sich auf die Schulter zu klopfen. Die FREIEN WÄHLER verfolgen mit 

dem Nachtragshaushalt das Ziel, der CSU auf die Schulter zu klopfen, weil sie in die-

sem Nachtragshaushalt tatsächlich nichts Merkliches hinterlassen haben.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Was ist euer Ziel?)

Die Ertüchtigung und die Zukunftsfähigkeit des Landes sind aber nicht Gegenstand 

dieses Nachtragshaushalts.

Kolleginnen und Kollegen, ein Nachtragshaushalt kann nicht zum Ziel haben, sich auf 

die Schulter zu klopfen. Wir müssen Bayern zukunftsfähig machen, und wir müssen 
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den Menschen auch ein zukunftsfähiges Land hinterlassen. Dem Anspruch wird dieser 

Nachtragshaushalt nicht gerecht.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Abgeordne-

ter Ritter. – Das letzte Wort hat der Herr Abgeordnete Michael Hofmann. Bitte schön.

Michael Hofmann (CSU): (Beitrag nicht autorisiert) Sehr geehrter Herr Präsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir müssen den Menschen ein zukunftsfähiges Land 

hinterlassen – damit beendete der Kollege soeben seine Rede. Ich glaube, wenn wir 

die Bilanz des Freistaats Bayern ansehen und Bayern mit anderen Regionen nicht nur 

in Deutschland, sondern auch in Europa vergleichen, können wir feststellen:

(Tobias Reiß (CSU): Weltweit!)

Wir leben in einem zukunftsfähigen Land. Wir leben in einem hochattraktiven Land. 

Das zeigen uns immer wieder die Menschen, die zu uns kommen und gerne hier 

leben. Dies hat auch etwas mit der Politik zu tun. Diese Politik wird so fortgesetzt, 

dass dieses Land auch in Zukunft zukunftsfest, innovativ und attraktiv bleibt.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Mit diesem Nachtragshaushalt haben wir noch einmal deutlich gemacht, dass diese 

Staatsregierung in der Lage ist, auf geänderte Rahmenbedingungen zu reagieren.

Bevor ich darauf im Einzelnen eingehe, möchte ich aber noch ein Dankeschön aus-

sprechen, und zwar ein Dankeschön an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, an 

die Unternehmerinnen und Unternehmer, ohne die wir nicht in der Lage wären, Geld 

sinnvoll und innovativ auszugeben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, das ist überhaupt der Grund, weswegen der Freistaat Bay-

ern so gut dasteht: Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, unsere Steuerzahler-
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innen und Steuerzahler arbeiten tüchtig, verlässlich und ehrlich. Deswegen gilt der 

Dank ganz besonders den Menschen dort draußen, die tagtäglich ihre Arbeit tun.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Allerdings können die Menschen nur dann entsprechend wirtschaften und agieren, 

wenn die politischen Rahmenbedingungen passen. Ich sage an dieser Stelle klar: In 

der Bundesrepublik hat es genug Experimente gegeben. Schauen wir nach Baden-

Württemberg. Fünf Jahre Grün-rot haben gereicht, um dieses Land von der wirtschaft-

lichen Entwicklung des Freistaats Bayern abzuhängen. Baden-Württemberg hinkt 

nach wie vor hinterher und muss das ausbaden, was fünf Jahre lang vergeigt worden 

ist. Deswegen sage ich ein ganz herzliches Dankeschön.

Lieber Kollege, auch Schulterklopfen darf in diesem Zusammenhang erlaubt sein; 

denn das Setzen der richtigen politischen Rahmenbedingungen, damit die Menschen 

auch weiterhin gut arbeiten können, ist auch ein Teil unserer Leistung und insbeson-

dere ein Teil der Leistungen, die die früheren Staatsregierungen erbracht haben. An all 

die ehemaligen Politikerinnen und Politiker da draußen, die in den letzten Jahrzehnten 

hier Politik gemacht haben, sage ich ein herzliches Dankeschön dafür, dass sie die 

Rahmenbedingungen gesetzt haben.

Jetzt kommt es darauf an, die zukünftigen Rahmenbedingungen zu bestimmen. Ich 

glaube, dass mit dem Zukunftspaket, das in der Hightech-Agenda vorgelegt worden 

ist, ganz klar unterlegt wird, dass wir wissen, worauf es in Zukunft ankommt. Dies 

haben die Vorgängerregierungen unter Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber ge-

schafft, und das schafft auch diese Regierung. Das schafft Ministerpräsident Markus 

Söder zusammen mit Finanzminister Albert Füracker, dem es natürlich nicht immer 

leichtfällt, Millionen und Milliarden lockerzumachen. Lieber Albert, die Überzeugung, 

dass dieses Geld richtig investiert wird, ist auch bei uns hervorragend angekommen. 

Lieber Albert, herzlichen Dank dafür, dass so mutig nach vorne gegangen wird.
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An dieser Stelle darf man allerdings auch eines festhalten: Die Oppositionsparteien 

üben sich in ihrer langjährigen Tradition. Sie haben damals unter Franz Josef Strauß 

die Investitionen nicht verstanden; Sie haben damals unter Edmund Stoiber die Inves-

titionen nicht verstanden.

(Zuruf des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD))

Sie verstehen auch die Investitionen dieser Bayerischen Staatsregierung nicht. Von 

daher: Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nichts dazugelernt,

(Beifall bei der CSU)

und Sie machen weiterhin dieselbe Arbeit, die Ihre Vorgänger gemacht haben.

(Harald Güller (SPD): Dieser Haushalt ist nicht zu verstehen!)

Wir sprechen in diesem Zusammenhang über Innovation und Investition. Unser Fi-

nanzminister hat erklärt, dass diese das neue Traumpaar sind. Lieber Albert, lass mich 

dieses Traumpaar noch etwas weiterentwickeln. Die CSU ist eine Partei, die für Fami-

lie da ist. Deswegen wollen wir, dass aus diesem Traumpaar Innovation und Investiti-

on die Kinder Wohlstand und Lebensqualität hervorgehen. Dann haben wir eine tolle 

Familie. Dann haben wir Kinder, auf die wir stolz sein dürfen. Diesen Grundsatz legen 

wir hiermit fest.

Ich sage aber auch: Die Schuldentilgung in dem Umfang aufzugeben, den wir ur-

sprünglich vorhatten, ist uns nicht leichtgefallen. Es wurde gesagt, wir hätten die 

Schuldentilgung als Monstranz vor uns hergetragen. Wir waren stolz darauf und sind 

stolz darauf, dass wir letzten Endes den 15. Haushalt in Folge mit Schuldenabbau vo-

ranbringen. Mich hat sehr gewundert – bei den GRÜNEN weniger –, dass inzwischen 

gesagt wird: Ob bei der Schuldentilgung 50 Millionen Euro oder 1 Million Euro stehen, 

spielt keine Rolle. Bei den GRÜNEN wundert mich das nicht. Die GRÜNEN machen, 

was Geld betrifft, das immer so locker aus der Hüfte heraus. Lieber Kollege Kalten-
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hauser, die FDP jetzt aber auch noch? Auch ihr kennt inzwischen den Unterschied 

zwischen 1 Million Euro und 50 Millionen Euro nicht mehr.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, in Abwandlung eines bekannten Wor-

tes sage ich: Wer die Million nicht ehrt, ist die Verantwortung nicht wert.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ich habe gesagt, dass es uns nicht leichtgefallen ist, die Politik der großen Schuldentil-

gung aufzugeben. Aber verantwortungsvolle Politik zeigt sich doch nicht darin, dass 

Ideologie hochgehalten wird. Natürlich war es 2013 unter den damaligen Rahmenbe-

dingungen richtig, das Ziel "2030 schuldenfrei" vorzugeben.Da hatten wir völlig andere 

Bedingungen am Finanzmarkt. Übrigens sind wir trotzdem von euch kritisiert worden, 

liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, aber wir haben das für richtig ge-

halten.

Nur verstehen die Menschen doch nicht, wenn in Zeiten, in denen Geld so billig und 

günstig zu haben ist wie noch nie, vorhandenes Geld in eine übermäßige Schuldentil-

gung gesteckt wird, wobei wir von den Zinsen nicht in dem Maße profitieren, wie wir 

früher profitiert haben. Da erwarten die Menschen doch, dass eine verantwortungsvol-

le Politik auf geänderte Rahmenbedingungen neu reagiert

(Michael Busch (SPD): Wenn ihr das wenigstens tun würdet!)

und dementsprechend Investitionen in die Zukunft vornimmt. Diese Investitionen in die 

Zukunft haben Sie, sehr geehrter Herr Kollege, vorhin noch einmal angegriffen – von 

wegen: nur 248 Millionen Euro von diesen 900 Millionen Euro würden als Investitionen 

zur Verfügung stehen. Natürlich, in hartem Baumaterial, sage ich jetzt einmal, sind die 

248 Millionen Euro richtig angelegt.

(Michael Busch (SPD): Rechnungshof!)
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Aber ich stelle einmal fest, dass auch die übrigen Zuschüsse, die wir im Rahmen der 

Hightech-Agenda investieren, gut angelegtes Geld sind. – Wenn Sie zuhören würden, 

Herr Kollege, dann würden Sie für heute vielleicht auch noch etwas mitnehmen.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

346 Millionen Euro für die Hightech-Agenda sind auch bei Personal und Zuschüssen 

für zukünftige Investitionen gut angelegtes Geld. Dieses Geld verrottet nicht einfach ir-

gendwo, sondern man kann etwas damit anfangen. Das haben Sie noch nicht begrif-

fen. Deswegen empfehle ich Ihnen ganz dringend: Reden Sie einmal mit den Leuten 

an den Universitäten und an den Wissenschaftsstandorten, die von dieser Hightech-

Agenda profitieren werden, und dann sagen Sie ihnen ins Gesicht, dass das Geld, das 

diese Menschen bekommen, nicht in die Zukunft investiert wäre. Ich bin auf die Dis-

kussion bei Ihnen gespannt, Herr Kollege.

Weiterhin darf ich darauf hinweisen – das wundert mich bei den GRÜNEN –: Ange-

sichts von 60 Millionen Euro für Klimaschutz und 72 Millionen Euro für Artenschutz hat 

Frau Kollegin Köhler vorhin gesagt, dass man "nur" 248 Millionen Euro für Investitio-

nen zur Verfügung stelle. Ich stelle fest: Auch die GRÜNEN sind – ähnlich wie die SPD 

– der Meinung, dass Investitionen in Klimaschutz oder Artenschutz keine Investitionen 

darstellen. Ein interessanter Erkenntnisgewinn, aber, bitte schön, wir lernen ja auch 

dazu, welche Wendungen die GRÜNEN immer wieder nehmen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Politik kann feststellen, dass die Menschen im 

Land es bei uns besser haben – besser als in anderen Regionen. Was wir heute aus 

dieser Debatte aber auch mitnehmen dürfen, sind die Unterschiede: Welche Politik, 

welchen Staat wollen wir haben?

Ich bin schon dankbar dafür, dass die GRÜNEN heute noch einmal deutlich gemacht 

haben, dass sie ihre Aufgaben darin sehen, Verbote auszuprobieren und Pflichten 

festzulegen. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist wichtig, Überzeugungen zu 

schaffen und die Menschen nicht mit Verboten zu traktieren. Es ist wichtig, dass wir 
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Aufbruchstimmung schaffen und nicht Misstrauen säen, egal, wie wir das letzten 

Endes anstellen.

Die Diskussionen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, die Mahnfeuer, die 

gekommen sind, müssen uns doch eine Warnung sein. Wir stellen fest: Diese Gesell-

schaft ist dabei auseinanderzudriften. Was Sie getan haben, ist nicht mehr und nicht 

weniger, als dies noch zusätzlich zu befeuern.

(Klaus Adelt (SPD): Das machen Sie schon!)

Währenddessen versuchen wir, den Laden zusammenzuhalten. Mit Ihrer Art und 

Weise der Argumentation, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir die Potenziale, 

die dieses Land hat, nicht aktivieren. Wenn wir nicht in der Lage sind, die Menschen 

mitzunehmen, werden wir es alleine mit Verboten, Pflichten und Misstrauen nicht 

schaffen – ganz im Gegenteil. Wenn wir eine Aufbruchstimmung erzeugen wollen, 

damit die Menschen voller Überzeugung einer Politik folgen, die in die Zukunft gerich-

tet ist, dann müssen wir motivieren und nicht demotivieren.

Wir brauchen den Bäuerinnen und Bauern nicht noch zusätzliche Beamte hinzustel-

len,

(Zuruf von der CSU: Genau!)

sondern müssen ihnen die Möglichkeit geben, für die Zukunft gerüstet zu sein. Dieser 

Nachtragshaushalt trägt dazu bei.

Ich hoffe, dass wir im Haushaltsausschuss noch die eine oder andere Überzeugung 

leisten können. – Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche uns gute Beratun-

gen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich bedanke mich bei Herrn Abgeordneten Michael 

Hofmann. – Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Die Aussprache ist damit geschlossen.

Nach § 148 der Geschäftsordnung sind beide Gesetzentwürfe dem Ausschuss für 

Staatshaushalt und Finanzen als federführendem Ausschuss zu überweisen. Besteht 

damit Einverständnis?

(Zuruf von der CSU: Ja!)

Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist es so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 18/4985 

zur Änderung des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der Bayerischen 
Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz 
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2020) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Nach § 1 wird der folgende § 2 eingefügt: 

‚§ 2 

Weitere Änderung des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes 

Das Bayerische Finanzausgleichsgesetz (BayFAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. April 2013 (GVBl. S. 210, BayRS 605-1-F), das zuletzt 
durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 13g Satz 1 werden nach den Wörtern „gefördert werden,“ die Wör-
ter „sowie für die Kostenanteile des Landes für Eisenbahnkreuzungsmaß-
nahmen nach § 13 Abs. 2 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes“ eingefügt. 

2. Art. 14 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Zur Finanzierung des Kostenanteils des Landes nach § 13 
Abs. 1 Satz 2 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes werden grundsätz-
lich die jeweils nach Art. 13a oder 13b Abs. 1 zur Verfügung gestellten 
Mittel herangezogen. 2Zuweisungen aus Mitteln des Art. 13c werden 
gewährt 

1. in Härtefällen, 

2. bei Kreuzungen mit Gemeindestraßen einer Gemeinde, die Leis-
tungen nach Art. 13b Abs. 2 erhält.“ 

c) Folgender Abs. 3 wird angefügt: 

„(3) Der Kostenanteil des Landes nach § 13 Abs. 2 des Eisenbahn-
kreuzungsgesetzes wird aus Mitteln des Art. 13g finanziert.“ ‘ 

 

2. Der bisherige § 2 wird § 3. 

 

3. Der bisherige § 3 wird § 4 und wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Folgender Abs. 2 wird angefügt:
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„(2) Abweichend von Abs. 1 tritt § 2 mit Wirkung vom 13. März 2020 in Kraft.“ 

 

Berichterstatter: Hans Herold 
Mitberichterstatter: Dr. Helmut Kaltenhauser 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit 
und Sport und der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integra-
tion haben den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat den 
Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 58. Sitzung am 
17. März 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: kein Votum 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
mit der in I. enthaltenen Änderung Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport hat den Ge-
setzentwurf in seiner 18. Sitzung am 18. März 2020 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t .  

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat den 
Gesetzentwurf in seiner 28. Sitzung am 18. März 2020 endberaten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t .  

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/4985, 18/6927 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der Baye-
rischen Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz   
(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2020) 

§ 1 
Änderung des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes 

Das Bayerische Finanzausgleichsgesetz (BayFAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. April 2013 (GVBl. S. 210, BayRS 605-1-F), das zuletzt durch § 1 des 
Gesetzes vom 24. Mai 2019 (GVBl. S. 302) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1b Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Die Gemeinden erhalten als Einkommensteuerersatz 26,08 Prozent der auf den 
Ausgleich für  

1. überproportionale Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungs-
ausgleichs und  

2. Belastungen durch Steuerrechtsänderungen im Einkommensteuergesetz  

entfallenden Beträge des Landesanteils an der Umsatzsteuer.“ 

2. In Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 werden die Wörter „einschließlich des Ausgleichs nach 
Art. 16 in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung“ gestrichen. 

3. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungsermächtigung“ gestrichen. 

b) Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt. 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

4. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen und die Angabe „54,5 Pro-
zent“ durch die Angabe „70 Prozent“ ersetzt.  

bb) Die Sätze 2 bis 5 werden aufgehoben. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach den Art. 13a bis 13h verteilt“ durch die 
Wörter „für die in Art. 13a bis 13h genannten Zwecke verwendet“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „145 000 000 €“ durch die Angabe „138 000 000 €“ 
ersetzt. 
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5. Art. 13b wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen und nach dem Wort „Kreis-
straßen“ das Wort „jährliche“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) In Abs. 2 wird nach dem Wort „Gemeindestraßen“ das Wort „jährliche“ einge-
fügt. 

6. Art. 13c wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Diese Masse dient dem Ausgleich besonderer Belastungen und der Minde-
rung von Härten im Zusammenhang mit dem Bau oder Ausbau und der Unter-
haltung von Kreisstraßen und Gemeindestraßen sowie von Ortsdurchfahrten im 
Zuge von Bundesstraßen, Staatsstraßen und Kreisstraßen, soweit die Straßen-
baulast für die Ortsdurchfahrten den Gemeinden obliegt.“ 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Nicht mehr als 60 Prozent der Masse nach Abs. 1 Satz 1 dürfen für 
Maßnahmen, die dem öffentlichen Personennahverkehr dienen und zur Verbes-
serung der Verkehrsverhältnisse einer Gemeinde dringend erforderlich sind, 
verwendet werden. 2Maßnahmen nach Satz 1 sind insbesondere der Bau oder 
Ausbau  

1. der auf besonderen Bahnkörpern geführten Verkehrswege von Eisenbah-
nen, Straßenbahnen, Hochbahnen, Untergrundbahnen und Bahnen beson-
derer Bauart und 

2. von Betriebshöfen, zentralen Werkstätten, zentralen Omnibusbahnhöfen, 
verkehrswichtigen Umsteigeanlagen. 

3Soweit die Voraussetzungen des Satz 1 erfüllt sind, können auch nichtkommu-
nale Träger Zuwendungen zu Maßnahmen nach Satz 2 und zu Kreuzungsmaß-
nahmen nichtbundeseigener Eisenbahnen nach dem Eisenbahnkreuzungsge-
setz erhalten.“ 

7. In Art. 13e Satz 2 wird die Angabe „13 000 000 €“ durch die Angabe „20 000 000 €“ 
ersetzt. 

8. Art. 13g wird wie folgt gefasst: 

„Art. 13g 
Förderungen nach dem  

Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

1Vom Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund können jährlich 
236 135 000 € für Maßnahmen, die nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz gefördert werden, verwendet werden. 2Die Aufteilung der Mittel 
auf Straßenbauvorhaben der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie auf Vor-
haben des öffentlichen Personennahverkehrs richtet sich nach der Veranschlagung 
im Staatshaushalt.“ 

9. Art. 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „als“ die Wörter „Trägern der Einglie-
derungshilfe und als“ eingefügt. 

b) Abs. 2 Nr. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird das Wort „Sozialhilfewahrscheinlichkeit“ durch die Wörter 
„Eingliederungshilfe- oder Sozialhilfewahrscheinlichkeit“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 werden nach den Wörtern „die den Bezirken insgesamt“ die Wörter 
„als Trägern der Eingliederungshilfe und“ eingefügt. 
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10. Art. 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integra-
tion durch Rechtsverordnung näher zu regeln,“ 

bb) In Nr. 6 werden die Wörter „sowie die Verteilung der Fördermittel nach dem 
Bayerischen Krankenhausgesetz finanziell abgewickelt werden“ durch das 
Wort „wird“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „ , die Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 6 im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und die 
Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 8 im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium für Familie, Arbeit und Soziales“ gestrichen. 

 

§ 2 

Weitere Änderung des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes 

Das Bayerische Finanzausgleichsgesetz (BayFAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. April 2013 (GVBl. S. 210, BayRS 605-1-F), das zuletzt durch § 1 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 13g Satz 1 werden nach den Wörtern „gefördert werden,“ die Wörter „sowie 
für die Kostenanteile des Landes für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen nach § 13 
Abs. 2 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes“ eingefügt. 

2. Art. 14 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Zur Finanzierung des Kostenanteils des Landes nach § 13 Abs. 1 
Satz 2 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes werden grundsätzlich die jeweils 
nach Art. 13a oder 13b Abs. 1 zur Verfügung gestellten Mittel herangezogen. 
2Zuweisungen aus Mitteln des Art. 13c werden gewährt 

1. in Härtefällen, 

2. bei Kreuzungen mit Gemeindestraßen einer Gemeinde, die Leistungen 
nach Art. 13b Abs. 2 erhält.“ 

c) Folgender Abs. 3 wird angefügt: 

„(3) Der Kostenanteil des Landes nach § 13 Abs. 2 des Eisenbahnkreu-
zungsgesetzes wird aus Mitteln des Art. 13g finanziert.“ 

 

§ 3 
Änderung der 

Bayerischen Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz 

Die Bayerische Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz (FAGDV) vom 
19. Juli 2002 (GVBl. S. 418, BayRS 605-10-F), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 
24. Mai 2019 (GVBl. S. 302) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden die Wörter „einschließlich der in diesem Zeitraum 
zugeflossenen Ausgleichsleistungen nach Art. 16 FAG in der bis 31. Dezem-
ber 2017 geltenden Fassung“ gestrichen. 

2. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „des Art. 13 Abs. 1“ durch die Wörter „der Art. 13a 
bis 13c Abs. 1 und Art. 13f“ ersetzt. 
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b) In Satz 2 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Art. 13 bis 13c“ durch die Angabe 
„Art. 13a bis 13c Abs. 1“ ersetzt. 

c) In Satz 3 werden die Wörter „Art. 13 bis 13c und 13f“ durch die Wörter „Art. 13a 
bis 13c Abs. 1 und Art. 13f“ ersetzt. 

3. § 15 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

4. In § 16 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „überörtliche Träger der Sozialhilfe und“ 
durch die Wörter „Träger der Eingliederungshilfe und als überörtliche Träger der 
Sozialhilfe sowie“ ersetzt. 

5. In § 22 Abs. 3 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen. 

 

§ 4 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.  

(2) Abweichend von Abs. 1 tritt § 2 mit Wirkung vom 13. März 2020 in Kraft.  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller
Abg. Hans Herold
Abg. Tim Pargent
Abg. Bernhard Pohl
Abg. Ferdinand Mang
Abg. Harald Güller
Abg. Dr. Helmut Kaltenhauser
Abg. Josef Zellmeier
Dritter Vizepräsident Alexander Hold
Staatsminister Albert Füracker



Erster Vizepräsident Karl Freller: Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die Tages-

ordnungspunkte 6 und 7 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der Bayerischen 

Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz 

(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2020) (Drs. 18/4985) 

- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2019/2020 (Nachtragshaushaltsgesetz 

2019/2020 - NHG 2019/2020) (Drs. 18/4986) 

hierzu:

Änderungsanträge zum Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Interfraktionelle Änderungsanträge von Abgeordneten der

CSU-Fraktion und der Fraktion FREIE WÄHLER

(Drsn. 18/6101 mit 18/6146, 18/6148 mit 18/6150, 18/6154 und 18/6155,

18/6403 mit 18/6443 sowie 18/6857 mit 18/6864)

Änderungsanträge von Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

(Drsn. 18/6004 mit 18/6030, 18/6276 mit 18/6293 sowie

18/6647 mit 18/6655)

Änderungsanträge von Abgeordneten der AfD-Fraktion

(Drsn. 18/6031 mit 18/6040, 18/6294 mit 18/6307, 18/6835 mit 18/6841

sowie 18/6884 und 18/6885)

Änderungsanträge von Abgeordneten der SPD-Fraktion

(Drsn. 18/5783 mit 18/5824, 18/5990, 18/6236 mit 18/6275

sowie 18/6656 mit 18/6674)

Änderungsanträge von Abgeordneten der FDP-Fraktion
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(Drsn. 18/6041 mit 18/6060, 18/6308 mit 18/6319, 18/6842 mit 18/6856

sowie 18/6865)

und

Änderungsanträge zum Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020

Interfraktioneller Änderungsantrag von Abgeordneten

der CSU-Fraktion und der Fraktion FREIE WÄHLER

(Drs. 18/6866)

Änderungsanträge von Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

(Drsn. 18/6675 mit 18/6678)

Änderungsantrag von Abgeordneten der AfD-Fraktion

(Drs. 18/6886)

Änderungsanträge von Abgeordneten der SPD-Fraktion

(Drsn. 18/6679 mit 18/6685)

Die Änderungsanträge mit den Drucksachennummern sind in der Tagesordnung und 

in der Ihnen mit den Plenarunterlagen übersandten und auch über Plenum Online ab-

rufbaren Mitteilung aufgeführt. Diese Mitteilung ist darüber hinaus auch hier im Plenar-

saal für Sie ausgelegt. Davon ausgenommen ist der Antrag der AfD-Fraktion auf 

Drucksache 18/6886, der zwischenzeitlich von den Antragstellern zurückgezogen 

wurde.

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt entsprechend der Absprache der Fraktio-

nen 60 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Rede-

zeit der stärksten Fraktion. Verteilung: CSU 17 Minuten, GRÜNE 11 Minuten, 

FREIE WÄHLER 9 Minuten, AfD und SPD je 8 Minuten, FDP 7 Minuten, Staatsregie-

rung 17 Minuten. Die fraktionslosen Abgeordneten Swoboda und Plenk können 3 Mi-

nuten reden.

Erster Redner ist der Abgeordnete Hans Herold von der CSU-Fraktion. Bitte schön, 

Herr Abgeordneter Herold, Sie haben das Wort.
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Hans Herold (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! Unser Bayerischer Ministerpräsident 

Dr. Markus Söder hat wegen der schweren Corona-Krise für Bayern den Katastro-

phenfall ausgerufen. Auch wir Haushaltspolitiker ordnen uns in die aktuellen Prioritä-

ten ein. Oberste Ziele sind natürlich der Schutz der Bevölkerung und eine Verlangsa-

mung der Ausbreitung des Coronavirus. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei 

unserem Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und bei der gesamten 

Staatsregierung für die wichtigen Entscheidungen, die in den letzten Tagen getroffen 

wurden. Ich meine, das ist auch ein Vorbild für Deutschland. Herzlichen Dank dafür!

(Beifall bei der CSU)

Vor meinen finanzpolitischen Ausführungen möchte ich mich auch noch sehr herzlich 

bedanken. Ich spreche allen, die an der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus be-

teiligt sind, meine ausdrückliche Wertschätzung und auch meine Anerkennung aus.

Mit dem Katastrophenfall sind für Bayern weitreichende Beschränkungen des öffentli-

chen Lebens verbunden – dies ist heute auch schon mehrfach erwähnt worden. Zu-

gleich wird aber auch finanzpolitisch, meine sehr verehrten Damen und Herren, die 

Ausnahme von der Schuldenbremse ausgelöst. Dies – das möchte ich auch ausdrück-

lich betonen – ist auch richtig.

Der Freistaat Bayern wird 10 Milliarden Euro Schulden aufnehmen. Dieses wichtige 

Geld – diese 10 Milliarden Euro – dient insbesondere der Beschaffung medizinischer 

Ausstattung, der Hilfe für Krankenhäuser, aber vor allem auch der Förderung unserer 

bayerischen Wirtschaft.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, niemand kann heute seriös vorhersagen, 

wie viel wir von diesen 10 Milliarden Euro, die als Sondervermögen bereitstehen, tat-

sächlich brauchen; das wurde vorher in der Regierungserklärung bereits erwähnt. 

Möglicherweise werden wir noch mehr Finanzmittel benötigen, auch deswegen, weil 

es hier um die Rettung von Menschen geht.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich meine, wir sind mit diesem Polster zunächst auf 

jeden Fall gut gerüstet. Die Ausgaben für den Gesundheitsbereich haben oberste 

Priorität. Wo Bedarf besteht, müssen wir auch forciert tätig werden.

Daneben ist wichtig, dass die bayerische Unternehmerlandschaft unterstützt wird. Un-

sere fleißigen Handwerker, Freiberufler, Mittelständler und Großkonzerne geraten un-

verschuldet in einen Abwärtsstrudel. Darüber hinaus brauchen die vielen Künstler, 

Kulturschaffenden sowie die sozialen Einrichtungen dringend und kurzfristig Unterstüt-

zung. Dies kann ich sowohl als Kommunalpolitiker wie auch als Vorsitzender der Le-

benshilfe bei mir im Stimmkreis sagen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie alle wissen: Die bayerische Wirtschaft 

ist die Basis unseres Wohlstandes und unserer soliden Staatsfinanzen. Wir ermögli-

chen mit dem Sondervermögen von 10 Milliarden Euro eine vielfältige, kurzfristige und 

wirksame Hilfe. Dankenswerterweise hat vorgestern der Haushaltsausschuss über 

dieses Sondervermögen beraten; die Staatsregierung konnte es in das glücklicherwei-

se noch laufende Haushaltsverfahren einbringen.

Im Einzelplan 13, Allgemeine Finanzwirtschaft, wird ein Sonderkapitel geschaffen. 

Darin werden alle Ausgaben und Einnahmen gesondert ausgewiesen, die in unmittel-

barem Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen. Darüber hinaus wird unser Fi-

nanzministerium ermächtigt, flexibel auf heute noch nicht absehbare Auswirkungen zu 

reagieren. – Diese äußerst wichtige haushaltsgesetzliche Grundentscheidung treffen 

wir heute, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Gleichzeitig wird mit der Schuldenaufnahme ein Tilgungsplan verbunden. Ab dem 

Jahr 2024 wollen wir die Schulden wieder zurückzahlen. Dies ist auch, wie ich meine, 

ein Zeichen dafür, dass wir unsere solide und vorausschauende Finanzpolitik beibe-

halten werden.

Nun in aller Kürze noch etwas zum kommunalen Finanzausgleich: Neben den Corona-

Hilfen und dem Gesetz über den Nachtragshaushalt verabschieden wir heute das Ge-
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setz über den kommunalen Finanzausgleich. Unsere bayerischen Kommunen – ich 

bin selbst Kommunalpolitiker – entwickeln sich bisher finanziell sehr positiv und sogar 

besser als der Staat. Ich denke, dass daran gerade auch der massive kommunale Fi-

nanzausgleich, der im Jahr 2020 mit 10,29 Milliarden Euro erstmals über 10 Milliar-

den Euro liegt, seinen Anteil hat. Dies ist gegenüber dem Stammhaushalt eine Steige-

rung von immerhin 3,2 % und somit in Höhe von 316,4 Millionen Euro.

Zu den einzelnen Leistungen: Die Schlüsselzuweisungen sind auch für uns Kommu-

nalpolitiker ein ganz, ganz wichtiger Punkt; denn sie sind die Hauptleistungen im kom-

munalen Finanzausgleich. Im Jahr 2020 steigt der Haushaltsansatz hierfür um 

150 Millionen Euro auf 4,06 Milliarden Euro. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

erreichen wir erstmals in diesem Jahr über 4 Milliarden Euro an Schlüsselzuweisun-

gen.

Auch die Hochbauförderung nach Artikel 10 BayFAG ist ein sehr wichtiger Punkt. 

Diese Mittel werden 2020 abermals um 50 Millionen Euro auf insgesamt 600 Millio-

nen Euro angehoben. Die Erhöhung erfolgt aufgrund des steigenden Ausbaubedarfs 

der Kommunen insbesondere bei den Schulen und bei unseren Kindertageseinrichtun-

gen.

Ich möchte noch ein Wort zum Kfz-Steuersatzverbund, nämlich der Straßenbau- und 

ÖPNV-Förderung, sagen. Der Anteil der Kommunen am Kraftfahrzeugsteuersatzver-

bund wird um 15,5 Prozentpunkte auf 70 % angehoben. Hierdurch erhöht sich der Kfz-

Steuerersatzverbund um rund 240 Millionen Euro. Diese Mittel werden zum Beispiel 

für die ungekürzte Fortführung der Ansätze des Bayerischen Gemeindeverkehrsfinan-

zierungsgesetzes für Straßenbau und ÖPNV nach Wegfall der Entflechtungsmittel des 

Bundes verwendet.

Auch eine Anhebung der Straßenausbaupauschalen um 50 Millionen Euro auf 85 Mil-

lionen Euro ist vorgesehen. Die Unterstützung der Kommunen ist ein ganz, ganz wich-
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tiger Punkt nach dem Wegfall der Straßenausbaubeiträge. Ab dem Jahr 2020 – sprich: 

ab heuer – erhalten unsere Kommunen die Straßenausbaupauschalen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für uns und gerade für uns im ländlichen 

Bereich sind zudem die weiteren Positionen wichtig, nämlich die Mittel, die wir insbe-

sondere im Bereich der Krankenhausfinanzierung vorsehen. Auch diese Positionen 

werden wir auf hohem Niveau beibehalten. Das heißt konkret, dass wir für die Kran-

kenhausfinanzierung im FAG 2020 643,4 Millionen Euro in die Hand nehmen und die 

sogenannten Investitionspauschalen in Höhe von 446 Millionen Euro ausweisen.

Besonders wichtig sind für mich als Kommunalpolitiker die hohen Zuweisungen an un-

sere Bezirke. Hier ist eine Summe in Höhe von 691,5 Millionen Euro vorgesehen. Ich 

denke, das ist ein wichtiger Beitrag zur weiteren Stärkung unserer Bezirke.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das waren 

nur ein paar kleine Ausschnitte aus dem kommunalen Finanzausgleich. Ich sage aber 

sehr selbstbewusst: Der bayerische kommunale Finanzausgleich verbessert die Leis-

tungsfähigkeit unserer Kommunen und stärkt – das ist ebenfalls ein entscheidender 

Punkt – die Investitionskraft unserer Städte und Gemeinden.

Wir dürfen uns aber auch nichts vormachen. Sicherlich sind unsere bayerischen Kom-

munen ein starker Pfeiler im aktuellen Kampf gegen das Coronavirus. Ich möchte mich 

an dieser Stelle deshalb sehr herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern drau-

ßen vor Ort in unseren Landratsämtern und in unseren Kommunen bedanken. Sie 

leisten hier eine überragende Arbeit, ein herzliches Dankeschön, meine sehr verehr-

ten Damen und Herren!

Man darf jedoch nicht verschweigen, dass auch auf unsere Kommunen in den kom-

menden Jahren finanzielle Einbußen zukommen werden. Der Freistaat Bayern und 

seine Kommunen müssen in dieser äußerst schwierigen Situation mehr denn je zu-

sammenstehen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte ich um Zu-
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stimmung zum FAG-Änderungsgesetz. – Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerk-

samkeit.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich bedanke mich beim Abgeordneten Herold. –

 Als nächsten Redner rufe ich Herrn Abgeordneten Tim Pargent von BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN auf. Bitte schön, Herr Kollege.

Tim Pargent (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Finanzmi-

nister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ungewöhnliche Situationen erfordern 

ungewöhnliche Maßnahmen. Die Freigabe von 10 Milliarden Euro in der kurzen Zeit 

zwischen Dienstag und Donnerstag ist eine davon.

Wir kämpfen an ganz unterschiedlichen Fronten gegen das Virus. Personal im Kran-

kenhaus und in der Pflege behandelt die Erkrankten. Polizei und Behörden regeln den 

Katastrophenfall. Verkäuferinnen und Verkäufer und Lieferanten sichern unsere Ver-

sorgung mit allem, was wir brauchen. Eltern kümmern sich zu Hause um die Kinder, 

ohne zu wissen, wie lange noch.

Auch unsere Unternehmen, freiberuflich Tätige oder die Sozialträger sind in einer 

schwierigen Situation, und so manche kommen mit dem Fortdauern der Corona-Krise 

an die Grenze ihrer Belastungsfähigkeit. Da ist die Busunternehmerin, die alle Aus-

flugsfahrten gestrichen hat, aber Löhne, Versicherungen und Leasinggebühren weiter-

zahlen muss. Da ist der freischaffende Musiker, dem alle Auftritte wegfallen und der 

mangels Einkünften vielleicht aus der Künstlersozialkasse fällt.Das ist die Honorardo-

zentin, die ohne weitere Aufträge die private Krankenversicherung weiterbezahlt und 

zu Hause noch auf die Kleinen aufpasst. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen und – 

da dürfen wir uns nichts vormachen – um diejenigen erweitern, die durch unser Raster 

fallen, weil sie ohne regelmäßigen Gehaltsscheck arbeiten. Es ist so nötig wie auch 

richtig, diese Menschen – Unternehmen und freiberuflich Tätige – durch diese schwe-

re Zeit zu begleiten und schnellstmöglich zu unterstützen. Es ist unsere gemeinsame 
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Aufgabe, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die negativen Aus-

wirkungen abzufedern. Wir werden dem Hilfspaket darum zustimmen.

Unser Gesundheitssystem braucht jetzt jede Unterstützung. Der Schutzschirm für 

kommunale Krankenhäuser ist also von größter Bedeutung. Die Sofortzahlungen an 

Unternehmen und freiberuflich Tätige die, je nach Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, zwischen 500 und 30.000 Euro betragen, können Existenzen retten. Mit der Er-

höhung der globalen Rückbürgschaft für die LfA-Förderbank von 100 auf 500 Millionen 

Euro können die Hausbanken leichter Notkredite an kleine und mittlere Unternehmen 

ausgeben. Als letztes Mittel ist auch eine Teilverstaatlichung von Unternehmen im 

Rahmen des Bayernfonds für einen begrenzten Zeitraum denkbar. Sollten zum Ende 

der Krise noch Mittel verfügbar sein, dienen diese zum Ausgleich der Steuerminder-

einnahmen.

Für dieses Hilfspaket bewilligen wir heute insgesamt 10 Milliarden Euro. Die Staatsre-

gierung erhält freie Hand darüber, wie sie die Mittel innerhalb des Pakets aufteilt. Ich 

muss zugeben, dass dieser Freibrief bei mir als Haushälter starke Bauchschmerzen 

verursacht. Um die Arbeit der Staatsregierung konstruktiv zu begleiten, besteht die 

richtige Konsequenz darin, den Haushaltsausschuss jetzt regelmäßig über die Ver-

wendung der Mittel zu informieren. Wir machen darum auch hierfür den Weg frei, um 

in dieser unwägbaren Situation handlungsfähig zu bleiben.

Der Landtag legt heute nicht nur 10 Milliarden Euro in die Hände der Regierung, son-

dern er schenkt der Staatsregierung auch eine Menge Vertrauen. An dieser Stelle 

mein Appell, meine Bitte und meine Warnung an Sie: Gehen Sie mit diesem Vertrauen 

gleichermaßen entschlossen wie verantwortungsvoll um. Ich versichere Ihnen, dass 

die GRÜNEN-Fraktion im Bayerischen Landtag in den nächsten Wochen und Monaten 

einen ganz genauen Blick auf die Maßnahmen werfen wird, die Sie jetzt umsetzen. 

Wir werden überprüfen, ob die Maßnahmen ihren Zweck erfüllen. Wir werden nachfra-

gen, wie genau die Mittel verausgabt wurden. Wir werden sehen, ob die Finanzhilfen 

auch schnell und unbürokratisch bei den Unternehmen und den freiberuflich Tätigen 
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ankommen. Wir werden auch nachhaken, ob die Rettungsmaßnahmen national und 

europäisch abgestimmt werden.

Denn eins ist klar: Bayern ist keine Insel. Nur die Solidarität, die wir nun von unseren 

Mitmenschen einfordern, kann uns gemeinsam durch die Krise bringen. Wenn wir un-

sere europäischen Nachbarländer jetzt alleinelassen, droht uns nach der Corona-Krise 

eine Staatsschuldenkrise. Jetzt besteht die Chance, die bisher verpasste Konsolidie-

rung in Europa zu verfolgen, nationale Egoismen zurückzustellen und damit gestärkt 

aus der Krise hervorzugehen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir geben heute nicht nur 10 Milliarden Euro 

frei, sondern wir nehmen hierfür auch 10 Milliarden Euro Kredite auf. Damit weichen 

wir vom ausgeglichenen Haushalt ab. Gemäß Artikel 82 Absatz 3 der Bayerischen 

Verfassung darf in Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen, von 

einem Haushalt ohne Neuverschuldung abgewichen werden.

Dieser Einschnitt ist volkswirtschaftlich absolut angemessen. Machen wir uns aber 

bitte auch bewusst, dass wir die Bewältigung dieser Krise damit auf Kosten der künfti-

gen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanzieren. Natürlich ist es besser, der kom-

menden Generation eine intakte Wirtschaft mit Arbeitsplätzen zu hinterlassen, als un-

nachgiebig auf einen ausgeglichenen Haushalt zu pochen. Wir geben der nächsten 

Generation damit aber auch eine schwere Hypothek mit auf den Weg.

Liebe Staatsregierung, wir werden deshalb auch prüfen, ob die Tilgung dieser 10 Milli-

arden Euro wirklich erst, wie es der Tilgungsplan derzeit vorsieht, im Jahr 2044 abge-

schlossen werden kann. Sie werden sich ehrlich fragen müssen, ob die milliardensch-

weren Söder’schen Wahlgeschenke aus dem Jahr 2018 wirklich verantwortungsvoll 

waren und nach Eintritt der Krise in dieser Form noch finanzierbar sind.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

hätte unabhängig von den Corona-Hilfsmaßnahmen einen anderen Nachtragshaushalt 

für sinnvoller gehalten. Wir haben den Veränderungswillen vieler Menschen in unse-
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rem Land durch ein Antragspaket im Umfang von 800 Millionen Euro in die Beratun-

gen eingebracht. Wir haben uns damit für die Bewältigung der Klimakrise und für so-

ziale Teilhabe in unseren Kommunen eingesetzt. Es hätte der Staatsregierung und 

damit den Fraktionen von CSU und FREIEN WÄHLERN gut zu Gesicht gestanden, 

mehr für den Wohnungsbau, den öffentlichen Verkehr und die Energiewende zu tun.

Machen wir uns auch an dieser Stelle kurz bewusst, dass wir uns und unseren Kin-

dern auch mit der Klimakrise eine massive Hypothek hinterlassen. Wir hätten aus die-

sem Grunde sämtliche unserer vorgeschlagenen Ausgaben durch Deckungsvorschlä-

ge refinanziert.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bayerischen Landtag hat sich in der Ab-

wägung der außergewöhnlichen Lage, in der wir uns im Moment befinden, dazu ent-

schieden, dem Haushalt heute die Zustimmung zu erteilen, obwohl die Regierungs-

fraktionen keinem einzigen unserer Änderungsanträge zugestimmt haben. Es ist 

unsere gemeinsame Aufgabe, die Ausbreitung des Coronavirus abzubremsen, die 

notwendigen Maßnahmen im Gesundheitsbereich in Angriff zu nehmen und die nega-

tiven Auswirkungen auf die Wirtschaft und unser gesellschaftliches Leben abzufedern.

Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Eine davon ist, 

dass die Fraktion der GRÜNEN seit dem Einzug in den Landtag vor 34 Jahren heute 

zum ersten Mal einem Nachtragshaushalt zustimmen wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Herr Abgeordneter, ich bedanke mich bei Ihnen. – 

Als nächsten Redner darf ich den Abgeordneten Bernhard Pohl von den FREI-

EN WÄHLERN aufrufen. Bitte schön, Herr Kollege Pohl, Sie haben das Wort.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Herr Präsident, Herr Staatsminister, liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Der Ministerpräsident hat vor wenigen Stunden gesagt, dass es 
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Bayern auch noch nach Corona geben wird. Mit dieser zentralen Botschaft beraten wir 

heute in Zweiter Lesung den Nachtragshaushalt 2020.

Aktuell ist die Stunde der Regierung. Damit die Regierung handlungsfähig ist, müssen 

wir Parlamentarier den Rahmen und die Voraussetzungen für die Bewältigung der 

Krise schaffen. Das werden wir auch tun.

Wir erleben aktuell einen Stresstest für die medizinische Versorgung, für unsere Si-

cherheitskräfte, aber auch für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Hierauf sind 

wir aktuell gut vorbereitet.

Wir erleben aber auch einen Stresstest für unsere Wirtschaft. Das ist ein Stresstest für 

unseren Wohlstand und unsere Lebensweise. Das ist auch ein Stresstest für die 

Grundlage unserer freiheitlichen Gesellschaft; denn ohne finanzielle Mittel, ohne Wirt-

schaft ist Freiheit relativ. Unser Nachtragshaushalt bildet genau diesen Stresstest ab.

Wir haben uns bereits vor der Corona-Krise auf drei Schwerpunkte festgelegt. Ein 

Schwerpunkt besteht in der Zukunftssicherung unseres Landes durch Forschung und 

Entwicklung. Ich bin sehr froh darüber, dass wir diesen Schwerpunkt gebildet haben; 

denn Forschung und Entwicklung werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 

die Grundlage dafür schaffen, dass wir unseren Staat und unsere Gesellschaft so fort-

führen und weiterentwickeln können, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war.

Einen zweiten Schwerpunkt bildet die Landwirtschaft. Artenschutz ist wichtig, aber die 

Versorgung mit gesunden Lebensmitteln erst recht. Das erleben wir gerade in dieser 

Krise und in dieser Zeit. Sie ist vielleicht auch Anlass dafür, die Prioritäten, die in guten 

Zeiten manchmal etwas verschoben werden, wieder richtig zu setzen.

Drittens. Die Stärkung der Kommunen. Der Kollege Herold hat bereits angesprochen, 

dass es für die Kommunen einen Rekordhaushalt gibt. Dieser ist auch gerechtfertigt. 

Die Kommunen, die Kräfte vor Ort, müssen das umsetzen, was wir beschließen. Wir 

erleben in dieser Krise in besonderem Maße, dass ein Ministerpräsident und ein stell-
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vertretender Ministerpräsident nur so stark sind, wie diejenigen, die vor Ort Verantwor-

tung dafür tragen, dass die Politik umgesetzt wird.

Die Gewährung von 10 Milliarden Euro Soforthilfe – und zwar schnell und unbürokra-

tisch – innerhalb weniger Tage durch das Parlament zu jagen, ist ein ungewöhnliches 

Verfahren. Aber das Verfahren ist alternativlos. Dieses Wort gebrauche ich ungern und 

selten, aber es trifft tatsächlich zu. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das tägliche 

Leben trotz aller Einschränkungen aufrechterhalten bleibt. Noch wichtiger ist es, dafür 

zu sorgen, dass in dieser Krise die wichtigste Grundlage für den Zusammenhalt unse-

rer Gesellschaft bestehen bleibt: das Vertrauen. Wenn das Vertrauen verloren geht, 

dann erleben wir Chaos, und dann ist diese Krise tatsächlich nicht zu bewältigen. Ge-

rade deswegen ist es notwendig und wichtig, dass wir dem entscheidenden Akteur in 

der Politik, der Staatsregierung, die notwendigen Instrumentarien an die Hand geben.

Kollege Pargent, Sie haben völlig recht: Es handelt sich bei den gewährten 10 Milliar-

den Euro, die so ziemlich nach Gutdünken verteilt werden können, um einen unge-

wöhnlichen Freibrief. Aber wir haben es auch mit einer außergewöhnlichen Situation 

zu tun. Wir müssen so handeln. Ich finde es sehr positiv und freue mich darüber, dass 

die GRÜNEN als stärkste Oppositionsfraktion Zustimmung signalisiert haben. Wenn 

ich so in die Gesichter schaue, dann wird die Abstimmung auch vonseiten der SPD-

Fraktion und der anderen Fraktionen ähnlich gehandhabt werden. Ein ganz wichtiges 

und gutes Signal an die Bevölkerung ist es, wenn das Parlament in diesen Krisenzei-

ten zusammensteht.

Ob die Schuldentilgung für diese außergewöhnliche Verschuldung, die mit der Er-

mächtigungsnorm des Artikels 82 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung vereinbar ist, 

tatsächlich erst 2044 vorgenommen werden kann, darüber brauchen wir heute nicht 

zu spekulieren. Niemand kann das seriös vorhersagen. Als der Staatsminister den 

Nachtragshaushalt im Dezember eingebracht hat, war es völlig unabsehbar, unter wel-

chen Bedingungen wir heute zusammentreten werden. Daher wage ich mit Sicherheit 

keinen Blick in das Jahr 2044. Der Finanzminister sieht eine Schuldentilgung begin-

Protokollauszug
42. Plenum, 19.03.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 12



nend mit dem Jahr 2024 vor. Das ist notwendig und richtig. Wir werden uns darauf ein-

stellen müssen, dass die Haushaltspolitik der nächsten Monate und möglicherweise 

sogar der nächsten Jahre wesentlich mehr Flexibilität als bisher erfordern wird. Wir 

haben bislang geglaubt, dass wir sehr lange in die Zukunft planen können. Wir erken-

nen nun, dass das in dieser Phase nicht der Fall ist.

Keiner weiß, ob die 10 Milliarden Euro – ein starkes Signal und ein wuchtiger Auf-

schlag – tatsächlich ausreichen werden. Keiner weiß, ob wir nicht im Herbst nachsteu-

ern müssen. Es gibt keine verlässlichen Grundlagen über die Entwicklung der Steuer-

einnahmen oder der Einnahmenseite. Über ein Jahrzehnt herrschte quasi schon fast 

das Gesetz stetig steigender Steuereinnahmen. Das wird sich jetzt umkehren.

Kollege Pargent, Sie haben von einer Hypothek gesprochen. Ich sehe das ganz an-

ders. Wir müssen durch kluge Politik dafür sorgen, dass die nächsten Generationen 

nicht vor einem Trümmerfeld stehen, das wir durch Zaudern und Zögern anrichten. Wir 

müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, auch wenn das Geld kostet, dass 

künftige Generationen von dem profitieren, was die Menschen nach dem Krieg und bis 

zum heutigen Tag an Wohlstand, Chancen und Möglichkeiten aufgebaut haben. Das 

deckt sich nicht ganz mit den Parolen, die bei Freitagsdemonstrationen manchmal un-

bedacht in die Welt posaunt wurden, wie: Ihr klaut uns die Zukunft! – Nein, unsere El-

tern und Großeltern haben bis zur heutigen Generation etwas aufgebaut, das es noch 

nie gegeben hat. Das gilt es zu schützen, zu bewahren und zu erhalten. Dafür haben 

wir als Parlament unseren Beitrag zu leisten.

Sehr geehrter Herr Finanzminister, mit der Zustimmung zum Nachtragshaushalt wer-

den wir die Grundlage dafür schaffen, dass wir durch diese Krise kommen. Wie wir 

durch die Krise kommen und wo wir nachsteuern müssen, werden wir im Sommer, 

Herbst oder Winter sehen. Aber jetzt müssen wir das Signal setzen. Jetzt müssen wir 

die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir diese Krise meistern. Wir sollten heute das 

tun, was der Ministerpräsident vorgegeben hat, nämlich gesellschaftlich zusammenzu-

stehen und das Beste aus der Situation zu machen. Ich danke allen Fraktionen. Ich 
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danke der Bayerischen Staatsregierung. Ich bitte darum, heute dieses Signal der Ge-

schlossenheit zu senden und dem Nachtragshaushalt einstimmig zuzustimmen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Herr Abgeordneter Pohl, ich bedanke mich bei 

Ihnen. – Als nächsten Redner darf ich den Abgeordneten Ferdinand Mang von der 

AfD-Fraktion aufrufen. Bitte schön, Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.

(Beifall bei der AfD)

Ferdinand Mang (AfD): Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Her-

ren Kollegen! Wir sind heute in kleinerer Zahl zusammengekommen, um in dieser Sit-

zung auch den Nachtragshaushalt zu verabschieden. Angesichts der Bedrohung 

durch die Corona-Pandemie, die nun auch Wirtschaft, Gesundheit und Leben der 

bayerischen Bevölkerung gefährdet, werden wir als Signal des Zusammenhalts, wie 

es der Kollege Pohl bereits gesagt hat, in dieser Ausnahmesituation allen Einzelplä-

nen, dem Nachtragshaushalt und den Begleitgesetzen, insbesondere dem Corona-

Fonds, zustimmen.

In den Haushaltssitzungen haben wir freilich die Einzelpläne noch abgelehnt. Mögen 

wir in vielen Fragen mit den anderen Parteien und mit der Regierungskoalition funda-

mental unterschiedliche Positionen vertreten, so ziehen wir angesichts dieser Bedro-

hung alle am gleichen Strang. Als Konsequenz haben wir auch unsere Forderung 

nach Schuldentilgung zurückgestellt.

Die Pandemie ist nicht mehr aufzuhalten. Es gilt, diese zu verlangsamen und abzumil-

dern. Je länger wir die Verbreitung verzögern, desto höher ist die Chance, dass die In-

tensivfälle die Krankenhäuser nicht überlasten und die Betroffenen optimal versorgt 

werden können. Da jedes Treffen mit jeder Minute das Ansteckungsrisiko erhöht, 

werde ich mich hier und heute kurzfassen und möchte nur daran erinnern, dass vor 

drei Wochen unser Antrag, Krankenhäuser mit zusätzlich 150 Millionen Euro zu för-
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dern, genauso abgelehnt wurde wie unser Antrag, Forschungsmittel für die Bekämp-

fung und Linderung von Alterskrankheiten für eine längere Altersgesundheit zu bewilli-

gen.

Bei der Ersten Lesung zum Nachtragshaushalt habe ich schon zu Ihrer Hightech-

Agenda gesagt: Die Zukunft gehört nicht dem Dienst am Rechner, sondern dem 

Dienst am Menschen. Diese Prognose hat sich nun leider schneller als von uns ge-

wollt bewahrheitet. Die Corona-Krise zeigt, dass gerade unsere ältere Bevölkerung 

sehr gefährdet ist. Die Altersforschung lässt hoffen, dass Menschen im Alter für Krank-

heiten weniger anfällig und auf weniger Pflege angewiesen sein werden. Die Altersfor-

schung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Noch haben wir die 

Möglichkeit, in die Grundlagenforschung einzusteigen und unseren Wirtschaftsstand-

ort mit diesem Zukunftsfeld zu sichern.

Meine Damen und Herren Kollegen, insbesondere mit diesen beiden Anträgen haben 

wir als AfD-Fraktion bewiesen, dass wir vorausschauend konstruktive Anträge stellen. 

Sehr geehrte Kollegen, insbesondere von der Regierungsfraktion, ich appelliere an 

Sie: Setzen Sie sich mit der Altersforschung auseinander; denn früher oder später 

sind wir alle betroffen. Es geht um das Wohl unserer älteren Bevölkerung.

Damit komme ich auch schon zum Ende. Heute ist nämlich nicht die Stunde der Oppo-

sition, sondern die einer entschlossenen Regierung. Ich begrüße es sehr, dass die Re-

gierung zumindest in dieser Krise jetzt die notwendigen Maßnahmen ergreift. Daher 

reichen wir für diesen Kampf die Hand zum Burgfrieden, damit wir diese Krise gemein-

sam meistern können. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund!

(Beifall bei der AfD)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich bedanke mich bei Herrn Abgeordneten Mang 

für seine Rede und darf als Nächsten Herrn Abgeordneten Harald Güller von der SPD-

Fraktion aufrufen. Bitte schön, Herr Kollege Güller.
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Harald Güller (SPD): Herr Vizepräsident, Herr Finanzminister Füracker, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Das heutige Ende der Haushaltsberatungen findet in besonde-

ren, in herausfordernden Zeiten statt. Wir haben eine völlig andere Situation als zu Be-

ginn der Beratungen im Dezember und der Einreichung der Änderungsanträge im 

Januar. Heute steht es selbstverständlich im Vordergrund, einen Schutzschirm für die 

Menschen in Bayern aufzuspannen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Schutz-

schirm, ein Schutzschirm vor körperlichen Folgen einer möglichen Erkrankung, ein 

Schutzschirm gegen die ungebremste Ausbreitung des Virus, aber auch ein Schutz-

schirm gegen die wirtschaftlichen Folgen und insbesondere ein Schutzschirm für klei-

ne und Kleinstunternehmen, für Kunst- und Kulturschaffende sowie für größere Mittel-

ständler.

Bei Bedarf soll allen Hilfe zur Verfügung stehen. Für die Wirtschaft gibt es eine Liquidi-

tätshilfe von 5.000 bis 30.000 Euro, Bürgschaften von 80 bis 90 % über die LfA und, 

wenn das alles nichts hilft, als letzte staatliche Auffanglinie staatliche Unternehmens-

beteiligungen durch den Freistaat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir entscheiden 

heute mit der Freigabe von 10 Milliarden Euro und der Erlaubnis, die entsprechenden 

Mittel als Kredite aufzunehmen, darüber, ob die Regierung in den kommenden Tagen 

und Monaten finanziell überhaupt handlungsfähig ist.

Mit diesem 10-Milliarden-Euro-Schutzschirm entscheiden wir heute über einen Haus-

halt der Solidarität, einen Haushalt, mit dem wir entschlossen gegen die Krise vorge-

hen können, über einen Haushalt der Solidarität mit den einzelnen Betroffenen. Allen 

soll bestmöglich, ohne Zögern und schnell geholfen werden können.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, es ist die Zeit, entschlossen zu handeln. Die SPD wird der 

Staatsregierung mit ihrer Zustimmung zum Nachtragshaushalt diese Handlungsfähig-

keit geben. Wir erteilen diese Zustimmung, weil es richtig ist, dass notwendige Aus-

stattungen angeschafft werden können, dass Geld für notwendige Maßnahmen zur 
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Verfügung steht, dass Geld für die Wirtschaftsförderung zur Verminderung der Auswir-

kungen der Corona-Pandemie vorhanden ist und dass Geld für den bayerischen Kran-

kenhausschirm bereitgestellt wird, damit dieser Schirm aufgespannt werden kann. Wir 

brauchen für die LfA Geld, damit Teilübernahmen von Unternehmen erfolgen können. 

Wir wollen, dass 440 Millionen Euro für Beatmungsgeräte, für Labormaterial, Atem-

schutzmasken, Schutzanzüge, Desinfektionsmittel, Laborleistungen und Testzentren 

eingesetzt werden können. 5 Millionen Euro sollen für die Reaktivierung von Ärzten im 

Ruhestand, aber auch für die Rekrutierung von Medizinstudentinnen und -studenten 

verwendet werden. Außerdem wollen wir, dass 10 Millionen Euro für die Corona-Hot-

line des Landesamts für Gesundheit zur Verfügung gestellt werden.

Bei diesem Beschluss stehen wir bewusst dazu, dass es einen Tilgungsplan geben 

wird, der erst im Jahr 2024 für zwanzig Jahre in Kraft treten wird. Wir wissen, dass wir 

damit eine große Belastung und Verantwortung auf künftige Landtage und jüngere Ge-

nerationen verschieben. In der heutigen Situation geht es aber nicht anders.

Es ist notwendig und richtig, dass wir uns hier in Bayern entschlossen an die Seite des 

Bundes stellen und die dortigen Maßnahmen, zum Beispiel das Kurzarbeitergeld des 

Bundes und die geplanten Maßnahmen für Saisonkräfte, mit der Möglichkeit wirt-

schaftlicher Hilfen ergänzen und begleiten. Ich sage bewusst: Es ist gut, dass wir an 

einigen Stellen auch als Vorreiter auftreten.

Genauso positiv und richtig es ist, heute diesen Schutzschirm zu beschließen, so rich-

tig wäre es gewesen, andere Anträge anzunehmen. Die SPD hat bereits in der letzten 

Woche ein 2-Milliarden-Euro-Programm zur Sicherung von Arbeitsplätzen vorgelegt. 

Herr Finanzminister, wir bedanken uns ausdrücklich dafür, dass Teile dieses Pro-

gramms bei Ihnen Berücksichtigung gefunden haben und einzelne Gedanken aufge-

nommen wurden.

Nach den ersten Akutmaßnahmen wird es aber notwendig sein, auch andere Elemen-

te dieses Programms aufzunehmen. Das betrifft zum Beispiel das Thema der finan-
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ziellen Entlastung der Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs. 

Diese Maßnahme kommt direkt im Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger an. Bei der 

Hightech Agenda Bayern müssen wir unsere Hochschulen nicht nur punktuell unter-

stützen, sondern in allen Bereichen. Selbstverständlich muss auch für das staatliche 

Personal in den nächsten Monaten und Jahren mehr Geld eingesetzt werden.

Dies alles ist bei einer vernünftigen Ausgabe des heutigen 10-Milliarden-Euro-Pro-

gramms in den nächsten Monaten möglich. Herr Finanzminister, nutzen Sie diese 

Möglichkeiten, nutzen wir als Parlament diese Handlungsmöglichkeiten! An dieser 

Stelle verhehle ich nicht: Würde heute nicht das 10-Milliarden-Euro-Programm im Vor-

dergrund stehen, könnte die SPD dem restlichen Nachtragshaushalt nicht zustimmen; 

denn es fehlt der Aufbruch in ein "Jahrzehnt der Investitionen", wie wir das genannt 

haben. Wir brauchen genügend Wohnraum, der auch bezahlbar ist, einen flächende-

ckenden und bezahlbaren ÖPNV und Schienenpersonennahverkehr, Investitionen in 

Fahrzeuge und Fahrwege, Investitionen in nachfolgende Generationen durch Bildung 

für Kinder und Jugendliche, durch beste Betreuung in unseren Kitas und dort weitere 

Qualitätsverbesserungen.

Dies alles sind Punkte, die mit dem heutigen Tage nicht von der Tagesordnung ge-

nommen wurden. Nach der akuten Krise wird es in den nächsten Jahren umso wichti-

ger sein, diese Punkte umzusetzen. Deshalb ist es schade, dass die hundert Anträge 

der SPD abgelehnt worden sind. Ich bin mir aber ganz sicher: Sollten wir miteinander 

fair weiterarbeiten, wie sich das heute andeutet, dann werden wir in den nächsten 

Jahren viele Vorschläge der SPD dringend brauchen und sie zum Wohle unseres Frei-

staats aufgreifen, ohne dass jeweils Wert darauf gelegt wird, welche Partei das Etikett 

der Erstgeburt für diese Vorschläge in Anspruch nehmen kann.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, wir alle sind uns bewusst, dass wir der Staatsregierung 

heute einen sehr weitgehenden Vertrauensvorschuss geben, weil die genaue Auftei-
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lung des Geldes nicht immer klar ist. Das haben wir im Haushaltsausschuss ausdrück-

lich besprochen. Die SPD ist jedoch zur Gewährung dieses Vertrauensvorschusses 

bereit, weil Sie, Herr Finanzminister, auch in Ihren schriftlichen Erläuterungen, eine 

enge Kooperation zugesagt haben. Diese Kooperation bedeutet aber mehr, als dem 

Parlament nur Informationen zuzuleiten. Diese Kooperation bedeutet auch, dass wir 

als Parlament mitreden wollen. Wir wollen bei Nachsteuerungen und notwendigen 

neuen Programmpunkten als Parlament einbezogen werden. Wir machen Vorschläge 

und besprechen sie gerne mit Ihnen. Wir möchten aber auch Ihre Offenheit haben, 

dass Sie auf uns zukommen, damit wir den einen oder anderen Punkt gemeinsam in 

das Investitionsprogramm aufnehmen.

Zusammenfassend am Schluss: Kolleginnen und Kollegen, die SPD gibt der Baye-

rischen Staatsregierung heute die notwendige Unterstützung, um alles, was notwendig 

ist zur Überwindung der Krise und für eine gute wirtschaftliche Zukunft Bayerns, sofort 

auf den Weg zu bringen. Wir arbeiten aber gleichzeitig aktiv mit eigenen Impulsen wei-

ter daran, dass Bayern nach der Krise wieder zu neuer Stärke erwächst, sozial und 

gerecht, für alle Menschen in unserem Freistaat.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich bedanke mich, Herr Abgeordneter Güller, für 

Ihre Ausführungen und darf als nächsten Redner Herrn Dr. Kaltenhauser von der 

FDP-Fraktion aufrufen. Herr Abgeordneter Dr. Kaltenhauser, Sie haben das Wort.

Dr. Helmut Kaltenhauser (FDP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Heute ist schon ein ganz besonderer Tag, und damit meine ich nicht nur die Atmos-

phäre, die wir heute hier im Hause haben, sondern ich meine damit auch die haus-

haltspolitischen Beschlüsse, die uns heute zur Entscheidung vorliegen und die auch 

die künftigen Landeshaushalte massiv verändern werden. Ich glaube, so eine Diskus-

sion, wie wir sie früher bei den Haushalten geführt haben, werden wir in dieser Art 

künftig nie mehr haben.
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Zunächst möchte ich aber Danke sagen, und zwar einerseits ganz bewusst an die 

Staatsregierung für ihre entschlossene und doch besonnene Art, unser Land Bayern 

durch die Krise zu führen, Dank auch an die Kollegen der anderen Parteien und ganz 

speziell auch an den Herrn Finanzminister für die offene Art der Zusammenarbeit und 

der Diskussion, gerade vor zwei Tagen im Haushaltsausschuss. Das hat mich in der 

Auffassung bestärkt, dass wir die Krise gemeinsam durchschreiten können. Danke 

sage ich auch an die Mitarbeiter in allen staatlichen Behörden, die teilweise ganz Er-

staunliches leisten, die über sich hinauswachsen und sich nicht zurückziehen oder die 

Sache sich selbst überlassen.

Ich glaube, wir müssen alle zusammenstehen. Ich bin mir sicher, wenn wir uns den 

Auswirkungen der Krise mutig und besonnen entgegenstellen, dann werden wir, dann 

wird unsere Gesellschaft, dann wird unser Land wahrscheinlich gestärkt aus dieser 

Krise hervorgehen. Deshalb sage ich auch ganz klar: Die FDP-Fraktion wird sich bei 

allen Maßnahmen, die im Rahmen der Corona-Krise erforderlich sind, konstruktiv ein-

bringen und die Regierung auch mit eigenen Vorschlägen unterstützen. Das bedeutet 

ganz konkret: Die FDP-Fraktion wird die vorgeschlagenen wirtschafts- und finanzpoliti-

schen Maßnahmen zur Krisenbekämpfung, wie auch schon in den vergangenen 

Tagen, mittragen. Wichtig ist uns dabei, dass die Maßnahmen effektiv und zielführend 

sind. Die Kontrollaufgabe, die uns als Opposition zufällt, hat Herr Kollege Tim Pargent 

schon sehr ausführlich und eindringlich beschrieben. Wir werden sie sehr ernst neh-

men, immer im Sinne der Erreichung des gemeinsamen Zieles. Wir sehen unsere Auf-

gabe darin, immer wieder nachzuschauen, wo die Gelder hingeflossen sind, was 

damit gemacht wird und ob wir sie optimal eingesetzt haben.

Zwei Bemerkungen, bevor ich auf einzelne Maßnahmen eingehe: Die Konsolidierung 

des bayerischen Staatshaushaltes, die vor vielen Jahren mit einer Schuldenrückzah-

lung begonnen hat – vielleicht nicht in dem Maße, wie wir das gerne gehabt hätten, 

aber immerhin –, hat uns in die Lage versetzt, einige Rücklagen anzulegen. Ohne die 

Wahlgeschenke der Staatsregierung vor ein oder zwei Jahren hätten wir möglicher-

Protokollauszug
42. Plenum, 19.03.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 20



weise noch mehr Rücklagen, aber sei‘s drum. Die wirtschafts- und finanzpolitischen 

Maßnahmen der Bundes- und der Staatsregierung waren, so glaube ich, bisher schon 

ein wichtiger Schritt zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen. Die Flexibilisierung 

der Kurzarbeiterregelung, die steuerlichen Liquiditätshilfen, die heute bereits zitiert 

wurden, sind dabei ganz besonders hervorzuheben.

Ich glaube, trotzdem gibt es noch einige Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Gera-

de bei der Diskussion zur Kurzarbeiterregelung bin ich immer wieder darauf gestoßen, 

dass das nur einen Teil betrifft, nämlich nur die Angestellten. Wir haben aber eine 

ganze Menge Menschen, die nicht arbeitslosenversichert sind und damit nicht unter 

die Kurzarbeiterregelung fallen oder die Rentner sind, die sich etwas dazuverdienen, 

oder geringfügig Beschäftigte. Ich glaube, da müssen wir noch Lösungen finden, um 

auch diese Leute zu unterstützen. Gerade sie tragen viele ehrenamtliche Aufgaben 

mit. Ich könnte mir auch vorstellen, eine Art Stabilisierungsfonds einzurichten, insbe-

sondere für kleine und mittlere Betriebe, bei denen die Fixkosten das Hauptproblem 

sind. Es ist ja schön, wenn man bis zu 30.000 Euro bekommt, aber wenn ein mittel-

ständischer Handwerksbetrieb vielleicht schon 100.000 Euro Lohnkosten im Monat 

hat, dann hilft ihm dieser Betrag überhaupt nicht. Ich glaube, da muss man schon an-

dere Maßnahmen finden.

Mit Geld lässt sich auch nicht alles auffangen. Ich nenne ein Beispiel. Ich habe von 

einem Handwerksbetrieb gehört, da sitzt der Architekt zu Hause im Homeoffice und 

sagt: Die und die Aufträge müssen gemacht werden. Der Handwerker hat aber das 

Problem, dass ihm das Personal weggebrochen ist. Wenn dann Diskussionen über 

Vertragsstrafen anfangen, dann ist das ein Unding. So etwas darf nicht passieren. 

Auch da müssen wir Regelungen finden. Genauso gibt es auch andere Probleme, die 

wir mit Geld nicht lösen können, wie den Rückstand bei der Digitalisierung oder auch 

den zeitlichen Rückstand bei der Digitalisierung von Verwaltung und Schule. Den kön-

nen wir jetzt nicht aufholen. Ich habe aber von einigen Lehrern gehört, die die letzten 
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Tage damit verbracht haben, ihren Unterricht digital aufzubereiten, damit er weiterge-

hen kann. Da wird zuweilen eine ganz enorme Leistung erbracht.

Zurück zu den finanziellen Maßnahmen. Selbstverständlich müssen die Krisenmaß-

nahmen auch finanziert werden. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnli-

che Maßnahmen, diesen Satz haben wir heute schon oft gehört. Eine solche Maßnah-

me ist sicherlich dieser 10-Milliarden-Euro-Kredit. Wir halten diese Maßnahme für 

absolut angemessen. Ich möchte aber eines betonen: Es wurde heute mehrfach 

davon gesprochen, wir würden vorübergehend die Schuldenbremse aufheben. Nein, 

wir heben sie nicht auf. Sie ist eine Regel und in Artikel 82 der Bayerischen Verfas-

sung vorgesehen. Die brauchen wir um keinen Millimeter zu verändern. Wir nutzen nur 

jetzt diese Ausnahmeregel, die für eine solche Situation gedacht ist. Ansonsten ist die 

Schuldenbremse nach wie vor in Kraft. Ich bitte deshalb, auch in der öffentlichen Dar-

stellung davon abzusehen, von einer vorübergehenden Aufhebung zu reden. Gleich-

zeitig ist geplant, einen Tilgungsplan ab 2024 einzurichten. Auch das ist schon andis-

kutiert worden. Ob der wirklich so lange laufen muss, ist offen. Es ist aber ganz 

wichtig, dass wir einen solchen Tilgungsplan haben und ihn hoffentlich auch konse-

quent durchziehen. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Zeichen für die künftigen Gene-

rationen.

Zum Nachtragshaushalt als solchem hätten wir einige kritische Anmerkungen gehabt. 

Wir hätten ihm letzten Endes nicht zugestimmt, obwohl er mit der Hightech Agenda ei-

nige sehr gute Ansätze gehabt hat. Wir hätten ihm nicht zugestimmt, weil darin fak-

tisch die Schuldentilgung beendet wird. Außerdem wird die Zuführung zum Pensions-

fonds, die damals mit der Schuldentilgung gekoppelt wurde, nicht wieder 

aufgenommen. Jetzt ist alles ganz anders. Die Haushaltsberatungen in der Zukunft 

werden, wie gesagt, ganz anders verlaufen. Wir werden nicht mehr über eine großzü-

gige Verteilung von Geldern reden.

Bei all den Eingriffen in die Wirtschaft in den nächsten Wochen möchte ich betonen, 

dass wir als Opposition weiter genau hinschauen werden. Die Eingriffe des Staates 
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sind nur dort vorzunehmen, wo ein Marktversagen aufgrund der Maßnahmen festzu-

stellen ist. Das ist zwar an vielen Stellen so, es ist aber nicht überall so. Ich glaube, 

das aufzuzeigen ist eine ganz besondere Aufgabe der Opposition.

Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, einen Appell an die Unternehmen zu richten. 

Wir fordern alle Unternehmen auf, sich mit der Gesellschaft solidarisch zu zeigen. 

Mögliche monopol- oder oligopolähnliche Stellungen dürfen nicht missbraucht werden, 

um Preise hochzutreiben. Ich höre, dass für Infektionsmittel teilweise das Zehnfache 

dessen verlangt wird, was marktüblich ist. Das ist einfach untragbar.

Zum Abschluss möchte ich sagen: Wenn wir uns weiter an die wirtschaftliche und fi-

nanzpolitische Vernunft halten, werden wir nach dieser Krise, so glaube ich – eigent-

lich bin ich mir sicher –, sehr bald auf den Wachstumspfad zurückkehren. Lassen Sie 

uns deshalb unsere Kräfte bündeln und zeigen, was der Freistaat und seine Bürger zu 

leisten im Stande sind. Wir als FDP leisten heute einen Beitrag, indem wir sowohl dem 

Finanzausgleichsänderungsgesetz als auch dem Nachtragshaushaltsgesetz insge-

samt zustimmen. – Bleiben Sie gesund!

(Beifall bei der FDP)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Vielen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Kaltenhauser. 

– Seitens der Fraktionen ist der letzte Redner der Vorsitzende des Haushaltsaus-

schusses, Herr Josef Zellmeier. Im Anschluss hat der Finanzminister um das Wort ge-

beten. Aber jetzt, Herr Abgeordneter Zellmeier, bitte schön.

Josef Zellmeier (CSU): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Natürlich 

hätte auch ich mit der Feststellung begonnen: Außergewöhnliche Zeiten erfordern au-

ßergewöhnliche Maßnahmen. – Das ist aber schon mehrfach gesagt worden. Der 

Nachtragshaushalt 2019/2020 ist tatsächlich ein echter Nachtragshaushalt, nicht nur 

eine Nachsteuerung zum Doppelhaushalt, sondern er reagiert auf aktuelle Ereignisse, 

und dies in außergewöhnlicher Höhe. Zuerst war er als Investitionshaushalt für die 

Hightech Agenda gedacht, neben der Nachsteuerung, aber jetzt ist er ein Krisenhaus-
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halt wegen des Coronavirus. Er umfasst 10 Milliarden Euro mehr als ursprünglich ge-

plant. Das ist eine Ausweitung, wie wir sie wahrscheinlich in der Geschichte des Baye-

rischen Landtags noch nicht hatten.

Lassen Sie mich aber mit dem Dank an alle beginnen, die sich gegen das Coronavirus 

stemmen. Das sind natürlich an erster Stelle unser Ministerpräsident und die Staatsre-

gierung. Ich danke aber auch allen, die draußen im Land tätig sind, den Ärzten, den 

Pflegekräften, dem öffentlichen Dienst – der wieder einmal seine Leistungsfähigkeit in 

Bayern beweist –, den vielen Freiwilligen, den Ehrenamtlichen wie auch den Mitarbei-

tern im Lebensmitteleinzelhandel und in der Pflege und vielen anderen darüber hin-

aus.Ich danke aber auch allen, die Nachbarschaftshilfe leisten, etwa beim Einkauf, 

oder moralische Unterstützung leisten. Die Gesellschaft steht zusammen, um die Aus-

breitung des Virus zu verlangsamen. Das ist ein Zeichen, dass es bei uns im Land 

passt. Dass die Welt noch in Ordnung ist, zeigt sich gerade in krisenhaften Situatio-

nen. Man kann nur appellieren, dass die wenigen, die sich nicht daran halten, zur Ver-

nunft kommen.

Der Nachtragshaushalt war ein hartes Stück politische Arbeit mit drei arbeitsintensiven 

Sitzungswochen im Haushaltsausschuss. In den Beratungen wurden nicht nur das 

Nachtragshaushaltsgesetz und der Finanzausgleich, sondern auch 15 verschiedene 

Einzelpläne behandelt. In kürzester Zeit konnten wir am Dienstag in konzentrierter Sit-

zung einstimmig die Nachschublisten beschließen, die die Milliardenhilfen ermögli-

chen: 10 Milliarden Euro für medizinische Ausstattung, Krankenhäuser und für die 

Stützung unserer Wirtschaft, damit sie die Krise übersteht. Dabei liegt der Schwer-

punkt auf kleinen und mittleren Unternehmen, auf dem Mittelstand. Das ist mir beson-

ders wichtig.

Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss dafür danken, dass sie sich 

dem nicht verwehrt haben, und dafür, dass wir den Beschluss einstimmig fassen konn-

ten. Ich danke vor allem unserem Finanzminister Albert Füracker, dir, lieber Albert, dei-

nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und aber auch allen deinen Kollegen im Kabi-
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nett und den Amtschefs, die die Einzeletats vertreten haben, für die hervorragende 

Arbeit, die geleistet worden ist, und vor allem für die Offenheit bei diesen 10 Milliarden 

Euro und für die wichtige Bereitschaft, alle Entwicklungen zeitnah dem Ausschuss mit-

zuteilen und auch bei Veränderungen Rede und Antwort zu stehen, damit dieser Ver-

trauensvorschuss, den die Staatsregierung von allen Fraktionen bekommen hat, ge-

rechtfertigt wird. Ich bin davon überzeugt, dass du das so machst, wie du es gesagt 

hast.

Ich danke auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landtagsamtes, vor allem 

des Ausschussbüros, das hervorragende Arbeit geleistet hat, den Fraktionsmitarbei-

tern und den Ministerien, die die Vorlagen für die Sitzungen mit vorbereitet haben, 

dem Stenografischen Dienst, der in sozusagen isolierten Büros auch im Ausschuss 

gearbeitet hat. Natürlich gilt mein Dank auch den Steuerzahlern, die das Fundament 

dafür gelegt haben, dass wir in Bayern im Landtag beim Haushalt überhaupt so her-

vorragende Arbeit leisten können.

Nun zur Corona-Krise: Wir haben brisante Tage hinter uns, aber noch mehr vor uns. 

Dazu brauchen wir eine starke Regierung und ein handlungsfähiges Parlament. Sie 

haben es alle vorher schon gesagt: Das haben wir. Das stellt sich unter Beweis. Wir 

haben unmittelbar nach dem Kabinettsbeschluss, sozusagen warm aus der Drucker-

presse, die Nachschublisten beschlossen. Wir haben dabei Einigkeit gezeigt und ein 

Sondervermögen von über 10 Milliarden Euro geschaffen. Alle Parteien haben dem 

zugestimmt. Das zeigt, dass die Demokratie handlungsfähig ist, konsequent, verant-

wortungsvoll und zupackend. Einsatz und Engagement aller Beteiligten können nicht 

genug gewürdigt werden.

Neue Schulden in Höhe von 10 Milliarden Euro sind kein Pappenstiel. Liebe Kollegin-

nen und Kollegen, ich bin jetzt 17 Jahre lang im Landtag. Lieber Thomas Kreuzer, wir 

haben in dieser Zeit alles getan, um die Schulden abzubauen. Wir hatten 14 schulden-

freie Haushaltsjahre und haben circa 5 Milliarden Euro getilgt. Nun haben wir inner-

Protokollauszug
42. Plenum, 19.03.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 25



halb einer Stunde 10 Milliarden Euro aufgenommen. Das ist natürlich nichts Alltägli-

ches. Aber es ist durch die Notsituation gerechtfertigt.

Nun haben manche auch im Ausschuss gefragt: Wir haben doch auch stattliche Rück-

lagen, die wir uns durch eine konsequente Politik erarbeitet haben; warum nehmt ihr 

die nicht her? – Da war die Antwort ganz klar und richtig: Wir brauchen jetzt die 10 Mil-

liarden Euro für die Notmaßnahmen, werden aber auch die Rücklagen brauchen, um 

das zu bewältigen, was kommt. Denn wir werden mit Sicherheit Steuerausfälle haben. 

Das wird nicht ausbleiben. Auch weitere Maßnahmen können notwendig werden, die 

wir aus der Rücklage finanzieren müssen. Darum war es der richtige Weg, die Rückla-

ge nicht aufzubrauchen, sondern jetzt ein Sondervermögen anzulegen und dann die 

Rücklagen einzusetzen, wenn sich die Konsequenzen aus der Krise in den nächsten 

Jahren offenbaren werden.

Natürlich möchte ich auch zum Thema Schuldenbremse etwas sagen. Mein Vorredner, 

Herr Dr. Kaltenhauser, hat es bereits richtig gesagt: Genau dafür sind die Regelungen 

des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung da. Wir haben eine außerge-

wöhnliche Notsituation, manche sagen auch eine Naturkatastrophe, weil das Virus 

eine natürliche Erscheinung ist. Der Staat hat hier natürlich nicht die Möglichkeit, dies 

mit eigenen Maßnahmen zu verbieten. Die Kontrolle des Staates erstreckt sich nicht 

auf diese außergewöhnliche Situation. Damit ist genau das gegeben, was Grundge-

setz und Bayerische Verfassung als Ausnahme definieren. Wir haben damit den klas-

sischen Fall und nach der Einführung der Schuldenbremse erstmalig die Notsituation 

und damit die Ausnahme von der Regel. Wir werden darauf achten, dass, sobald die 

Notsituation vorbei ist, die Regel, nämlich die Schuldenbremse, wieder eingehalten 

wird.

Die schweren Einbrüche, die wir im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben bis 

hin zum Freizeit- und Kulturbereich und den Kirchen verzeichnen, zeigen, dass genau 

das geschehen ist, was uns die Verfassung als Sondersituation vorgibt und ermög-

licht. Deshalb brauchen wir keine Bedenken haben, wenn es darum geht, diese Recht-

Protokollauszug
42. Plenum, 19.03.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 26



fertigung auch in Anspruch zu nehmen; denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Ge-

sundheitssektor zu stärken, Wirtschaft und Arbeitsplätze zu erhalten und damit den 

volkswirtschaftlichen Schaden so gut, wie es geht, zu begrenzen. Vor allem die Liqui-

ditätshilfe halte ich für sehr wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen alle, 

was mehrfach gesagt worden ist: Es gibt genügend Betriebe, die laufende Verträge 

einzuhalten haben, aber deren Umsätze ausfallen. Ich hatte erst vor Kurzem Kontakt 

mit dem Schaustellerverband, mit Gärtnereien und vielen anderen, die ihre Sorgen 

und Bedenken angemeldet haben. Wenn wir gemeinsam daran arbeiten, diese volks-

wirtschaftlichen Schäden zu begrenzen, dann haben wir sicherlich das Vertrauen der 

Bürger dafür.

Im Nachtragshaushalt gibt es neben Corona einige Schwerpunkte, die ich nur ganz 

kurz anschneiden möchte: Da ist die Hightech Agenda. Das sind Investitionen in Höhe 

von 8,8 Milliarden Euro, die das Aufstehen nach Corona erleichtern werden. Das ist 

das größte Investitionsprogramm bei künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und For-

schung, wo wir den Anschluss an die USA und an China erreichen wollen und werden 

mit 10.000 neuen Studienplätzen, 1.000 neuen Professoren und vielem darüber hin-

aus. Aber auch das Mittelstandsprogramm mit 114 Millionen Euro ist zu erwähnen, das 

gerade für die Krisenbewältigung mit Wirkung zeigen wird.

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Kollege, ich muss Sie bitten, zum Ende 

zu kommen.

Josef Zellmeier (CSU): Ich komme zum Ende. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

noch mal herzlichen Dank für dieses fraktionsübergreifende Geschehen, das wir in 

den letzten Tagen erlebt haben. Ich danke auch dafür, dass unsere Anträge, die wir 

als Regierungsfraktionen in den Bereichen Landwirtschaft, Soziales, Wissenschaft 

und Forschung und vielem darüber hinaus gestellt haben, Zustimmung gefunden 

haben.
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Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Es wird jetzt nicht mehr Zeit sein, alle Einzel-

pläne durchzugehen.

Josef Zellmeier (CSU): Ich bitte Sie um Zustimmung für den Nachtragshaushalt mit 

den Schwerpunkten, die ich genannt habe.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Kollege Zellmeier. – Für 

die Staatsregierung spricht nun der Staatsminister Albert Füracker. Herr Staatsminis-

ter, Sie haben das Wort.

Staatsminister Albert Füracker (Finanzen und Heimat): Herr Präsident, Kolleginnen 

und Kollegen! Ich möchte es kurz machen. Ich wollte heute eigentlich über den Nach-

tragshaushalt sprechen und die ganzen Dinge, die so wichtig sind und uns von ande-

ren unterscheiden, über das Triple A des Freistaats Bayern, die sensationelle Investi-

tionsquote, die wir im Nachtragshaushalt vorgesehen haben, über HTA und über all 

die Dinge, die schon erwähnt worden sind. Aber auch schon erwähnt worden ist: Es ist 

alles anders gekommen, als wir dachten.

Somit ist heute nicht die Stunde des Finanzministers – dessen bin ich mir bewusst –, 

sondern die Stunde des Krisenmanagements und der Bewältigung dieser Herausfor-

derung, die wir heute schon mehrfach beschrieben haben. Da geht es darum, dass wir 

die Dinge entsprechend unterstützen und managen, auch bei uns im Ministerium. Die 

Kommunikation steht nicht im Vordergrund. Wenn man aber am Schreibtisch sitzt und 

sich den ganzen Tag mit diesen Dingen beschäftigt, dann sieht man wieder die Briefe 

von vor drei Wochen oder vor 14 Tagen. Jetzt überlegt man sich, ob man wirklich so 

lange über die Kassenbonpflicht und über die Frage, was damals auf dem Zettel hätte 

stehen müssen, hätte nachdenken sollen oder ob man sich doch besser mit Sachen 

beschäftigt, die hohe Substanz haben, wie wir es jetzt gezwungenermaßen tun.
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Wie es auch immer sein mag: Ich bedanke mich bei allen, die uns dabei unterstützen. 

Natürlich haben wir im Finanzministerium im Krisenstab und in der Öffentlichkeit nicht 

die große Rolle, die wir auch gar nicht wollen, sondern für uns ist ganz entscheidend, 

dass alles funktioniert. Ich bedanke mich auch bei meinen Leuten im Hause; denn da 

gab es viel Tag- und Nachtarbeit, um in der Kürze der Zeit den Nachtragshaushalt mit 

diesen Nachschublisten zu ergänzen. Wir haben jedenfalls im Haushaltsausschuss 

die Zustimmung erhalten, wofür ich ausdrücklich danke.

Wenn wir heute Zustimmung erhalten, dann ist es nicht nur in der Weise historisch, 

dass ich der Finanzminister bin, der auf ein paar kurze Tage 10 Milliarden Euro Schul-

den macht, sondern auch der, der möglicherweise die einstimmige Zustimmung des 

Parlaments für einen Nachtragshaushalt erreicht. Ich will das überhaupt nicht als be-

sonders erfreuliche Tatsache werten, sondern mich dafür bedanken, dass wir in der 

Not zusammenstehen, in der Krise helfen und ein Signal an die Menschen senden, 

dass wir uns jetzt nicht mit kleinkarierter parteipolitischer Diskussion aufhalten, son-

dern anpacken und etwas tun.

Das birgt natürlich Risiken. Wir packen an und handeln, ohne genau zu wissen, was in 

drei Wochen, in 14 Tagen, in einer Woche oder in einem Jahr sein wird. Wir müssen 

auf Sicht fahren. Wenn wir heute die parlamentarische Zustimmung für die 10 Milliar-

den Euro geben, so kann niemand auf der Welt, nicht einmal der bayerische Finanzmi-

nister, sagen, ob das reicht, ob das schon in 14 Tagen als lächerlicher Betrag abgetan 

werden wird oder ob uns davon am Schluss eine halbe Milliarde Euro übrig bleibt, um 

Steuerausfälle, die wir haben, auszugleichen. Ich bin mir nicht sicher.

Ich hoffe jedenfalls, dass zumindest die medizinische Krise schneller ein Ende nimmt, 

als wir jetzt alle befürchten. Die wirtschaftliche Krise, meine Damen und Herren, die 

Frage der Einnahmesituation des Staates und der Unternehmen, die Frage von Insol-

venzen, Fortführungen, Arbeitslosigkeit – dafür braucht man auch kein großer Prophet 

zu sein – wird nicht an dem Tag vorbei sein, an dem wir uns medizinisch in dem Land 

wieder als einigermaßen offen erklären können. Diese Krise in wirtschaftlicher Hinsicht 
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wird uns Jahre beschäftigen, bis die Strukturen wieder funktionieren, die Unternehmen 

wieder aufgebaut sind, die Produktion wieder läuft, die internationalen Warenströme 

wieder dafür sorgen, dass auch internationaler Handel stattfindet, an dem wieder Geld 

verdient werden kann. Wenn es uns gelingt, was wir ja versuchen, dass wir Unterneh-

men stabil halten und auch Banken stabil halten, dann kann es schneller gehen. Des-

wegen ist auch alles, was wir hier heute tun, ein Versuch, schnell die Wirtschaft auf 

Vordermann zu bringen und möglichst wenig Arbeitsplätze zu verlieren.

Dass die Herausforderungen groß sind, sieht man daran, was die EZB getan hat, 

nämlich mit 750 Milliarden – das ist kein Pappenstiel – wieder in die Anleihekäufe zu 

gehen. Alle Bundesländer überlegen auch, ob sie die Schuldenbremse aussetzen. Der 

Bund hat gerade angekündigt, ein großes Zuschussprogramm aufzumachen. All das 

soll dazu beitragen, dass wir es möglichst schaffen, die Krise von den Menschen fern-

zuhalten.

Meine Damen und Herren, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist – hoffentlich bald –, ist es 

sicherlich des Schweißes der Edlen wert, einmal darüber nachzudenken, wie wir unser 

Land auf die Dauer aufstellen wollen. Vor zehn Jahren haben wir mit hoher Staatsver-

schuldung die Krise von den Menschen ferngehalten. Jetzt versuchen wir das wieder. 

Es ist eine wichtige Sache, das zu tun. Aber es ist auch etwas, das uns aus wirt-

schaftspolitischer und finanzpolitischer Sicht fordert zu überlegen, was in guten Zeiten 

passiert. Nachdem wir jetzt zehn prosperierende Jahre hinter uns haben, müssen wir 

uns vielleicht auf Jahre vorbereiten, die nicht ganz so gut laufen. Aber dafür ist heute 

nicht der Tag. Ich will Ihnen nur noch sagen, dass solche Gedanken durch meinen 

Kopf schwirren.

Es ist eine besondere Situation. Es ist heute nicht der Tag der Verfassungstheoretiker 

und derjenigen, die darüber urteilen, ob das, was wir heute machen, genau dem ent-

spricht, was man sich vielleicht in Vorlesungen gewünscht hätte, auch wirtschaftspoli-

tisch und steuerpolitisch in jeglicher Hinsicht. Deswegen handeln wir. Ich habe schon 

bemerkt, dass unser Handeln wirkt.
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Ich habe mich einmal informieren lassen, wie sich die Steuereinnahmen in unseren Fi-

nanzbehörden entwickeln, nachdem ich schon am Wochenende im Vorgriff auf die 

Bundesregelung verfügt habe, ab Montag die Steuerstundungen zinsfrei zu stellen, 

Vorauszahlungen erleichtert nach unten zu setzen und Aufschub zu gewähren bei fast 

allen Steuerarten.

Ich kann Ihnen sagen, dass diese Maßnahmen sehr wirken. Ich denke nur an die 

Steuereinnahmen dieser Woche. Gestern hat mich jemand angerufen und gesagt, er 

würde gern eine Steuerstundung beantragen. Er wolle wissen, was er dafür tun muss. 

Ich habe ihn dann gefragt: Hast du überhaupt ein Problem mit Corona in deinem Un-

ternehmen? Er sagte: Wir haben kein Problem. Ich erwiderte: Dann beantrage bitte 

auch keine Steuerstundung. – Unsere Maßnahmen sind gedacht für Unternehmen, die 

in Schwierigkeit kommen aufgrund der Corona-Situation. Ich appelliere an alle Men-

schen, die sich jetzt nicht unmittelbar betroffen fühlen, auch in ihrem persönlichen Tun, 

sich in ihren Unternehmen nicht zur Corona-Betroffenheit zu erklären, solange es nicht 

sein muss.

Ich will damit nur sagen: Der Staat wird auch handlungsfähig in Krisenzeiten bleiben. 

Dafür sorgen wir. Trotz allen Krisenmanagements kommt es jetzt darauf an, mit kühl-

em Kopf dafür zu sorgen, dass der Staat funktioniert. Die Krankenhäuser müssen 

funktionieren, und alle müssen funktionieren, um die öffentliche Infrastruktur aufrecht-

zuerhalten, und natürlich muss auch die Finanzarchitektur im Lande stabil bleiben. 

Dafür wollen wir sorgen.

Wir wollen Insolvenzen vermeiden, wir wollen Arbeitsplatzverluste vermeiden. Wir 

haben deshalb entschieden, Ihnen vorzuschlagen, dass wir uns am Kapitalmarkt in 

dieser Weise bedienen, um uns diesen Herausforderungen entgegenstemmen zu kön-

nen.

Sie haben es gehört; ich brauche das nicht weiter auszuführen. Es gibt dazu keine be-

sonders schlauen Alternativen, deshalb tun wir das, was getan werden muss. Ich sage 
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es Ihnen noch einmal: Ich verspreche Ihnen, wir versuchen alles zu tun, was getan 

werden muss, ohne Ihnen versprechen zu können, dass das schon das Letzte ist, was 

getan werden müsste.

Mein ganz herzlicher Dank geht an die Mitglieder des Haushaltsausschusses, Josef 

Zellmeier als Vorsitzendem und Frau Köhler als Stellvertreterin, und allen, die mitge-

wirkt haben, dass wir in dieser kurzen Zeit diesen Haushalt in dieser Weise hinbekom-

men haben. Ich danke allen hier im Hohen Hause, die sich heute dazu bekannt haben, 

dass wir uns gemeinsam dieser Krise entgegenstemmen wollen.

Wir erleben eine Zeitenwende. Der Kollege Pohl hat es angesprochen: In den letzten 

Jahrzehnten konnten wir immer davon ausgehen, dass wir die Diskussion darüber füh-

ren, wie wir die Zuwächse verteilen wollen. Das war immer Bestandteil der Diskussio-

nen der letzten Jahre. Wir hatten alle Jahre einen Zuwachs zu verteilen und haben oft 

gemerkt, wie kompliziert es ist, die Zuwächse so zu verteilen, dass alle zufrieden sind. 

Jedenfalls haben wir es nie geschafft, so wie heute einen einstimmigen Haushalt hin-

zubekommen, weil die Verteilung von Zuwächsen doch häufig höchst umstritten ist. 

Die nächsten Monate und Jahre wird es nicht mehr darum gehen, Zuwächse zu vertei-

len, sondern das Land stabil zu führen, klug zu handeln, die Finanzen so einzusetzen, 

dass möglichst vielen Menschen die wirtschaftliche Grundlage auch weiterhin gege-

ben ist. Darauf kommt es jetzt an. Wir müssen in dieser Stunde zusammenstehen.

Ich finde, das ist ein wunderbares Signal, das wir heute senden, und deshalb gilt mein 

ganz herzlicher Dank Ihnen für Ihre Mitwirkung und Unterstützung. Ich bitte darum, 

alles, was in den nächsten Wochen geschieht, wo wir weiter zusammenstehen müs-

sen, in gleicher Weise mitzutragen. Alles Gute, bleiben Sie gesund!

(Allgemeiner Beifall)

Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. – Wei-

tere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen.
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Bevor wir zu den Abstimmungen kommen, möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick 

über den Ablauf der Abstimmungen geben: Zuerst erfolgt die Abstimmung über das Fi-

nanzausgleichsänderungsgesetz 2020 mit der Schlussabstimmung hierzu.

Danach folgt die Abstimmung zum Nachtragshaushaltsplan mit den dazu einschlägi-

gen Änderungsanträgen.

Über den Einzelplan 01 und den Einzelplan 13 wird auf Wunsch der SPD-Fraktion ge-

sondert abgestimmt. Über die übrigen Einzelpläne wird in drei weiteren Abstimmungen 

gesondert abgestimmt.

Daran anschließend folgt die Abstimmung über die Änderungsanträge zum Nachtrags-

haushaltsgesetz 2019/2020. Hier wird im Einvernehmen der Fraktionen das Votum 

des endberatenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Inte-

gration der Abstimmung zugrunde gelegt.

Anschließend erfolgt dann die Schlussabstimmung zum Nachtragshaushaltsgesetz 

selbst.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Dazu werden die Tagesordnungspunkte wieder ge-

trennt.

Ich lasse zunächst abstimmen über den Entwurf des Finanzausgleichsänderungsge-

setzes 2020, Tagesordnungspunkt 6. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf 

Drucksache 18/4985 und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden 

Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen auf der Drucksache 18/6927 zu-

grunde.

Der federführende Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen empfiehlt Zustim-

mung mit der Maßgabe, dass ein neuer § 2 mit einer weiteren Änderung des Baye-

rischen Finanzausgleichsgesetzes eingefügt wird. Der endberatende Ausschuss für 

Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration stimmt dem ebenfalls zu. Im Ein-

zelnen verweise ich hierzu auf die Drucksache 18/6927. Wer dem Gesetzentwurf mit 
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diesen Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 

Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, der CSU, der 

FDP und der AfD. Gegenstimmen? – SPD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Der Abge-

ordnete Plenk (fraktionlos). Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. Wer dem Gesetzent-

wurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das 

sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, der CSU, 

der FDP und der AfD. Ich bitte, Gegenstimmen auf die gleiche Weise anzuzeigen. – 

Das ist die SPD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Der Abgeordnete Plenk (fraktionlos).

Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Baye-

rischen Finanzausgleichsgesetzes und der Bayerischen Durchführungsverordnung Fi-

nanzausgleichsgesetz (Finanzausgleichsänderungsgesetz 2020)".

Nun kommen wir zur Abstimmung über das Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020 – ist 

der Tagesordnungspunkt 7 –, und zwar zunächst über den dem Gesetz als Anlage 

beigefügten Nachtragshaushaltsplan 2019/2020. Der Abstimmung liegen der Entwurf 

des Nachtragshaushaltsplans 2019/2020, die dazu einschlägigen Änderungsanträge 

sowie die Beschlussempfehlungen des federführenden Ausschusses für Staatshaus-

halt und Finanzfragen zu den jeweiligen Einzelplänen auf den Drucksachen 18/6912 

bis 18/6926 zugrunde.

Über den Einzelplan 01 – das ist der Einzelplan des Landtags – und den Einzelplan 13 

– Allgemeine Finanzverwaltung – wird auf Wunsch der SPD-Fraktion gesondert abge-

stimmt. Ich lasse daher so abstimmen.

Wer dem Einzelplan 01 mit den vom federführenden Ausschuss für Staatshaushalt 

und Finanzfragen vorgeschlagenen Änderungen seine Zustimmung geben will, den 

bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind sämtliche Fraktionen. Gegenstim-
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men? – Keine. Stimmenthaltungen? – Der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Dann ist 

der Einzelplan 01 mit den vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen vorge-

schlagenen Änderungen angenommen.

Wer dem Einzelplan 13 mit den vom federführenden Ausschuss für Staatshaushalt 

und Finanzfragen vorgeschlagenen Änderungen seine Zustimmung geben will, den 

bitte ich ebenfalls, sich vom Platz zu erheben. – Ich sehe, das sind wiederum alle 

Fraktionen. – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Das ist wiederum der Abge-

ordnete Plenk (fraktionslos). Damit ist der Einzelplan 13 mit den vom Ausschuss für 

Staatshaushalt und Finanzfragen vorgeschlagenen Änderungen angenommen.

Gemäß § 126 Absatz 6 der Geschäftsordnung gelten zugleich die vom Ausschuss für 

Staatshaushalt und Finanzfragen zur Ablehnung vorgeschlagenen Änderungsanträge 

zum Einzelplan 13 als erledigt.

(Siehe Teil I der Anlage 2)

Ich lasse nun über die Einzelpläne 03, 04, 08, 12, 14 und 15 abstimmen. Wer den Ein-

zelplänen 03, 04, 08, 12, 14 und 15 mit den vom federführenden Ausschuss für 

Staatshaushalt und Finanzfragen vorgeschlagenen Änderungen seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich ebenfalls, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die Fraktio-

nen FREIE WÄHLER, CSU, FDP und AfD. Gegenstimmen bitte ich auf die gleiche Art 

und Weise anzuzeigen. – Das sind die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

SPD. Stimmenthaltungen? – Wiederum der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Damit 

sind auch diese Einzelpläne mit den vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-

gen vorgeschlagenen Änderungen angenommen.

Gemäß § 126 Absatz 6 der Geschäftsordnung gelten die vom Ausschuss für Staats-

haushalt und Finanzfragen zur Ablehnung vorgeschlagenen Änderungsanträge der 

vorgenannten Einzelpläne als erledigt.

(Siehe Teil I der Anlage 2)
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Jetzt lasse ich über die Einzelpläne 07 und 10 abstimmen. Wer den Einzelplänen 07 

und 10 mit den vom federführenden Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 

vorgeschlagenen Änderungen seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom 

Platz zu erheben. – Das sind die Fraktionen FREIE WÄHLER, CSU und AfD. Gegen-

stimmen bitte ich auf die gleiche Art und Weise anzuzeigen. – Das sind BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN und die SPD. Stimmenthaltungen? – Das sind die FDP-Fraktion und 

der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Damit sind auch diese Einzelpläne mit den vom 

Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen vorgeschlagenen Änderungen ange-

nommen.

Gemäß § 126 Absatz 6 der Geschäftsordnung gelten auch hier die vom Ausschuss für 

Staatshaushalt und Finanzfragen zur Ablehnung vorgeschlagenen Änderungsanträge 

zu den vorgenannten Einzelplänen als erledigt.

(Siehe Teil I der Anlage 2)

Jetzt lasse ich noch über die Einzelpläne 02, 05, 06, 09 und 16 abstimmen. Wer den 

Einzelplänen 02, 05, 06, 09 und 16 mit den vom federführenden Ausschuss für Staats-

haushalt und Finanzfragen vorgeschlagenen Änderungen seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die Fraktionen FREIE WÄH-

LER, CSU und AfD. Gegenstimmen bitte ich auf die gleiche Art und Weise anzuzei-

gen. – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und die FDP-Fraktion. Stimmenthaltungen? 

– Der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Damit sind auch diese Einzelpläne mit den 

vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen vorgeschlagenen Änderungen 

angenommen.

Gemäß § 126 Absatz 6 der Geschäftsordnung gelten auch hier die vom Ausschuss für 

Staatshaushalt und Finanzfragen zur Ablehnung vorgeschlagenen Änderungsanträge 

zu den vorgenannten Einzelplänen als erledigt.

(Siehe Teil I der Anlage 2)
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Zu den jeweiligen Einzelplänen ist auch ein Ermächtigungsbeschluss für das Staats-

ministerium der Finanzen und für Heimat zu fassen, in dem dieses dazu ermächtigt 

wird, die aufgrund der parlamentarischen Beratungen erforderlichen Berichtigungen in 

den Erläuterungen, der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und den 

sonstigen Anlagen beim endgültigen Ausdruck des Nachtragshaushaltsplans vorzu-

nehmen. Sind Sie damit einverstanden, dass dieser Beschluss für alle Einzelpläne ins-

gesamt gefasst wird? – Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. Dann lasse ich so ab-

stimmen.

Der Beschluss lautet:

Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, die aufgrund 

der in den parlamentarischen Beratungen vorgenommenen Änderungen erforder-

lichen Berichtigungen insbesondere in den Erläuterungen, der Übersicht über die 

Verpflichtungsermächtigungen und den sonstigen Anlagen beim endgültigen Aus-

druck des Nachtragshaushaltsplans 2019/2020 vorzunehmen und beim Einzel-

plan 13 den Ansatz bei Kapitel 13 03 Titel 546 49 (Vermischte Verwaltungsausga-

ben und zum Ausgleich der Schlusssumme des Haushaltsplans) entsprechend 

anzupassen.

Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Ich sehe, das sind 

alle Fraktionen. – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Der Abgeordnete Plenk 

(fraktionslos). Dann ist das so beschlossen.

Mit der Annahme des Nachtragshaushaltsplans 2019/2020 in der Fassung des feder-

führenden Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen haben die in Teil II der 

Mitteilung enthaltenen Änderungsanträge ihre Erledigung gefunden.

(Siehe Teil II der Anlage 2)

Das Hohe Haus nimmt davon zustimmend Kenntnis.
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Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Entwurf des Nachtragshaushaltsge-

setzes 2019/2020 – das ist der Tagesordnungspunkt 7. Der Abstimmung liegen die 

Regierungsvorlage auf Drucksache 18/4986, die Änderungsanträge auf den Drucksa-

chen 18/6866 und 18/6675 bis 18/6685 sowie die Beschlussempfehlung des endbera-

tenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration auf 

Drucksache 18/6928 zugrunde.

Vorab ist über die vom federführenden Ausschuss zur Ablehnung empfohlenen Ände-

rungsanträge auf den Drucksachen 18/6675 bis 18/6685 abzustimmen. Die Fraktionen 

sind übereingekommen, dass über diese Änderungsanträge unter Zugrundelegung 

des Votums des endberatenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfra-

gen und Integration insgesamt abgestimmt werden soll. Beim Änderungsantrag auf 

Drucksache 18/6682 soll auf Wunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der 

Abstimmung das Votum "Enthaltung" zugrunde gelegt werden. Ich lasse daher so ab-

stimmen.

Wer hinsichtlich der Änderungsanträge auf den Drucksachen 18/6675 bis 18/6685 mit 

der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhaltens sei-

ner Fraktion im jeweils endberatenden Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-

fragen und Integration bzw. beim Antrag 18/6682 dem Votum "Enthaltung" bei der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einverstanden ist, den bitte ich um das Handzei-

chen. – Das sind offensichtlich alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Stimment-

haltungen? – Bei Stimmenthaltung des Abgeordneten Plenk (fraktionslos) übernimmt 

der Landtag diese Voten. Die Änderungsanträge sind abgelehnt.

Zum Gesetzentwurf empfiehlt der federführende Ausschuss für Staatshaushalt und Fi-

nanzfragen Zustimmung mit der Maßgabe verschiedener Änderungen, unter anderem 

auch eine Kreditermächtigung zur Finanzierung eines "Sonderfonds Corona-Pande-

mie". Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Inte-

gration stimmt diesen Änderungen mit weiteren Änderungen und Ergänzungen beim 

Inkrafttreten der Vorschriften zu. Ich verweise insoweit auf die Drucksache 18/6928.
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Wer dem Gesetzentwurf mit diesen Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Ich sehe, das sind wiederum alle Fraktionen. – Gegenstimmen? – 

Stimmenthaltungen? – Der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Dann ist das so be-

schlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, auch diese in 

einfacher Form durchzuführen. – Es erhebt sich kein Widerspruch.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endberatenden Ausschusses seine Zu-

stimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Ich sehe, das sind 

alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Der Abgeordnete Plenk 

(fraktionslos). Damit ist das Gesetz so angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Än-

derung des Haushaltsgesetzes 2019/2020 (Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020 – 

NHG 2019/2020)".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat der 

Änderungsantrag von Abgeordneten der CSU-Fraktion und der Fraktion FREIE WÄH-

LER auf Drucksache 18/6866 seine Erledigung gefunden. Das Hohe Haus nimmt 

davon Kenntnis.

Damit sind die Haushaltsberatungen abgeschlossen. – Herzlichen Dank!
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605-1-F, 605-10-F

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes und der  
Bayerischen Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz  

(Finanzausgleichsänderungsgesetz 2020)

vom 19. März 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes

Das Bayerische Finanzausgleichsgesetz (BayFAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 2013 
(GVBl. S. 210, BayRS 605-1-F), das zuletzt durch §  1 
des Gesetzes vom 24. Mai 2019 (GVBl. S. 302) geändert  
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 1b Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Die Gemeinden erhalten als Einkommensteuer
ersatz 26,08 Prozent der auf den Ausgleich für 

1.	 überproportionale Belastungen durch die  
Neuregelung des Familienleistungsausgleichs 
und 

2.	 Belastungen durch Steuerrechtsänderungen im 
Einkommensteuergesetz 

entfallenden Beträge des Landesanteils an der  
Umsatzsteuer.“

2.	 In Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 werden die Wörter „ein-
schließlich des Ausgleichs nach Art.  16 in der bis 
31. Dezember 2017 geltenden Fassung“ gestrichen.

3.	 Art. 7 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird das Wort „ , Verordnungs-
ermächtigung“ gestrichen.

b)	 Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz  2 wird der Schlusspunkt durch ein 
Komma ersetzt.

bb)	 Satz 3 wird aufgehoben.

4.	 Art. 13 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Satznummerierung gestri-
chen und die Angabe „54,5 Prozent“ durch 
die Angabe „70 Prozent“ ersetzt. 

bb)	 Die Sätze 2 bis 5 werden aufgehoben.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz  1 werden die Wörter „nach den 
Art. 13a bis 13h verteilt“ durch die Wörter „für 
die in Art.  13a bis 13h genannten Zwecke  
verwendet“ ersetzt.

bb)	 In Satz 2 wird die Angabe „145 000 000 €“ 
durch die Angabe „138 000 000 €“ ersetzt.

5.	 Art. 13b wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Satznummerierung gestri-
chen und nach dem Wort „Kreisstraßen“ das 
Wort „jährliche“ eingefügt.

bb)	 Satz 2 wird aufgehoben.

b)	 In Abs. 2 wird nach dem Wort „Gemeindestraßen“  
das Wort „jährliche“ eingefügt.

6.	 Art. 13c wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Diese Masse dient dem Ausgleich besonderer  
Belastungen und der Minderung von Härten 
im Zusammenhang mit dem Bau oder Ausbau 
und der Unterhaltung von Kreisstraßen und 
Gemeindestraßen sowie von Ortsdurchfahrten 
im Zuge von Bundesstraßen, Staatsstraßen und 
Kreisstraßen, soweit die Straßenbaulast für die 
Ortsdurchfahrten den Gemeinden obliegt.“
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b)	 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) 1Nicht mehr als 60 Prozent der Masse 
nach Abs. 1 Satz 1 dürfen für Maßnahmen, die 
dem öffentlichen Personennahverkehr dienen 
und zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
einer Gemeinde dringend erforderlich sind, ver-
wendet werden. 2Maßnahmen nach Satz 1 sind 
insbesondere der Bau oder Ausbau 

1.	 der auf besonderen Bahnkörpern geführten 
Verkehrswege von Eisenbahnen, Straßen-
bahnen, Hochbahnen, Untergrundbahnen 
und Bahnen besonderer Bauart und

2.	 von Betriebshöfen, zentralen Werkstätten, 
zentralen Omnibusbahnhöfen, verkehrs-
wichtigen Umsteigeanlagen.

3Soweit die Voraussetzungen des Satz 1 erfüllt 
sind, können auch nichtkommunale Träger Zu-
wendungen zu Maßnahmen nach Satz  2 und 
zu Kreuzungsmaßnahmen nichtbundeseigener 
Eisenbahnen nach dem Eisenbahnkreuzungs-
gesetz erhalten.“

7.	 In Art.  13e Satz 2 wird die Angabe „13 000 000 €“ 
durch die Angabe „20 000 000 €“ ersetzt.

8.	 Art. 13g wird wie folgt gefasst:

„Art. 13g

Förderungen nach dem  
Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

1Vom Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteuer
ersatzverbund können jährlich 236  135  000  € für 
Maßnahmen, die nach dem Bayerischen Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert werden, 
verwendet werden. 2Die Aufteilung der Mittel auf 
Straßenbauvorhaben der Gemeinden und Gemein-
deverbände sowie auf Vorhaben des öffentlichen 
Personennahverkehrs richtet sich nach der Veran-
schlagung im Staatshaushalt.“

9.	 Art. 15 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „als“ die 
Wörter „Trägern der Eingliederungshilfe und als“ 
eingefügt.

b)	 Abs. 2 Nr. 4 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz  3 wird das Wort „Sozialhilfewahr-
scheinlichkeit“ durch die Wörter „Einglieder

ungshilfe- oder Sozialhilfewahrscheinlichkeit“ 
ersetzt.

bb)	 In Satz 4 werden nach den Wörtern „die den 
Bezirken insgesamt“ die Wörter „als Trägern 
der Eingliederungshilfe und“ eingefügt.

10.	 Art. 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Der Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1Das Staatsministerium der Finanzen und 
für Heimat wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration durch Rechtsver-
ordnung näher zu regeln,“.

bb)	 In Nr. 6 werden die Wörter „sowie die Vertei-
lung der Fördermittel nach dem Bayerischen 
Krankenhausgesetz finanziell abgewickelt 
werden“ durch das Wort „wird“ ersetzt.

b)	 In Satz 2 werden die Wörter „ , die Rechtsver-
ordnung nach Satz  1 Nr.  6 im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Gesundheit und  
Pflege und die Rechtsverordnung nach Satz 1 
Nr. 8 im Einvernehmen mit dem Staatsministeri-
um für Familie, Arbeit und Soziales“ gestrichen.

§ 2

Weitere Änderung des  
Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes

Das Bayerische Finanzausgleichsgesetz (BayFAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 2013 
(GVBl. S. 210, BayRS 605-1-F), das zuletzt durch § 1 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In Art. 13g Satz 1 werden nach den Wörtern „geför-
dert werden,“ die Wörter „sowie für die Kostenanteile 
des Landes für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen 
nach § 13 Abs. 2 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes“ 
eingefügt.

2.	 Art. 14 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz  1 wird die Satznummerierung  
gestrichen.

bb)	 Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.
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b)	 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) 1Zur Finanzierung des Kostenanteils des 
Landes nach § 13 Abs. 1 Satz 2 des Eisenbahn-
kreuzungsgesetzes werden grundsätzlich die 
jeweils nach Art.  13a oder 13b Abs. 1 zur Ver-
fügung gestellten Mittel herangezogen. 2Zuwei-
sungen aus Mitteln des Art. 13c werden gewährt

1.	 in Härtefällen,

2.	 bei Kreuzungen mit Gemeindestraßen einer 
Gemeinde, die Leistungen nach Art.  13b 
Abs. 2 erhält.“

c)	 Folgender Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Der Kostenanteil des Landes nach § 13 
Abs.  2 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes wird 
aus Mitteln des Art. 13g finanziert.“

§ 3

Änderung der 
Bayerischen Durchführungsverordnung  

Finanzausgleichsgesetz

Die Bayerische Durchführungsverordnung Finanz
ausgleichsgesetz (FAGDV) vom 19.  Juli  2002 (GVBl. 
S.  418, BayRS 605-10-F), die zuletzt durch §  2 des  
Gesetzes vom 24.  Mai  2019 (GVBl. S.  302) geändert  
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden die Wörter „ein-
schließlich der in diesem Zeitraum zugeflossenen 
Ausgleichsleistungen nach Art.  16 FAG in der bis 
31. Dezember 2017 geltenden Fassung“ gestrichen.

2.	 § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 werden die Wörter „des Art. 13 Abs. 1“ 

durch die Wörter „der Art. 13a bis 13c Abs. 1 und 
Art. 13f“ ersetzt.

b)	 In Satz  2 Satzteil vor Nr.  1 wird die Angabe 
„Art. 13 bis 13c“ durch die Angabe „Art. 13a bis 
13c Abs. 1“ ersetzt.

c)	 In Satz 3 werden die Wörter „Art. 13 bis 13c und 
13f“ durch die Wörter „Art. 13a bis 13c Abs. 1 und 
Art. 13f“ ersetzt.

3.	 § 15 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen.

b)	 Satz 2 wird aufgehoben.

4.	 In § 16 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „überörtliche 
Träger der Sozialhilfe und“ durch die Wörter „Träger 
der Eingliederungshilfe und als überörtliche Träger 
der Sozialhilfe sowie“ ersetzt.

5.	 In § 22 Abs. 3 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen.

§ 4

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1.  Januar  
2020 in Kraft. 

(2) Abweichend von Abs. 1 tritt § 2 mit Wirkung vom 
13. März 2020 in Kraft. 

München, den 19. März 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz  
zur Änderung des  

Haushaltsgesetzes 2019/2020  
(Nachtragshaushaltsgesetz 2019/2020 –  NHG 2019/2020)

vom 19. März 2020 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Haushaltsgesetzes 2019/2020

Das Haushaltsgesetz 2019/2020 (HG  2019/2020) 
vom 24. Mai 2019 (GVBl. S. 266, BayRS 630-2-22-F) wird 
wie folgt geändert:

1.	 Art. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Für das Haushaltsjahr 2019 wird die An-
gabe „65  356  309  200“ durch die Angabe 
„65 554 713 800“ ersetzt.

b)	 Für das Haushaltsjahr 2020 wird die An-
gabe „59  951  846  300“ durch die Angabe 
„70 648 130 200“ ersetzt.

c)	 Gleichzeitig wird der Haushaltsplan nach Maß-
gabe des diesem Gesetz als Anlage beigefügten 
Nachtragshaushaltsplans geändert.

2.	 Art. 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 4 wird aufgehoben.

b)	 Satz 5 wird Satz 4 und wie folgt geändert:

aa)	 In Nr. 1 wird die Angabe „250  000  000  €“ 
durch die Angabe „50 000 000 €“ ersetzt.

bb)	 In Nr. 2 wird die Angabe „200  000  000  €“ 
durch die Angabe „50 000 000 €“ ersetzt.

3.	 Nach Art.  2 (Kreditermächtigungen) wird folgender 
Art. 2a eingefügt:

„Art. 2a

Kreditermächtigung zur Finanzierung von  
Kapitel 13 19 – Sonderfonds Corona-Pandemie

(1) 1Das Staatsministerium der Finanzen und für 

Heimat wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben 
für Kapitel 13  19 (Sonderfonds Corona-Pandemie) 
und den dort auszugleichenden Mindereinnahmen 
im Haushaltsjahr 2020 Kredite am Kreditmarkt bis 
zur Höhe von 10 000 000 000 € aufzunehmen. 2Die 
Kreditermächtigung kann übertragen werden, soweit 
diese Kreditmittel bis zum Ablauf des Haushalts
jahres 2020 nicht aufgenommen wurden und zur 
Deckung noch benötigt werden.

(2) Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist jährlich 1/20 
der im Kapitel 13 19 (Sonderfonds Corona-Pandemie) 
aufgenommenen und bis Ende des Haushaltsjahres 
2023 noch nicht zurückgeführten Schulden zu tilgen.

(3) Art. 2 Abs. 2 Satz 1 bis 3 sowie Abs. 3 und 4 
gilt sinngemäß.“

4.	 Art. 3 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 2 wird aufgehoben.

b)	 Abs. 3 wird Abs. 2.

5.	 In Art. 6 Abs. 13 Satz 1 werden nach dem Wort „Asyl-
bewerber“ die Wörter „oder für den Vollzug der Rege-
lungen zur Fachkräfteeinwanderung“ eingefügt.

6.	 Art. 6h wird aufgehoben.

7.	 Nach Art. 6k werden die folgenden Art. 6l und 6m 
eingefügt:

„Art. 6l

Personalübergang auf eine Infrastrukturgesellschaft 
für Autobahnen und andere Bundesstraßen

(1) Wird im Vollzug des Fernstraßen-Überlei
tungsgesetzes ein Beschäftigter des Freistaates 
versetzt oder geht das Arbeits- oder Ausbildungsver-
hältnis eines Beschäftigten über, ist die Stelle dieses 
Beschäftigten gesperrt.

(2) 1Wird im Vollzug des Fernstraßen-Überleitungs-
gesetzes ein Beschäftigter des Freistaates gegen volle 
Kostenerstattung zum Fernstraßen-Bundesamt oder zu 
der Gesellschaft des privaten Rechts gemäß § 2 des 
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Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes (InfrGG) 
abgeordnet, zugewiesen oder gestellt, gilt für diesen 
Beschäftigten eine Leerstelle in der entsprechenden 
Wertigkeit als ausgebracht bis im Haushaltsplan eine 
geeignete Leerstelle zur Verfügung steht. 2Die ur-
sprüngliche Stelle dieses Beschäftigten ist gesperrt.

(3) Sind Stellen im Haushaltsplan eingezogen worden,  
gilt Folgendes:

1.	 1Kehrt ein gemäß Abs. 1 versetzter oder übergegan-
gener Beschäftigter, dem ein Rückkehrrecht einge-
räumt worden ist, in den Staatsdienst zurück, ist der 
Beschäftigte in eine zur Verrechnung seiner Bezü-
ge geeignete freie besetzbare Stelle einzuweisen.  
2Sofern eine solche besetzbare Stelle nicht zur Verfü-
gung steht, ist bis zu deren Freiwerden Art. 50 Abs. 5 
Satz 2 bis 6 BayHO entsprechend anzuwenden; so-
weit der Beschäftigte auf einer Leerstelle geführt wer-
den kann, gilt die Leerstelle in der entsprechenden 
Wertigkeit als ausgebracht.

2.	 Wird eine Abordnung, Zuweisung oder Gestellung 
gemäß Abs. 2 aufgehoben, ist Art. 50 Abs. 5 BayHO 
entsprechend anzuwenden.

(4) Werden Beschäftigte des Freistaates unter Fortfall 
der Bezüge beurlaubt, um eine Beschäftigung bei der Gesell- 
schaft des privaten Rechts gemäß § 2 InfrGG aufzunehmen, 
sind Abs. 2 und Abs. 3 Nr. 2 entsprechend anzuwenden.

Art. 6m

Stellenhebungen an Grund- und Mittelschulen

Das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des 
Landtags durch Stellenplanüberleitung im Stellen-
plan des Einzelplans 05 des Haushaltsjahres 2020 
bei Kapitel 05 12 (Öffentliche Grund- und Mittelschu
len) 2 000 Stellenhebungen nach Besoldungsgruppe 
A12+AZ und nach Besoldungsgruppe A13 in Höhe 
von bis zu 12 000 000 € Jahreskosten vorzunehmen.“

8.	 Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a)	 Abs. 15 wird wie folgt gefasst:

„(15) Das Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr wird ermächtigt, der Stadi- 
bau – Gesellschaft für den Staatsbediensteten-
wohnungsbau in Bayern mit beschränkter Haf-
tung an dem staatseigenen Grundstück Flur-
stück-Nr. 399/25 der Gemarkung Schwabing 
mit 442 m2, einer Teilfläche von etwa 8 600 m2 

des staatseigenen Grundstücks Flurstück-Nr. 
472/230 der Gemarkung Schwabing, einer 
Teilfläche von etwa 3  704  m2 des staatseige-
nen Grundstücks Flurstück-Nr. 472/231 der Ge-
markung Schwabing, einer Teilfläche von etwa 
22 408 m2 des staatseigenen Grundstücks Flur-
stück-Nr. 472/324 der Gemarkung Schwabing, 
einer Teilfläche von etwa 1 354 m2 des staats-
eigenen Grundstücks Flurstück-Nr. 472/351 der 
Gemarkung Schwabing, einer Teilfläche von 
etwa 34 000 m2 des staatseigenen Grundstückes 
Flurstück-Nr. 16165 der Gemarkung München 
Sektion 8, an den staatseigenen Grundstücken 
Flurstück-Nr. 55/2 der Gemarkung Oberschleiß-
heim mit 2 124 m2 und Flurstück-Nr. 225/3 der 
Gemarkung Oberschleißheim mit 1  716  m2 je-
weils ein auf die Dauer von 60 Jahren befristetes,  
unentgeltliches Erbbaurecht einzuräumen.“

b)	 Die folgenden Abs. 17 bis 22 werden angefügt:

„(17) Das Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat wird ermächtigt, gegenüber der 
LfA Förderbank Bayern eine Garantie in Höhe 
von 100 000 000 € für den Transformationsfonds 
zur Stärkung der Eigenkapitalbasis bayerischer 
Unternehmen zu übernehmen.

(18) Das Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie wird ermäch-
tigt, der Gewerbehof Fürth Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung an dem staatseigenen 
Grundstück Flurstück-Nr. 1642/12 der Gemar-
kung Fürth mit 17  299  m2 ein unentgeltliches  
Erbbaurecht bis zum Jahr 2029 einzuräumen.

(19) Das Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege wird ermächtigt, im Rahmen des mit 
der München Klinik gemeinnützige Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung und der Landeshaupt-
stadt München zu schließenden Vertrages zur Si-
cherstellung der Betriebsfähigkeit und Vorhaltung 
der Sonderisolierstation in der München Klinik  
Schwabing eine Verpflichtung zur Übernahme 
der nicht durch Behandlungsvergütungen und die 
Vergütung von Vorhaltungskosten durch die So-
zialleistungsträger gedeckten Kosten einschließ
lich Erlösausfälle bis zu einem Betrag in Höhe 
von 70 000 000 € jährlich zu übernehmen.

(20) Das Staatsministerium für Gesund-
heit und Pflege wird ermächtigt, im Rahmen 
des mit dem Landkreis Erding zu schließenden 
Vertrages zur Sicherstellung der Betriebsfähig-
keit einer Quarantäneeinrichtung im Klinikum 
Landkreis Erding – Standort Klinik Dorfen eine 

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 6/2020 155

Verpflichtung zur Übernahme der nicht durch Be-
handlungsvergütungen und die Vergütung von 
Vorhaltungskosten durch die Sozialleistungsträ-
ger gedeckten Kosten einschließlich Erlösausfäl-
le bis zu einem Betrag in Höhe von 1 000 000 € 
jährlich zu übernehmen.

(21) Das Staatsministerium für Wohnen, Bau 
und Verkehr wird ermächtigt, der Stadibau – Gesell-
schaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in 
Bayern mit beschränkter Haftung an den staatsei-
genen Grundstücken Flurstück-Nrn. 1519/19 mit 
569 m2, 1519/30 mit 1 282 m2, 1519/33 mit 228 m2 
und 1519/50 mit 933 m2 der Gemarkung Erding je-
weils ein auf die Dauer von 60 Jahren befristetes, 
unentgeltliches Erbbaurecht einzuräumen.

(22) Das Bayerische Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, ge-
genüber der LfA Förderbank Bayern im Jahr 
2020 eine globale Rückbürgschaft in Höhe von 
500 000 000 € für Bürgschaften oder Haftungs-
freistellungen der LfA Förderbank Bayern zu 
Gunsten kleiner und mittelständischer Unterneh-
men in Bayern zu übernehmen, die angesichts 
des Coronavirus vorübergehend in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten sind.“

9.	 Dem Art. 18 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Art. 2a Abs. 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2043 außer Kraft.“

10.	 	In Anlage 2 (DBestHG 2019/2020) wird der Nr.  10  
folgende Nr. 10.3 angefügt:

„10.3	 Private Nutzung von Dienstfahrrädern

Angehörige des öffentlichen Diens-
tes dürfen die für dienstliche Zwecke  
beschafften Fahrräder ihrer Dienststelle, 
die keine Kraftfahrzeuge im Sinne des § 6 
Abs.  1 Nr.  4 Satz 2 Einkommensteuer
gesetz sind (Dienstfahrräder), ohne Kos-
tenerstattung in geringem Umfang privat 
nutzen, soweit dienstliche Belange dem 
nicht entgegenstehen.“

§ 2

Änderung des Kostengesetzes

Nach Art. 10 des Kostengesetzes (KG) vom 20. Februar  
1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-1-1-F), das zuletzt durch 
§ 8 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 724) 

geändert worden ist, wird folgender Art. 10a eingefügt:

„Art. 10a

Umsatzsteuer

Unterliegt die Amtshandlung der Umsatzsteuer, 
werden die Kosten (Gebühren und Auslagen) im Sinn 
des Art. 1 Abs. 1 Satz 1 zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer erhoben.“

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes

Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz  
(BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), das 
zuletzt durch § 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 
(GVBl. S. 398) und durch Verordnung vom 20. Juni 2019 
(GVBl. S. 415) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Der Wortlaut wird Satz 1.

b)	 Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Zweiter und Dritter Teil gelten mit Ausnahme 
der Art. 5 Abs. 1, Art. 43 und Art. 45 Abs. 3 nicht 
für die Berufsfachschulen für Pflege.“

2.	 In Art. 5 Abs. 1 und 2 wird jeweils vor dem Wort „Finanz-
ausgleichsgesetzes“ das Wort „Bayerischen“ eingefügt.

3.	 Art. 17 Abs. 2 Buchst. B wird wie folgt gefasst:

„B: Realschulen

Anzahl  
der  
Schüler

Je  
Schüler …  
LWStd

Für die 
ersten … 
Schüler

LWStd

0 bis 100 1,491 – –
101 bis 200 1,438 100 149,10
201 bis 300 1,385 200 292,90
301 bis 400 1,331 300 431,40
401 bis 500 1,278 400 564,50
501 bis 600 1,278 500 692,30
601 bis 700 1,278 600 820,10
701 bis 800 1,225 700 947,90

ab 801 1,225 800 1070,40

“.
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4.	 In Art. 25 Abs. 3 wird die Angabe „SGB XII“ durch 
die Wörter „Neunten Buch Sozialgesetzbuch“  
ersetzt.

5.	 In Art. 48 Abs. 3 Satz 2 wird vor dem Wort „Finanz
ausgleichsgesetzes“ das Wort „Bayerischen“ ein
gefügt.

§ 4

Weitere Änderung des  
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes

Art. 17 Abs. 2 Buchst. B des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes, das zuletzt durch § 3 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„B: Realschulen

Anzahl  
der  
Schüler

Je  
Schüler … 
LWStd

Für die  
ersten …  
Schüler

LWStd

0 bis 100 1,539 – –
101 bis 200 1,484 100 153,90
201 bis 300 1,429 200 302,30
301 bis 400 1,374 300 445,20
401 bis 500 1,319 400 582,60
501 bis 600 1,319 500 714,50
601 bis 700 1,319 600 846,40
701 bis 800 1,264 700 978,30

ab 801 1,264 800 1104,70

“.

§ 5

Änderung der  
Bayerischen Haushaltsordnung

Art.  18 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO)  
in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 630-1-F)  
veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch 
§  6 des Gesetzes vom 22.  März 2018 (GVBl. S.  162) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „bis 2030“ durch 
das Wort „fortlaufend“ ersetzt.

2.	 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Art. 82 Abs. 3 der Verfassung bleibt unberührt.“

3.	 Dem Abs. 4 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Eine nach Art. 82 Abs. 3 Satz 2 der Verfassung 
bestimmte Tilgungsregelung gilt bis zum Ende  
des angemessenen Zeitraumes zur Rückführ
ung der gemäß Abs.  3 Nr.  1 aufgenommenen  
Kredite.“

§ 6

Änderung des  
Bayerischen Besoldungsgesetzes

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom  
5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F),  
das zuletzt durch §§  1, 2, 3 und 4 des Gesetzes vom  
24. Juli 2019 (GVBl. S. 347) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.	 Art. 51 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nr. 6 wird der Punkt am Ende durch ein Komma  
ersetzt.

b)	 Folgende Nr. 7 wird angefügt:

„7.	 Tätigkeit bei den bayerischen Kommunalen 
Spitzenverbänden oder dem Bayerischen 
Kommunalen Prüfungsverband (Verbands-
zulage).“

2.	 In Art. 101 wird die Angabe „Abs. 10“ durch die Angabe  
„Abs. 9“ ersetzt.

3.	 In Anlage 7 wird die Angabe „Nr. 3“ durch die Angabe 
„Nrn. 3, 7“ ersetzt.

§ 7

Änderung des  
Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz  
(BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 528, 
764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch §  6 des  
Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 724) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 12 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 1 wird nach Nr. 8 folgende Nr. 9 
eingefügt:

„9.	 die Verbandszulage (Abs. 4a),“.

b)	 Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 4a eingefügt:
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„(4a) Für die Verbandszulage gilt Abs.  4 
entsprechend.“

2.	 In Art. 87 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Abgeordneten-
statut“ durch die Angabe „Beschluss 2005/684 EG“ 
ersetzt.

3.	 Dem Art. 115 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) 1Bei der Ermittlung der Mindestbezugs-
dauer der Verbandszulage (Art.  12 Abs.  1 Satz  1 
Nr.  9 und Abs.  4a) sind Bezugszeiten wesensglei-
cher Zulagen vor dem 1. April 2020 bei den bay-
erischen Kommunalen Spitzenverbänden oder 
dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband 
einzubeziehen. 2Für am 1. Januar 2019 vorhande-
ne Beamte und Beamtinnen, die bis einschließlich  
31. März 2020 in Ruhestand getreten sind oder ver-
setzt wurden, gilt Art.  12 Abs.  1 Satz  1 Nr.  9 und 
Abs.  4a entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Versorgungsbezüge mit Wirkung ab dem 1. April 
2020 neu festzusetzen sind.“

§ 8

Änderung des  
Gesetzes zur Anpassung der Bezüge 2019/2020/2021

In § 4 Nr. 4 des Gesetzes zur Anpassung der Bezüge 
2019/2020/2021 vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 347) wird in 

Anlage 7 die Angabe „Nr. 3“ durch die Angabe „Nrn. 3, 7“ 
ersetzt.

§ 9

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1.  Januar 
2019 in Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten in Kraft:

1.	 § 3 Nr. 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2018,

2.	 § 6 Nr. 2 mit Wirkung vom 25. Mai 2018,

3.	 § 3 Nr. 1 und 4 sowie die §§ 4 und 5 mit Wirkung vom 
1. Januar 2020,

4.	 § 6 Nr. 1 und 3, §§ 7 und 8 am 1. April 2020 und

5.	 § 2 am 1. Januar 2021.

München, den 19. März 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Anlage

Nachtraghaushaltsplan 
des Freistaates Bayern für die 
Haushaltsjahre 2019 und 2020

G e s a m t p l a n

	 Teil I:	 Haushaltsübersicht
		�  einschließlich Übersicht über die  

Verpflichtungsermächtigungen

	 Teil II:	 Finanzierungsübersicht

	 Teil III:	 Kreditfinanzierungsplan

Im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Verfassung am 21. März 2018 
(LT-Drs. 17/21243) und 12. November 2018 (LT-Drs. 18/8) wurden die Einzelpläne 09 und 16 neu ausgebracht sowie 
zwischen den Einzelplänen 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15 und 16 Haushaltsmittel bzw. Stellen umgesetzt. Insoweit 
unterscheiden sich die in den nachfolgenden Übersichten nachrichtlich genannten Beträge des Haushaltsjahrs 2018 
von denen zuletzt im 2. Nachtragshaushaltsgesetz 2018 ausgewiesenen Beträgen. Die Vollumsetzungen sind in den 
Allgemeinen Erläuterungen der betreffenden Einzelpläne im Einzelnen dargestellt.
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Nachtragshaushalt 2019
Gesamtplan

Einnahmen
Einzel- 

plan
B e z e i c h n u n g Bisheriger 

Betrag 
2019

Es treten 
hinzu (+), 
es fallen 
weg (-)

Neuer 
Betrag 
2019

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

1 2 3 4 5

01 Landtag 747,5 - 747,5

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei 494,9 - 494,9

03 Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 598.636,2 - 598.636,2

04 Staatsministerium der Justiz 1.067.311,5 - 1.067.311,5

05 Staatsministerium für Unterricht und Kultus 83.194,1 - 83.194,1

06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 465.984,4 - 465.984,4

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 183.236,6 - 183.236,6

08 Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 395.688,5 - 395.688,5

09 Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 2.212.016,1 - 2.212.016,1

10 Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 1.814.034,9 +2.960,0 1.816.994,9

11 Bayerischer Oberster Rechnungshof 12,9 - 12,9

12 Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 120.823,8 - 120.823,8

13 Allgemeine Finanzverwaltung 56.436.534,9 +195.444,6 56.631.979,5

14 Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 13.092,9 - 13.092,9

15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 1.964.494,0 - 1.964.494,0

16 Staatsministerium für Digitales 6,0 - 6,0

Summe 65.356.309,2 +198.404,6 65.554.713,8

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Teil I: Haushaltsübersicht 2019

Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen
Bisheriger 

Betrag 
2019

Es treten 
hinzu (+), 
es fallen 
weg (-)

Neuer 
Betrag 
2019

Überschuss 
(+), 

Zuschuss 
(-)

Bisheriger 
Betrag 
2019

Es treten 
hinzu (+), 
es fallen 
weg (-)

Neuer 
Betrag 
2019

Einzel- 
plan

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

6 7 8 9 10 11 12 13

175.507,8 - 175.507,8 -174.760,3 41.340,0 - 41.340,0 01

119.840,1 - 119.840,1 -119.345,2 19.038,0 - 19.038,0 02

6.046.394,1 +335.000,0 6.381.394,1 -5.782.757,9 960.393,3 +76.500,0 1.036.893,3 03

2.500.792,1 - 2.500.792,1 -1.433.480,6 487.869,5 - 487.869,5 04

13.133.445,9 - 13.133.445,9 -13.050.251,8 308.275,2 - 308.275,2 05

2.784.141,1 - 2.784.141,1 -2.318.156,7 849.856,4 - 849.856,4 06

1.166.397,0 - 1.166.397,0 -983.160,4 613.110,0 - 613.110,0 07

1.542.117,3 - 1.542.117,3 -1.146.428,8 314.986,3 - 314.986,3 08

4.065.374,5 - 4.065.374,5 -1.853.358,4 5.543.081,8 - 5.543.081,8 09

6.223.485,6 +7.400,0 6.230.885,6 -4.413.890,7 280.987,1 - 280.987,1 10

37.405,6 - 37.405,6 -37.392,7 - - - 11

961.046,3 - 961.046,3 -840.222,5 208.946,6 - 208.946,6 12

18.556.878,5 -143.995,4 18.412.883,1 +38.219.096,4 958.152,0 - 958.152,0 13

724.847,8 - 724.847,8 -711.754,9 185.850,4 - 185.850,4 14

7.238.385,5 - 7.238.385,5 -5.273.891,5 738.279,1 - 738.279,1 15

80.250,0 - 80.250,0 -80.244,0 17.173,0 - 17.173,0 16

65.356.309,2 +198.404,6 65.554.713,8 - 11.527.338,7 +76.500,0 11.603.838,7

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Nachtragshaushalt 2019
Gesamtplan

 Teil II: Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2019 Bisheriger 
Betrag 
2019

Es treten 
hinzu (+), es 
fallen weg (-)

Neuer 
Betrag 
2019

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen 
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen  
aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen) 63.974.661,0 +334.260,0 64.308.921,0

2. Ausgaben 
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen  
an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags) 64.939.792,4 +198.404,6 65.138.197,0

3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2) -965.131,4 +135.855,4 -829.276,0

B. Deckung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

1.1.1 im allgemeinen Haushalt 2.052.000,0 - 2.052.000,0

1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 628.500,0 +200.000,0 828.500,0

1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie - - -

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel  
(einschließlich Marktpflege)

1.2.1 im allgemeinen Haushalt 2.052.000,0 - 2.052.000,0

1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 878.500,0 - 878.500,0

1.2.3 im Sonderfonds1 Corona-Pandemie - - -

1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) -250.000,0 +200.000,0 -50.000,0

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1 Einnahmen aus Überschüssen - - -

2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen - - -

3. Rücklagenbewegung

3.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 1.631.648,2 -335.855,4 1.295.792,8

3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 416.516,8 - 416.516,8

3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2) 1.215.131,4 -335.855,4 879.276,0

4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) 965.131,4 -135.855,4 829.276,0

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Nachtragshaushalt 2019
Gesamtplan

Teil III: Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2019 Bisheriger
Betrag
2019

Es treten 
hinzu (+), es 
fallen weg (-)

Neuer
Betrag
2019

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

1. Kredite am Kreditmarkt

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

1.1.1 im allgemeinen Haushalt 2.052.000,0 - 2.052.000,0

1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 628.500,0 +200.000,0 828.500,0

1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie - - -

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel  
(einschließlich Marktpflege)

1.2.1 im allgemeinen Haushalt 2.052.000,0 - 2.052.000,0

1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 878.500,0 - 878.500,0

1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie - - -

1.3 Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) -250.000,0 +200.000,0 -50.000,0

2. Kredite im öffentlichen Bereich

2.1 Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä. - - -

2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. 48.000,0 - 48.000,0

2.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2) -48.000,0 - -48.000,0

3. Kreditaufnahmen insgesamt

3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) 2.680.500,0 +200.000,0 2.880.500,0

3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) 2.978.500,0 - 2.978.500,0

3.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) -298.000,0 +200.000,0 -98.000,0

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Nachtragshaushalt 2020
Gesamtplan

Einnahmen
Einzel- 

plan
B e z e i c h n u n g Bisheriger 

Betrag 
2020

Es treten 
hinzu (+), 
es fallen 
weg (-)

Neuer 
Betrag 
2020

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

1 2 3 4 5

01 Landtag 747,5 - 747,5

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei 494,9 - 494,9

03 Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 579.067,7 +7,7 579.075,4

04 Staatsministerium der Justiz 1.067.171,5 +2.000,0 1.069.171,5

05 Staatsministerium für Unterricht und Kultus 89.316,6 +195,0 89.511,6

06 Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 465.989,9 +9.500,0 475.489,9

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 183.436,6 - 183.436,6

08 Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 396.350,6 -20.000,0 376.350,6

09 Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 2.187.110,6 -58.274,5 2.128.836,1

10 Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 1.901.825,7 - 1.901.825,7

11 Bayerischer Oberster Rechnungshof 12,9 - 12,9

12 Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 120.901,3 - 120.901,3

13 Allgemeine Finanzverwaltung 51.131.281,3 +10.761.874,7 61.893.156,0

14 Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 13.141,0 +981,0 14.122,0

15 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 1.814.992,2 - 1.814.992,2

16 Staatsministerium für Digitales 6,0 - 6,0

Summe 59.951.846,3 +10.696.283,9 70.648.130,2

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Teil I: Haushaltsübersicht 2020

Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen
Bisheriger 

Betrag 
2020

Es treten 
hinzu (+), 
es fallen 
weg (-)

Neuer 
Betrag 
2020

Überschuss 
(+), 

Zuschuss 
(-)

Bisheriger 
Betrag 
2020

Es treten 
hinzu (+), 
es fallen 
weg (-)

Neuer 
Betrag 
2020

Einzel- 
plan

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

6 7 8 9 10 11 12 13

174.250,6 - 174.250,6 -173.503,1 9.000,0 - 9.000,0 01

120.364,7 +7.762,7 128.127,4 -127.632,5 11.038,0 +33.900,0 44.938,0 02

6.049.816,5 +138.565,7 6.188.382,2 -5.609.306,8 850.332,9 +238.010,4 1.088.343,3 03

2.565.865,6 +7.747,8 2.573.613,4 -1.504.441,9 282.776,7 +250.553,6 533.330,3 04

13.655.143,1 +82.283,9 13.737.427,0 -13.647.915,4 295.815,4 +26.637,5 322.452,9 05

2.865.467,8 +19.850,6 2.885.318,4 -2.409.828,5 770.448,9 +8.283,5 778.732,4 06

1.211.746,3 +145.085,7 1.356.832,0 -1.173.395,4 388.690,0 +596.432,0 985.122,0 07

1.571.174,6 +55.690,0 1.626.864,6 -1.250.514,0 312.631,3 +26.900,0 339.531,3 08

4.069.198,6 -9.015,4 4.060.183,2 -1.931.347,1 4.126.918,8 +220.960,0 4.347.878,8 09

6.622.855,1 +6.601,3 6.629.456,4 -4.727.630,7 236.227,0 +292.661,7 528.888,7 10

38.761,2 - 38.761,2 -38.748,3 - - - 11

1.028.736,2 +63.900,2 1.092.636,4 -971.735,1 222.015,0 +31.500,0 253.515,0 12

11.863.373,4 +9.900.619,5 21.763.992,9 +40.129.163,1 1.739.589,4 +209.200,0 1.948.789,4 13

635.513,8 +39.767,4 675.281,2 -661.159,2 59.210,0 +46.143,0 105.353,0 14

7.394.568,8 +216.525,5 7.611.094,3 -5.796.102,1 622.993,8 +955.073,4 1.578.067,2 15

85.010,0 +20.899,0 105.909,0 -105.903,0 18.013,0 - 18.013,0 16

59.951.846,3 +10.696.283,9 70.648.130,2 - 9.945.700,2 +2.936.255,1 12.881.955,3

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Nachtragshaushalt 2020
Gesamtplan

 Teil II: Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2020 Bisheriger 
Betrag 
2020

Es treten 
hinzu (+), es 
fallen weg (-)

Neuer 
Betrag 
2020

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen 
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen  
aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen) 58.509.936,7 -29.623,9 58.480.312,8

2. Ausgaben 
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen  
an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags) 59.777.646,3 +10.688.783,9 70.466.430,2

3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2) -1.267.709,6 -10.718.407,8 -11.986.117,4

B. Deckung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

1.1.1 im allgemeinen Haushalt 955.000,0 +550.000,0 1.505.000,0

1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 671.200,0 +150.000,0 821.200,0

1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie - +10.000.000,0 10.000.000,0

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel  
(einschließlich Marktpflege)

1.2.1 im allgemeinen Haushalt 1.505.000,0 - 1.505.000,0

1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 871.200,0 - 871.200,0

1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie - - -

1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) -750.000,0 +10.700.000,0 9.950.000,0

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1 Einnahmen aus Überschüssen - - -

2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen - - -

3. Rücklagenbewegung

3.1 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 2.191.909,6 +25.907,8 2.217.817,4

3.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 174.200,0 +7.500,0 181.700,0

3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2) 2.017.709,6 +18.407,8 2.036.117,4

4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) 1.267.709,6 +718.407,8 1.986.117,4

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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Nachtragshaushalt 2020
Gesamtplan

Teil III: Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2020 Bisheriger 
Betrag 
2020

Es treten 
hinzu (+), es 
fallen weg (-)

Neuer 
Betrag 
2020

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

1. Kredite am Kreditmarkt

1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

1.1.1 im allgemeinen Haushalt 955.000,0 +550.000,0 1.505.000,0

1.1.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 671.200,0 +150.000,0 821.200,0

1.1.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie - +10.000.000,0 10.000.000,0

1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel  
(einschließlich Marktpflege)

1.2.1 im allgemeinen Haushalt 1.505.000,0 - 1.505.000,0

1.2.2 im Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB 871.200,0 - 871.200,0

1.2.3 im Sonderfonds Corona-Pandemie - - -

1.3 Saldo (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) -750.000,0 +10.700.000,0 9.950.000,0

2. Kredite im öffentlichen Bereich

2.1 Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä. - - -

2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. 48.000,0 - 48.000,0

2.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 2.1 abzüglich Nr. 2.2) -48.000,0 - -48.000,0

3. Kreditaufnahmen insgesamt

3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) 1.626.200,0 +10.700.000,0 12.326.200,0

3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) 2.424.200,0 - 2.424.200,0

3.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) -798.000,0 +10.700.000,0 9.902.000,0

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.
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1102-2-1-S

Änderung der  
Geschäftsordnung der Bayerischen Staatsregierung

vom 17. März 2020

Auf Grund des Art. 53 der Verfassung des Freistaa-
tes Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Dezember 1998 (GVBl. S. 991, 992, BayRS 100-1-I),  
die zuletzt durch Gesetze vom 11.  November 2013 
(GVBl. S. 638, 639, 640, 641, 642) geändert worden ist, 
beschließt die Bayerische Staatsregierung:

§ 1

§ 14 der Geschäftsordnung der Bayerischen Staats-
regierung (StRGO) vom 15.  Mai 2018 (GVBl. S.  373, 
BayRS 1102-2-1-S) wird wie folgt geändert:

1.	 Der Wortlaut wird Abs. 1 und das Wort „(Umlaufver-
fahren)“ gestrichen.

2.	 Folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) 1Im Not-, Seuchen- oder Katastrophenfall, 
insbesondere wenn die jederzeitige Beschluss-
fähigkeit des Ministerrats anderweitig nicht, nicht 
rechtzeitig oder nur mit großer Erschwernis her-
gestellt werden kann, kann auf Veranlassung des  
Ministerpräsidenten oder – bei dessen Verhinde-
rung – seines nach § 2 Abs. 1 bestimmten Vertreters 
jederzeit im Wege schriftlicher Umfrage Beschluss 

gefasst werden. 2Von der Einhaltung der §§  7 bis 
10 und §  12 kann abgesehen werden, soweit alle 
am Beschluss teilnehmenden Mitglieder über Ge-
genstand und Inhalt des Beschlusses vorab hinrei-
chend informiert sind. 3§  11 gilt mit der Maßgabe, 
dass für die Berechnung der Mehrheit diejenigen 
Mitglieder der Staatsregierung nicht mitgezählt wer-
den, die auch unter gebotenen Anstrengungen nicht 
erreichbar, nicht ansprechbar oder nicht handlungs-
fähig sind. 4Der Beschluss ist unwirksam, wenn eine 
Mehrheit der nach Satz 3 bestimmten Mitglieder der 
Staatsregierung nicht mit diesem Verfahren einver-
standen ist.“

§ 2

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt mit  
Wirkung vom 17. März 2020 in Kraft.

München, den 17. März 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
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